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Sachbearbeiter: 
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Ihre Nachricht vom: 
Ihr Zeichen: 

Philipp Clever 
07803 / 96 77-20 
@berghaupten.de 
 
07803 / 96 77-0 
07803 / 96 77-10 
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_ 

 
Einladung zur Gemeinderatssitzung  
 
 
Die Mitglieder des Gemeinderats werden zu einer öffentlichen Gemeinderatssitzung einge-
laden auf 
 

Montag, den 21. September 2020,  
um 18.30 Uhr in der Schlosswaldhalle, Stiegelmattstr. 4 

 
Zur Beratung kommen folgende Punkte:  
 
1. Fragen der Einwohner zu Gemeindeangelegenheiten   

2. Anfragen aus der Mitte des Gemeinderats 

3. Blutspenderehrung 

4. Waldservice Ortenau eG:  
hier: Erhöhung der Mitarbeiteranzahl in der ZVK-Gewährträgerschaft  

5. Vorstellung der Pläne zur Umgestaltung und erweiterten Nutzung des Renngeländes 
am Waldsee durch den Motorsportclub Berghaupten 

6. Gewährung von allgemeinen Zuschüssen an Sport treibende Vereine für die Jahre 
2020 und 2021  

7. Stellungname zu Bauanträgen 
Hier: Neubau eines Einfamilienhauses auf bestehenden Garagen, Fuchsbühlweg  

8. Änderung des Bebauungsplanes „Schlossbünd I“ im vereinfachten Verfahren  
nach § 13 BauGB  
a) Aufstellungsbeschluss 
b) Billigung des Planentwurfs 
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c) Beschluss über die öffentliche Auslegung und Anhörung der berührten Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange 

9. Antrag auf Änderung des Bebauungsplanes Schlossbünd I 

10. Erweiterung der Kindertagesstätte St. Georg (Neubau)  
hier: Auftragsvergaben bzgl. Ausstattung  

11. Rathausumbau  
hier: Auftragsvergabe für Lieferung und Einbau von Glastrennelementen / Trennwänden 
für die neuen Büroräume im EG  

12. Erneuerung der Stromversorgung des Mühlengebäudes auf der Klingelhalde 

13. Verbesserung der Breitbandversorgung im Gewerbegebiet „Röschbünd“ 
hier: Ausschreibung der Tiefbau- und Kabelverlegearbeiten  

14. Breitband Ortenau GmbH & Co. KG:  
hier Erhöhung der Kostendeckungseinlage und Änderung des Konsortialvertrags 

15. Zukünftige Nutzung des Flurstücks 363/10 (Klingelhalde) 

16. Anschluss der öffentlichen Wasserversorgung an den Zweckverband „Kleine Kinzig“ 
hier: Sachstand und weitere Vorgehensweise  

17. Antrag von GR M. Stradinger auf Änderung des Protokolls vom 29.06.2020  

18. Haushalt 2020  
hier: Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses der Haushaltsatzung durch das Landrats-
amt Ortenaukreis  

 
Achtung: Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie findet die Sitzung erneut in der 
Schlosswaldhalle statt, um sämtliche Hygienevorschriften und Vorsichtsmaßnahmen wie z.B. 
das Abstandsgebot erfüllen zu können. Alle Teilnehmer inkl. Mitglieder des Gemeinderats, 
Beschäftigte der Verwaltung, Gastredner, Zuhörer etc. sind dazu verpflichtet, beim Betreten 
und Verlassen der Halle eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen (z.B. Alltagsmaske aus 
Stoff)! Während der Sitzung besteht diese Verpflichtung aufgrund der ausreichenden Ab-
stände und Belüftung nicht.  
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
    (Clever) 
Bürgermeister 



Gemeinde Berghaupten 
Vorlage zur Gemeinderatssitzung 

 

Termin 
 
21. September 2020 

Tagesordnungspunkt 
 
Öffentlich 3 

Aktenzeichen/Bearbeiter 
 
503.91 / Frau Hug 

 

Ehrung von Blutspendern 
 

 

Sachverhalt und Begründung: 
 
Die Verwaltung führt bei diesem Tagesordnungspunkt im Auftrag des Deutschen Ro-
ten Kreuzes die Ehrung von Blutspendern durch: 
 
Für 10-maliges Blutspenden – Verleihung der Ehrennadel in Gold 
 

- Katja Lehmann 
- Sabrina Schappacher 

 
Für 25-maliges Blutspenden – Verleihung der Ehrennadel in Gold mit goldenem 
Lorbeerkranz und eingravierter Spendenzahl 
 

- Rosa Maria Kern 
- Eva Vetter 

 
Für 50-maliges Blutspenden – Verleihung der Ehrennadel in Gold mit goldenem Ei-
chenkranz und eingravierter Spendenzahl 
 

- Gerd Bruder 
- Albin Lienhard 

 
Für 75-maliges Blutspenden – Verleihung der Ehrennadel in Gold mit goldenem Ei-
chenkranz und eingravierter Spendenzahl 
 

- Thomas Schappacher 
 
Für 100-maliges Blutspenden – Verleihung der Ehrennadel in Gold mit goldenem 
Eichenkranz und eingravierter Spendenzahl 
 

- Klaus Sandhas (Nicht anwesend – Geschenk an Frau Sandhas) 
 
Die Ehrung wird im üblichen Rahmen mit der Verleihung der Ehrennadeln durchgeführt 
und durch ein Präsent der Gemeinde ergänzt. 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Es wird Kenntnis genommen. 
 
 





Gemeinde Berghaupten 
Vorlage zur Gemeinderatssitzung 

 
Termin 
 
21. September 2020  

Tagesordnungspunkt 
 
Öffentlich 4 

Aktenzeichen/Bearbeiter 
 
852.10 / Herr Clever 

 
Erhöhung der Mitarbeiteranzahl in der ZVK-Gewährträgerschaft an der Firma 
Waldservice Ortenau eG (WSO) 

 
Sachverhalt und Begründung: 
 
Im Zuge der Umwandlung der Waldservice zur eG und der Erweiterung der Geschäfts-
felder ist die Frage der Gewährträgerschaft für die Zusatzversorgungskasse (ZVK) auf-
getreten. Im Rahmen der Mitgliederversammlung am 16.03.2010 wurde beschlossen, 
dass diese Gewährträgerschaft von allen kommunalen Mitgliedern der eG übernom-
men werden soll.  
 
Nach längerer Abstimmung mit der ZVK-KVBW, der Rechtsaufsicht und Beteiligungs-
verwaltung des Ortenaukreises wurde die Übernahmeerklärung erarbeitet. Auf dieser 
Grundlage wurde die Gewährträgerschaft zum 01.01.2011 wie folgt geregelt: 
 

- Gemeinschaftliche Übernahme durch alle Mitgliedsgemeinden 
- Unabhängig von zukünftigen Änderungen der Rechtsform 
- Bilanzrücklage 2010 „Altersvorsorge“ in Höhe von 200.000 Euro als Risikoabsi-

cherung 
 

Die Gesamthöhe des theoretisch möglichen Ausgleichsbetrages wurde seitens der 
ZVK-KVBW auf ca. 400.000 Euro beziffert. Der Ausgleichsbetrag wird sich im Falle 
einer tatsächlichen Auflösung der Waldservice Ortenau eG durch die vereinbarten 
Rückkehrregelungen der übernommenen Waldarbeiter/ Forstwirte halbieren. Das ver-
bleibende theoretische Restrisiko ist abgedeckt über die gebildete Rückstellung. Somit 
wird kein Risiko auf die Gemeinden übertragen.  
 
Geschäftsführer Kurt Weber wird den Sachverhalt und die Tätigkeitsfelder der WSO 
im Rahmen der Sitzung erläutern. 
 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Gemeinde Berghaupten beschließt die Übernahme der Gewährträgerschaft 
für die Waldservice Ortenau eG. Die neue Gewährträgerschaft mit einer Mitarbei-
terzahl von bis zu 60 ersetzt die bestehende Gewährträgerschaft mit einer Mitar-
beiterzahl von bis zu 40 Mitarbeiter.  
 

 
  



 
Geänderter Beschlussvorschlag: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Entscheidung:  
 
Stimmberechtigt sind:  
Gem. § 18 GO abgetreten:  
Grund:  
 
 

 
Einstimmig Mehrheitlich ja Nein Enthaltung 

     
 



 

  

 

Übernahme der Gewährträgerschaft Waldservice Ortenau eG 

 

 

Die Gemeinde Berghaupten übernimmt anteilig, wie die weiteren Mitgliedskommunen für die 
Waldservice Ortenau e. G die Gewährträgerschaft (Ausfallbürgschaft) für die sich aus 
dessen/deren Mitgliedschaft beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg – 
Zusatzversorgungskasse (KVBW-ZVK) ergebenden Verpflichtungen, die durch die 
Zusatzversicherung seiner/ihrer Arbeitnehmer gegenüber der KVBW-ZVK entstehen, entsprechend 
dem Verhältnis ihres Geschäftsanteils zur Summe der Geschäftsanteile aller in der Mitgliederliste 
eingetragenen Mitgliedskommunen. 

Die Gewährträgerschaft bleibt auch bei einer Änderung der Rechtsform des Mitglieds bestehen und 
sichert in diesen Fällen alle Forderungen gegen den Rechtsnachfolger des Mitglieds. Die 
Gewährträgerschaft gilt auch für das o. g. Verhältnis der Geschäftsanteile, das sich nach Aufnahme 
neuer Genossen ergibt. 

Sie gilt jedoch nur für eine Mitarbeiterzahl von bis zu 60 zusatzversicherungspflichtigen Personen 
der Genossenschaft. Wird diese Mitarbeiterzahl überschritten, beschränkt sich der Umfang der 
Gewährträgerschaft auf das Verhältnis von 60 zusatzversicherungspflichtigen Mitarbeitern zu 
Gesamtzahl der tatsächlich vorhandenen zusatzversicherungspflichtigen Mitarbeiter. In diesem Fall 
bedarf eine Erweiterung der Gewährträgerschaft eines erneuten Beschlusses der kommunalen 
Gremien und der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde. 

Die Gewährträgerschaft erstreckt sich für den Fall der Zahlungsunfähigkeit des Mitglieds der KVBW-
ZVK insbesondere auf die Zahlung 

a) der Umlagen, Sanierungsgelder und Zusatzbeiträge sowie Zinsen, 

b) des Ausgleichsbetrages bzw. von Erstattungsbeträgen gemäß §§15 bis 15h der Satzung der 

Zusatzversorgungskasse (ggf. nebst Zinsen). 

 

Das _____________________________________________________________ 

     (Aufsichtsbehörde) 

hat die Übernahme der Gewährträgerschaft mit Erlass vom __________________________ 

genehmigt. Eine Fertigung des Genehmigungsbescheides liegt bei. 

 

____________________________________________den __________________________ 

 

 

______________________________________ 

                       Unterschrift     Dienstsiegel 





Gemeinde Berghaupten 
Vorlage zur Gemeinderatssitzung 

 

Termin 
 
21. September 2020 

Tagesordnungspunkt 
 
Öffentlich 5 

Aktenzeichen/Bearbeiter 
 
552.2 / Herr Clever 

 

Vorstellung der Pläne zur Umgestaltung und erweiterten Nutzung des Rennge-
ländes am Waldsee durch den Motorsportclub Berghaupten 

 

Sachverhalt und Begründung: 
 
Am 28. Juli 2020 hat ein Ortstermin zwischen dem Gemeinderat und dem Motorsport-
club Berghaupten stattgefunden. Gegenstand des Austauschs waren unterschiedliche 
Vorhaben des MSCs, die einer rechtlichen Klärung zu unterziehen sind und in jedem 
Fall der Zustimmung der Gemeinde bedürfen.  
 
Es wurde vereinbart, dass die Vertreter des MSCs ihre Vorstellungen für eine Beratung 
im Rahmen der heutigen Sitzung konkretisieren und dem Gremium vorstellen. Die voll-
ständigen Unterlagen sind der Sitzungsvorlage beigefügt. Der Vorsitzende des Ver-
eins, Herr Michael Wurmseher, wird dem Gremium die unterschiedlichen Vorhaben 
erläutern und während der Sitzung für Fragen zur Verfügung stehen. 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 
 

 

Geänderter Beschlussvorschlag: 
 
 
 
 
 
 
 

 

Entscheidung: 
 
Stimmberechtigt sind:  
Gem. § 18 GO abgetreten:  

Grund:  
 
 

 

Einstimmig Mehrheitlich ja Nein Enthaltung 
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Antrag an den Gemeinderat Berghaupten 

 
 

 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
wie bereits bei der gemeinsamen Begehung des Renngeländes am 28.07.2020 vereinbart, 
wollen wir Ihnen auf diesem Wege unsere Ausarbeitung der einzelnen Punkte bereitstellen 
und für die nächste Gemeinderatssitzung als Agendapunkt anbringen.  
 
Nachfolgend finden Sie die Erläuterungen der nachfolgenden Themen: 
 

1. Alternativer Bau für Start/Zielbereich Renngelände       
a. Variante 1 
b. Variante 2 

2. Antrag auf Platzierung von Seecontainern als Lagerfläche in Zuschaueraufschüttung  
3. Antrag auf Nutzungstage der beiden Sportanlagen am Waldsee    

a. Nutzungstage Speedwaybahn  
b. Nutzungstage Grasbahn 

4. Umsetzung Tiefbrunnen am Renngelände        
a. Informative Erläuterung der Planungen eines Tiefbrunnen auf dem 

Renngelände 
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1. Alternativer Bau für Start/Zielbereich Renngelände 

 

Im Rahmen der Begehung haben wir die aktuelle Situation und den stetig sich verschlechternden 

Zustand unseres aktuellen Rennbusses thematisiert. Seit dieser nicht mehr wie in den vergangenen 

Jahren möglich Witterungssicher gelagert und daher allen Witterungen ausgesetzt ist, leidet dieser 

schwer und muss seitens Verein zeitnah durch eine Alternativlösung ersetzt werden. Den 

nachfolgenden Bildern des Geländes, kann der betroffene Bereich um Start & Ziel eingesehen werden.  

 

       
 

 
 

Nachfolgend haben wir nun zwei mögliche Varianten ausgearbeitet, welche wir dem Gemeinderat 

gerne als mögliche Alternativen für den aktuellen Rennbus unterbreiten möchten.  

Die Beschreibung sowie die entsprechenden Ansichten (Vorder- Rück- & Seitenansicht) können den 

nachfolgenden Unterpunkten entnommen werden.  

Bei beiden Varianten findet der Einsatz von Seecontainern und Bürocontainern statt, welche in 

unterschiedlichen Varianten zusammengesetzt werden.  

Hinsichtlich Verkleidung der Container (bzgl. optischer Aspekte), kann man dann gerne im Nachgang 

sobald ein Konzept entschieden und genehmigt wurde, entsprechende Vorgaben besprechen. 

Alle aufgeführten Varianten wären dauerhaft im Bereich Start/Ziel angedacht und würden den 

aktuellen Bus in Ihrer Funktion ersetzen. 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

a. Variante 1 

 

Bei der Variante 1 handelt es sich um einen dreigeschossigen Containerbau, welcher als Alternative 

zum Rennbus ganzjährig auf die aktuell begradigte Fläche bei Start/Ziel positioniert werden soll.  

Hierbei würde ein 40“ Seecontainer-Highcube mit Beladung auf der Langseite auf Niveau der 

Rennbahn positioniert werden. Darüber würde dann ein doppelstöckiger Containerbau mit jeweils 

12m Breite positioniert werden.  

Der erste Stock würde am Renntag für Rennbüro, Kassenbüro und Streckenpostenraum dienen. Das 

obere Stockwerk würde die notwendige Höhe von Schiedsrichter, Zeitnahme und Juryraum aufweisen 

und könnte am Rennen auch hierfür genutzt werden.  

Die Zugänge würden über zwei entsprechende Treppenaufgänge realisiert werden.  

 

Vorderansicht 

 
Rückansicht 

 

Seitenansicht 
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b. Variante 2 
 

Bei der Variante 2 handelt es sich ebenfalls um einen dreigeschossigen Bau, welcher in diesem Fall 

aber im zweiten Obergeschoss in seiner Breite abweicht. Der untere Teil mit dem Seecontainer 

Highcube dient ebenfalls als Lagerfläche und darauf wird dann ein entsprechender Containerbau mit 

ebenfalls zwei Stockwerken positioniert. Der erste Stock wäre hierbei ebenfalls wieder über 12m Breite 

gezogen um die entsprechenden Einrichtungen (Rennbüro, Kassenbüro, Streckenposten) unterbringen 

zu können. Der obere Stock wäre in dieser Variante nur über 6m Breite gezogen und würde nur für 

Schiedsrichter und Zeitnahme Platz bieten. Ein Juryraum für entsprechende Prädikate müsste dann in 

diesem Falle gesondert bereitgestellt werden.  

 

Vorderansicht 

 

 

Rückansicht 

 

 

Seitenansicht 
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2. Antrag auf Platzierung von Seecontainern als Lagerfläche in 

Zuschaueraufschüttung 
 

Um die angesprochene Problematik mit den aktuellen Lagerbedingungen in den LKW-Aufliegern 

verbessern zu können würde der Highcube Seecontainer im Start/Zielbereich nicht ausreichen. Daher 

der Vorschlag unsererseits, weitere Seecontainer in der Zuschauer-Aufschüttung am Weg zum 

Baggersee unterzubringen. Diese würden dann unsererseits in die Aufschüttung eingebunden und 

diese anschließend wieder angepasst werden. Die entsprechende Böschung würden wir mit einem 

Geländer absichern.  

Nachfolgend eine bildliche Darstellung der Container mit entsprechender Integration derer in der 

aktuellen Zuschauer-Anschüttung.  

 

 
 

 

 

3. Antrag auf Nutzungstage der beiden Sportanlagen am Waldsee 

 
a. Antrag auf Nutzungstage der Speedwayanlage am Waldsee 

 

Hiermit beantragen wir, der MSC Berghaupten, für die kommenden 10 Jahre die folgende 

Anzahl an Nutzungstagen: 

 

- Maximal vier Nutzungstage im Jahr 

 

 

b. Antrag auf Nutzungstage der Grasbahnanlage am Waldsee 

 

Hiermit beantragen wir, der MSC Berghaupten, für die kommenden 10 Jahre die folgende 

Anzahl an Nutzungstagen: 

 

- Maximal zwei Nutzungstage im Jahr 
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4. Umsetzung Tiefbrunnen auf dem Renngelände in Berghaupten 
 

Nach Rücksprache mit dem Amt für Wasserwirtschaft ist eine entsprechende Genehmigung 

für die Errichtung des geplanten Tiefbrunnens notwendig, da es sich um einen reinen 

Beregnungsbrunnen handelt. Inzwischen liegen uns alle Dokumente vor, welche wir nun 

ausarbeiten und einreichen werden.  

 

Wir werden die Beantragung für den an der im nachfolgend dargestellten Lageplan 

gekennzeichneten Stelle ausfüllen. Der Brunnen wird auf eine Tiefe von circa 6-8 Metern sein 

und einen Ausbauquerschnitt von 400mm haben. Das Drainagenrohr wird in einer Tiefe von 

sechs bis acht Metern positioniert und mit einer Unterwasserpumpe versehen, mit welcher 

künftig die Entnahme durchgeführt wird. Anschließend werden wir mit Rollkies und Aushub 

die Ausgrabung wieder anschütten. 

Der Tiefbrunnen wird dann wenn notwendig zum Zwecke der Bewässerung unserer beiden 

Anlagen (Speedwaybahn und Grasbahn) genutzt. Es wird keine Aufbauten oder Erhöhungen 

im Gelände sichtbar sein. Der Tiefbrunnen wird vollständig unterhalb des jetzigen 

Bodenniveaus versinken.  

 

 
 

X 



Gemeinde Berghaupten 
Vorlage zur Gemeinderatssitzung 

 

Termin 
 
21. September 2020 

Tagesordnungspunkt 
 
öffentlich 6 

Aktenzeichen/Bearbeiter 
 
021.55 / Herr Hertle 

 

Gewährung von allgemeinen Zuschüssen an Sport treibende Vereine für die 
Jahre 2020 und 2021 

  

Sachverhalt und Begründung: 
 
Die Verwaltung hat die Sport treibenden Vereine am 22.07.2020 angeschrieben und 
darum gebeten, bis zum 07.09.2020 ihre Zuschussanträge inklusive der notwendigen 
Angaben und Informationen zur Vereinsarbeit einzureichen. Von den Bogenschützen 
lag bis zum Versand der Sitzungsunterlagen kein Antrag vor.  
 
Folgende Vereine haben Anträge gestellt:  

• Tischtennisclub Berghaupten (TTC) 

• Turnverein Berghaupten (TV) 

• Kleinkaliberschützenverein Berghaupten (KKSV) 

• Skiclub Berghaupten  

• Sportverein 1946 Berghaupten (SVB) 

• Motorsportclub Berghaupten (MSC) 
 
Die Anträge mit den eingereichten Infos und Unterlagen sind den Sitzungsunterlagen 
angeschlossen. Auf eine Zusammenstellung wurde verzichtet, weil die unterschiedli-
chen Aktivitäten und Bedarfe der Vereine nur schwer tabellarisch dargestellt und ver-
glichen werden können.   
 
Unter Berücksichtigung der Anzahl an betreuten Kindern und Jugendlichen, der Fi-
nanzsituation inkl. Trainerkosten, Hallenmiete, Rundenwettkämpfe etc. schlägt die 
Verwaltung für die Jahre 2020 und 2021 als Diskussionsgrundlage jeweils folgende 
Förderbeträge auf der Basis der bisherigen Förderung vor:  
 

• Tischtennisclub Berghaupten (TTC):    3.000 Euro 

• Turnverein Berghaupten (TV)     4.000 Euro 

• Kleinkaliberschützenverein Berghaupten (KKSV)     300 Euro 

• Skiclub Berghaupten         400 Euro 

• Sportverein 1946 Berghaupten (SVB)   1.500 Euro 
 
Der MSC hatte zuletzt 2009 einen Antrag gestellt und damals 100 Euro erhalten.  
 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Wird nach Beratung formuliert.  
 

 
  



 

Entscheidung:  
 
Stimmberechtigt sind:  
Gem. § 18 GO abgetreten:  

Grund:  

 

 

 

Einstimmig Mehrheitlich ja Nein Enthaltung 

     

 



 

Gemeinde Berghaupten 
Ortenaukreis 

 

Assistenz des Bürgermeisters 

Bürgermeisteramt ⋅ Postfach 11 10 ⋅ 77792 Berghaupten 
 

 

 

  

 

Hausanschrift: Rathausplatz 2, 77791 Berghaupten Sprechzeiten der  
im Internet: www.berghaupten.de Gemeindeverwaltung 
E-Mail: gemeinde@berghaupten.de im Rathaus:  

 Mo. - Fr.  8.00 - 12.00 Uhr 
Bankverbindungen: Nachmittags: 
Sparkasse Gengenbach (BLZ 664 513 46)  Konto Nr. 10 554 
IBAN: DE 44 6645 1346 0000 0105 54, SWIFT-BIC: SOLADES1GEB 

Mo. von 14.00 - 16.00 Uhr  
Mi. von 16.00 - 19.00 Uhr 

Volksbank Lahr eG (BLZ 682 900 00)  Konto Nr. 38 003 704 
IBAN: DE 41 6829 0000 0038 0037 04, SWIFT-BIC: GENODE61LAH 

oder nach Vereinbarung 

 

 
 
 

Im Schrift-
verkehr bitte

stets angeben
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Sachbearbeiter: 
Durchwahl: 
E-Mail:         christiane.kranz 
 
Telefon Zentrale:  
Telefax: 
 
Datum: 
Aktenzeichen: 
Ihre Nachricht vom: 
Ihr Zeichen: 

Christiane Kranz 
07803 / 96 77-80 
@berghaupten.de 
 
07803 / 96 77-0 
07803 / 96 77-10 
 
22.07.2020 
021.55 

_ 

Förderung Sport treibender Vereine in den Jahren 2020 und 2021 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Gemeinderat hat zuletzt am 12. November 2018 die Förderung der Sport treibenden Vereine 
für die Jahre 2018 und 2019 beschlossen. Die Verwaltung möchte im Herbst dem Gemeinderat 
eine Vorschlagsliste für die Vereinsförderung in den Jahren 2020 und 2021 vorlegen. 
 
Wir bitten Sie deshalb, uns folgende Angaben über Ihren Verein zu machen: 
 

1. Anzahl der Mitglieder, aufgeschlüsselt nach Aktiven, Passiven und Jugendlichen 
2. Jahresbeitrag 
3. Finanzbedarf im laufenden Jahr sowie für das kommende Jahr aufgeschlüsselt nach 

a) Kosten des laufenden Trainingsbetriebs 
b) Trainerkosten in einer Gesamtsumme für den Verein 
c) Kosten des Spielbetriebs bei Teilnahmen an Rundenspielen 
d) Größere Anschaffungen im laufenden und kommenden Jahr 
e) Besonderer Finanzbedarf mit Begründung, sofern vorhanden 

 
Wir bitten um Übersendung Ihres Antrags bis zum 7. September 2020. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Christiane Kranz 
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Ralf Hertle

Betreff: WG: Zuschussantrag

Von: Meic Jülg  

Gesendet: Donnerstag, 3. September 2020 18:28 

An: Philipp Clever  
Cc: Dominic Kruwinnus  

Betreff: Zuschussantrag 

 

Guten Tag Herr Clever, 

 

vielen Dank, dass Sie uns darauf hingewiesen haben, das unser Antrag noch nicht vorliegt.  

 

anbei unser Aufstellung und Angaben für die Vereinsförderung in 2020 und 2021. 

 

1. Anzahl Mitglieder: 95 aktive Mitglieder, da wir keine passiven Mitglieder im Verein 

führen. (davon 12 Jugendliche im Alter zwischen 13 und 18 Jahre) 

2. 30€ Jahresbeitrag Erwachsene / 15€ Jugendliche 

3. a) 714€ Miete / 300 € Versicherung / ca. 1000€ Verbandsbeiträge + Sonstiges (ca. 

2.000-2.500€/Jahr) 

b) keine Trainerkosten, alles Ehrenamtlich 

c) ca. 450€ 

d) 2020: Schießzubehör für Jugendliche (Jacken, Hosen, Schuhe) (Gesamt 2.800€) 

2021: Evtl. Kompressor für Befüllung Kartuschen ca. 2.200€ 

e) Durch Corona keine Veranstaltungen, wie z.B. Dorfmeisterschaften möglich, ca. 

2300€ Gewinneinbußen bei dieser Veranstaltung + ca. 2000€ weniger Gewinn durch 

Trainingsbetriebe und Meisterschaften.  

 
Danke und Gruß 

 

Meic Jülg 

 
 

Von: Dominic Kruwinnus <Dominic-Kruwinnus@web.de>  

Gesendet: Donnerstag, 3. September 2020 11:12 

An: meicjuelg@gmx.de 

Betreff: Wg: Zuschussantrag 

 

Am 03.09.20, 10:21 schrieb Philipp Clever <philipp.clever@berghaupten.de>: 

Lieber Herr Kruwinnus, 
 

leider haben wir bislang vom KKSV noch keinen Zuschussantrag erhalten. Ich möchte Sie hiermit daran erinnern, 

dass die Einsendefrist am 7. September 2020 endet. 

 

Bei Rückfragen jederzeit gern! 

 

Herzliche Grüße, 
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Philipp Clever 

 

 

Gemeinde Berghaupten 
Der Bürgermeister 

Rathausplatz 2  

77791 Berghaupten  

Tel. 07803/9677-20  

Fax: 07803/9677-10  

philipp.clever@berghaupten.de  

www.berghaupten.de  

 

Informationen in dieser Nachricht sind vertraulich und ausschließlich für den Adressaten bestimmt. Kenntnisnahme 

durch Dritte ist unzulässig. Die Erstellung von Kopien oder das Weiterleiten an weitere, nicht originäre und 
benannte Adressaten ist nicht vorgesehen und kann ungesetzlich sein. Die Meinungen in dieser Nachricht stellen 

lediglich die Meinungen des Senders dar. Falls Sie vermuten, dass diese Nachricht verändert wurde, setzen Sie sich 

mit dem Absender in Verbindung. Die Gemeinde Berghaupten übernimmt ohne weitere Überprüfung keine 

Verantwortung für die Richtigkeit und Vollständigkeit des Inhalts. Unbefugte Empfänger werden gebeten, die 

Vertraulichkeit der Nachricht zu wahren und den Absender sofort über einen Übertragungsfehler zu informieren.  
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Ralf Hertle

Betreff: WG: Zuschussantrag
Anlagen: 2020-08-31_Förderung Vereine_Ski-Club Berghaupten e.V.pdf

Von: Carolin Bischler  

Gesendet: Donnerstag, 3. September 2020 10:25 

An: Philipp Clever  

Betreff: Re: Zuschussantrag 

 

Guten Morgen Hr. Clever, 

 

vielen Dank für Ihre Erinnerung - E-Mail wollte gestern wohl nicht raus :( 

Anbei übersende ich Ihnen unseren Zuschussantrag für die Saison 2020 und 2021. 

Bei Fragen können Sie sich jederzeit bei mir melden. 

 

Ich wünsche Ihnen noch eine gute Woche und bedanke mich bereits im Voraus für Ihre Unterstützung. 

 

Viele Grüße 

Carolin Bischler 

 

Ski-Club Berghaupten e.V. 

 

Am Do., 3. Sept. 2020 um 10:19 Uhr schrieb Philipp Clever <philipp.clever@berghaupten.de>: 

Liebe Frau Bischler, 

hiermit möchte ich Sie an Ihren Zuschussantrag erinnern. Bislang haben wir vom Skiclub leider noch keine 

Rückmeldung erhalten. Die Einsendefrist endet am 7. September 2020. 

Bei Rückfragen jederzeit gern. 

Herzliche Grüße, 

Philipp Clever 

 

Gemeinde Berghaupten 

Der Bürgermeister 

Rathausplatz 2  

77791 Berghaupten  

Tel. 07803/9677-20  

Fax: 07803/9677-10  

philipp.clever@berghaupten.de  

www.berghaupten.de  

 

Informationen in dieser Nachricht sind vertraulich und ausschließlich für den Adressaten bestimmt. 

Kenntnisnahme durch Dritte ist unzulässig. Die Erstellung von Kopien oder das Weiterleiten an weitere, 

nicht originäre und benannte Adressaten ist nicht vorgesehen und kann ungesetzlich sein. Die Meinungen in 





 

Ski-Club Berghaupten e.V. ·  

Sparkasse Gengenbach · 

IBAN DE58 6645 1346 0000 0005 05 

BIC SOLADES1GEB 

 

Ski-Club Berghaupten e.V. | Bellenwaldstr. 30 | 77791 Berghaupten 

 
Gemeinde Berghaupten 
z.Hd. Herr Bürgermeister Clever 
Rathausplatz 2 
77791 Berghaupten 

 

Ski-Club Berghaupten e.V.  

Bellenwaldstraße 30  

77791 Berghaupten 

info@skiclub-berghaupten.de 

www.skiclub-berghaupten.de 

Förderung Sport treibender Vereine 

in den Jahren 2020 und 2021 Datum: 31.08.2020 

Bearbeiter: Carolin Bischler 

Telefon: 0176/61069249 

E-Mail:  

vorstand@skiclub-berghaupten.de 

 

 

 

 

Sehr geehrte Hr. Clever, 

bezugnehmend auf Ihr Schreiben zur Förderung Sport treibender Vereine übersende ich Ihnen hiermit die 

gewünschten Informationen, d.h. die Mitgliederzahlen, Jahresbeiträge sowie eine Aufstellung der angefallenen 

Kosten für das fast abgelaufene Geschäftsjahr 2019 / 2020 sowie eine Vorschau für das kommende Geschäftsjahr  

2020 / 2021 mit der Bitte um Prüfung und Förderung seitens der Gemeinde. 

 

1.Anzahl der Mitglieder 

Eine Aufteilung in aktive und passive Mitgliedschaft gibt es im Skiclub Berghaupten e.V. nicht. 

Anzahl Mitglieder (Stand: 30.09.2019) Ski:  562 Mitglieder 

Anzahl Mitglieder (Stand: 30.09.2019) Tennis**:   72 Mitglieder 

 

Anzahl Kinder / Jugendliche* (Stand: 30.09.2019) Ski: 125 Mitglieder 

Anzahl Kinder / Jugendliche* (Stand: 30.09.2019) Tennis:   13 Mitglieder 

 

*Kinder bis 14 Jahre (Jg. 2006 – 2020) 

  Jugendliche bis 18 Jahre (Jg. 2002 – 2005)  

 

 

2.Aktueller Jahresbeitrag (Stand: 08/2020): 

Kinder bis 14 Jahre:  10,- EUR 

Jugendliche bis 18 Jahre:  15,- EUR 

Erwachsene:   25,- EUR 

Ehepaare:   45,- EUR 

 



 

 

Zusatzbeiträge Tennis: 

Kinder bis 14 Jahre:  30,- EUR 

Jugendliche bis 18 Jahre:  40,- EUR 

Erwachsene:   80,- EUR 

Ehepaare:   --- 

 

 

 

3.Finanzbedarf im laufenden Jahr sowie für das kommende Jahr aufgeschlüsselt nach: 

a. Angefallene und geplante Kosten im abgelaufenen Geschäftsjahr 2019/2020: 

Hallenmiete Kinder / Jugend / Erwachsene    EUR   265,00 

Rennmannschaft (Jugend Ski)    EUR 1.500,00 

inkl. Startgebühren, Busmiete (Gemeindebus) 

Kosten Jugend Tennis     EUR    600,00 

Kosten für Spielbetrieb Tennis allgemein   EUR    800,00 

(Mehrkosten wegen Corona-Vorgaben) 

Kosten für Unterhaltung Clubheim    EUR 3.800,00 

 

Veranschlagung der geplanten Kosten für das Geschäftsjahr 2020 / 2021 

Hallenmiete Kinder / Jugend / Erwachsene    EUR    300,00 

Rennmannschaft (Jugend Ski)    EUR 2.000,00 

inkl. Startgebühren, Busmiete (Gemeindebus) 

Kosten Jugend Tennis     EUR    600,00 

Kosten für Spielbetrieb Tennis allgemein   EUR    500,00 

Kosten für Unterhaltung Clubheim    EUR 4.000,00 

 

b.Trainerkosten in einer Gesamtsumme für den Verein 

Trainer Tennis Jugend     EUR    700,00 

Trainer Rennmannschaft     EUR 1.500,00 

Trainer Lehrteam      EUR 1.500,00 

(Aus-/Weiterbildung / Hallentraining / …) 

 

c.Kosten Spielbetriebs bei Teilnahmen an Rundenspielen 

Kosten für Spielbetrieb Tennis    EUR   900,00 

(Tennisbälle / Mannschaftsmeldungen / …) 

Kosten für Instanthaltung Tennisplatz   EUR   500,00 

Platzpflege Tennis     EUR 2.500,00 

 

d.Geplante einmalige Kosten für Investitionen für das Geschäftsjahr 2020 / 2021 

neue Trainingsmaterialien für unsere  

Kinder- / Jugendtraining Ski/Tennis    EUR 1.500,00 

(Tennisbälle / Torstangen / Funkgeräte) 



 

 

 

 

e.Besonderer Finanzbedarf mit Begründung 

Instandhaltungsarbeiten am Clubheim (Dachsanierung Teil II) 

Für die kommende Saison 2020/2021 (Frühjahr) ist eine Dachsanierung am Clubhaus angedacht.  

Fördergelder BSB sowie Angebot Handwerker wird zu gegebener Zeit im Frühjahr beantragt. 

Zieltermin: Frühjahr 2021 

Ballwand am Clubheim 

Im kommenden Frühjahr ist in Planung die Ballwand für unsere Jugend sowie Schnuppertrainings zu reparieren. 

Eigenaufwand sowie Handwerker muss noch aufgelistet werden. Zieltermin: Frühjahr 2021 

Schätzung Aufwand: ca. 2.000,00 EUR 

Bei Fragen bzw. Unklarheiten stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ski-Club Berghaupten e.V. 

 

Carolin Bischler 

Vorstand Ski+Freizeit 
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Ralf Hertle

Betreff: WG: Rückmeldung "Förderung Sport treibender Vereine in den Jahren 2020 und 
2021 - MSC Berghaupten

Von: MSC Berghaupten  

Gesendet: Montag, 7. September 2020 22:32 

An: Christiane Kranz ; Philipp Clever  

Cc: Zentrale Einwohnermeldeamt ; 'Stefan Diener'  

Betreff: Rückmeldung "Förderung Sport treibender Vereine in den Jahren 2020 und 2021 - MSC Berghaupten 

 

Hallo Frau Kranz, 

Hallo Herr Clever, 

 

auf diesem Wege möchte Ich Ihnen die im Jahr 2020 getätigten, sowie die geplanten Ausgaben in 2021 seitens MSC 

Berghaupten übermitteln.  

 

Nachfolgend habe ich Ihnen alle benötigten Informationen wie im zugesandten Schreiben vom 22.07.2020 benannt, 

aufgelistet. 

Ebenfalls habe ich Ihnen die getätigten Ausgaben im Jahr 2020, sowie die im Rahmen der aktuellen Gespräche mit 

der Gemeinde und dem Gemeinderat adressierten Aktivitäten mit den geschätzten gelisteten Kosten aufgelistet. 

Basierend auf möglichen Fördermitteln und Unterstützungen seitens Gemeinde werden wir dann entscheiden, 

welche Investitionen finanziell im Jahr 2021 gestemmt und entsprechend getätigt werden können. 

 

1. Mitgliederzahlen 

a. Aktive Fahrer: 15 

b. Passive Mitglieder: 225 

c. Jugendliche/Kinder: 6 

2. Jahresbeiträge Mitglieder 

a. Erwachsene Männer 20 € 

b. Erwachsene Frauen 15 € 

c. Rentner 15 € 

d. Jugendliche 5 € 

3. Kosten des laufenden und kommenden Jahres aufgeschlüsselt nach 

a. Kosten laufender Trainingsbetrieb 

i. Keine Trainingsmöglichkeiten auf Heimbahn, daher in 2020 keine Kosten � 0 € 

b. Trainerkosten in einer Gesamtsumme für den Verein (Gesamt: ~ 480 €) 

i. Rennleiterausbildung � 480 € (2020) 

c. Kosten Spielbetrieb bei Teilnahmen an Rundenspielen (Gesamt: ~ 12.000 €) 

i. Fahrerkosten Black Forest Eagles Saison 2020 (Team MSC Berghaupten) � 1.700 € (2020) 

ii. Fahrerkosten Black Forest Eagles Saison 2021 (Team MSC Berghaupten) � ~ 6.800 € 

(2021) 

iii. Lizenzkosten Fahrer 2020 � ~ 500 € (2020) 

iv. Lizenzkosten Fahrer 2021 � ~ 3.000 € (2021) 

d. Größere Anschaffungen im laufenden und kommenden Jahr (Gesamt: ~ 104.000 €) 

i. Bahninstandhaltung 2020 (Neues Material, Maschinen, etc.) � ~ 2.000 € (2020) 

ii. Bahninstandhaltung 2021 (Neues Material, Maschinen, etc.) � ~ 2.000 € (2021) 

iii. Alternativer Bau Start/Zielbereich + neue Lagerfläche auf dem Renngelände � ~ 80.000 € 

(2021) 

1. Derzeit geplante Variante als Alternative Start/Zielbereich 

2. Seecontainer Highcube als Lagerfläche in Zuschaueraufschüttung 

iv. Ausbau Stromversorgung Renngelände (Bereich Zelt I) � ~ 5.000 € (2021) 

v. Realisierung Tiefbrunnen auf dem Renngelände � ~ 6.000 € (2021) 
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vi. Neubau der Sicherheitszone um Bretterwand auf Grund Neuauflagen von Verbandsseite � 

~ 3.000 € (2021) 

vii. Erneuerung Büroräume in Festhalle und Beseitigung Schimmelwand + Holzregale � ~ 

6.000 € (2021) 

4. Besonderer Finanzbedarf mit Begründung, sofern vorhanden 

 

Falls Sie weitere Informationen oder detailliertere Auflistungen benötigen, können sie sich gerne melden.  

Bei Rückfragen, können Sie mich gerne ebenfalls jederzeit kontaktieren.  

 

Im Voraus vielen Dank.  

 

Mit freundlichen Grüßen / Best regards 

 

Michael Wurmseher 
1.Vorstand MSC Berghaupten 

Lindenstrasse 2, 77791 Berghaupten 

Email: msc@miwucon.de 

Homepage: www.msc-berghaupten.de 

Mobil: +49 176 62097721 

 

 



Gemeinde Berghaupten 
Vorlage zur Gemeinderatssitzung 

 

Termin 
  
21. September 2020 

Tagesordnungspunkt 
 
Öffentlich 7 

Aktenzeichen/Bearbeiter 
 
632.21 Bauakte Fuchs-
bühlweg / Frau Lienhard 

 

Stellungname zu Bauanträgen 
Hier: Neubau eines Einfamilienhauses auf bestehenden Garagen, Fuchsbühl-
weg 

 

Sachverhalt und Begründung: 
 
Das Bauvorhaben befindet sich im Innerortsbereich und ist nach § 34 BauGB zu be-
werten. Der Bauherr beabsichtigt den Neubau eines Einfamilienhauses auf den beste-
henden Garagen. Die Zustimmung der Nachbarn liegt bereits vor.   
 
Die Verwaltung hat keine Bedenken. 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Dem Antrag auf Erteilung der Baugenehmigung wird zugestimmt.  
 

 

Geänderter Beschlussantrag: 
 
 
 
 
 
 

 

Entscheidung:  
 
Stimmberechtigt sind:  
Gem. § 18 GO abgetreten:  

Grund:  
 

 

Einstimmig Mehrheitlich ja Nein Enthaltung 

     
 













Gemeinde Berghaupten 
Vorlage zur Gemeinderatssitzung 

 
Termin 
  
21. September 2020 

Tagesordnungspunkt 
 
Öffentlich 8 

Aktenzeichen/Bearbeiter 
 
621.41 „Schlossbünd I“ / 
Frau Lienhard 

 
Änderung des Bebauungsplanes „Schlossbünd I“ im vereinfachten Verfahren 
nach § 13 BauGB 
a) Aufstellungsbeschluss 
b) Billigung des Planentwurfs 
c) Beschluss über die öffentliche Auslegung und Anhörung der berührten Be-
hörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

 
Sachverhalt und Begründung: 
 
Der Bebauungsplan „Schlossbünd I“ soll im Wege des vereinfachten Verfahrens nach 
§ 13 BauGB geändert werden. Die Anwendungsvoraussetzungen sind erfüllt.  
Die Durchführung einer Umweltprüfung und die Erstellung des Umweltberichts sind 
nicht notwendig.  
 
Gegenstand der Änderung ist das Flst.-Nr. 915. 
 
Auf dem Grundstück Flst-Nr. 915 soll die Baugrenze in Richtung Süden bis auf gleicher 
Höhe der Baugrenzen der westlich angrenzenden Baugrundstücke geändert werden 
und die maximale Anzahl der Wohneinheiten entfallen. Der Antrag auf Änderung des 
Bebauungsplanes war bereits Gegenstand der Gemeinderatssitzung am 02.03.2020.  
 
Das Ingenieurbüro Zink, Lauf, wurde mit der Änderung des Bebauungsplanes Schloss-
bünd I beauftragt. Herr Ross wird die Änderungen anhand der beiliegenden Unterlagen 
vorstellen.  
 
Der vorgelegte Änderungsentwurf der Zink Ingenieure vom 27. Juli 2020 wird vom Ge-
meinderat gebilligt. 
 
Der betroffenen Öffentlichkeit und den berührten Behörden und sonstigen Trägern öf-
fentlicher Belange wird Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. 
 

 
Beschlussvorschlag: 
 
a) Der Gemeinderat beschließt die Änderung des Bebauungsplanes „Schloss-
bünd I“ im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB. 
 
b) Der vorliegenden Entwurfsplanung wird zugestimmt. 
 
c) Die Entwurfsplanung zur Änderung des Bebauungsplanes „Schlossbünd I“ 
wird für einen Monat öffentlich ausgelegt und die Anhörung der berührten Be-
hörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange soll durchgeführt werden.   
  

 



 
Geänderter Beschlussantrag: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Entscheidung:  
 
Stimmberechtigt sind:  
Gem. § 18 GO abgetreten:  
Grund:  
 
 

 
Einstimmig Mehrheitlich ja Nein Enthaltung 

     
 



Projekt | 2020 - 091 

Satzung 
der Gemeinde Berghaupten über 

A) den Bebauungsplan „Schlossbünd, 3. Änderung“ 

B) die örtlichen Bauvorschriften „Schlossbünd, 3. Änderung“ 

 
Der Gemeinderat der Gemeinde Berghaupten hat am __.__.____ die 3. Änderung des Be-
bauungsplanes „Schlossbünd“ sowie die örtlichen Bauvorschriften zur 3. Änderung des Be-
bauungsplanes „Schlossbünd“ unter Zugrundelegung der nachfolgenden Rechtsvorschriften 
des vereinfachten Verfahren gemäß § 13 BauGB als Satzung beschlossen: 

1. Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. 
I S. 3634), zuletzt geändert durch Gesetzt vom 08. 08 2020 (BGBl. I S. 1728) m.W.v. 
14.08.2020 

2. Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung – 
BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 
3786) 

3. Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne sowie über die Darstellung des 
Planinhalts (Planzeichenverordnung 1990 – PlanZV 90) vom 18. Dezember 1990 
(BGBl. I 1991 S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2017 
(BGBl. I S. 1057) 

4. Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) in der Fassung vom 05. März 
2010, zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. Juli 2019 (GBl. S. 313) 

5. Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 24. Juli 
2000, letzte berücksichtigte Änderung durch § 106b geändert durch Artikel 3 des Ge-
setzes vom 17.06.2020 (GBI. S. 403) 

 
 

§ 1 
Geltungsbereich 

Für den räumlichen Geltungsbereich der Änderung des Bebauungsplans und der örtlichen 
Bauvorschriften ist die Abgrenzung in der Planzeichnung (Anlage Nr. 1) vom 27.07.2020 
maßgebend. 
 
 

§ 2 
Bestandteile 

1. Der Bebauungsplan besteht aus:  

 a) der gemeinsamen Planzeichnung – Zeichnerischer Teil vom 27.07.2020 

 b) den planungsrechtlichen Festsetzungen – Schriftlicher Teil vom 27.07.2020 

2. Die örtlichen Bauvorschriften bestehen aus:  

 a) der gemeinsamen Planzeichnung – Zeichnerischer Teil vom 27.07.2020 

 b) den örtlichen Bauvorschriften – Schriftlicher Teil vom 27.07.2020 

3. Beigefügt sind: 
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 a) die gemeinsame Begründung mit Umweltbericht vom 27.07.2020 

 
 

§ 3 
Inhalt der Bebauungsplanänderung 

Der Inhalt der Änderung des Bebauungsplanes und der örtlichen Bauvorschriften ergibt sich 
aus dem zeichnerischen und textlichen Teil des Bebauungsplanes und der örtlichen Bauvor-
schriften in der Fassung vom 27.07.2020. 
 

§ 4 
Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig im Sinne des § 75 Abs. 3 Nr. 2 LBO handelt, wer den aufgrund § 74 LBO er-
gangenen Vorschriften der Satzung über die Örtlichen Bauvorschriften zuwiderhandelt. Die 
Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 75 LBO mit einer Geldbuße geahndet werden. 
 
Ordnungswidrig handelt auch, wer einer im Bebauungsplan nach § 9 Abs. 1 Nr. 25 Buch-
stabe b festgesetzten Bindung für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträu-
chern und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern dadurch zuwiderhandelt, dass 
diese beseitigt, wesentlich beeinträchtigt oder zerstört werden. Die Ordnungswidrigkeit kann 
gemäß § 213 Abs. 1 Nr. 3 BauGB mit einer Geldbuße geahndet werden. 
 
 

§ 5 
Inkrafttreten 

Die Änderung des Bebauungsplans und der örtlichen Bauvorschriften treten mit der ortsübli-
chen Bekanntmachung nach § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft. 
 
 
Berghaupten, ................................ 
 
 
 
............................................. 
Philipp Clever 
Bürgermeister 
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Rechtsgrundlagen 
▪ Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I 

S. 3634), zuletzt geändert durch Gesetz vom 08.08.2020 (BGBl. I S. 1728) m.W.v. 
14.08.2020 

▪ Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung – 
BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.November 2017 (BGBl. I S. 
3786) 

▪ Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne sowie über die Darstellung des 
Planinhalts (Planzeichenverordnung 1990 – PlanZV 90) vom 18. Dezember 1990 
(BGBl. I 1991 S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2017 
(BGBl. I S. 1057) 

▪ § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 24. 
Juli 2000, letzte berücksichtige Änderung durch § 106b geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 17.06.2020 (GBI. S. 403) 

 
 
Der Bebauungsplan „Schlossbünd I“, rechtsgültig seit dem 09.01.1979 wird wie folgt im ver-
einfachten Verfahren nach § 13 BauGB geändert: 
 
 
A Zeichnerischer Teil 
 
Die zeichnerischen Festsetzungen des Bebauungsplanes „Schlossbünd I, rechtsgültig seit 
dem 09.01.1979, werden durch die Verschiebung der Baugrenze auf Grundstück Flst.-Nr. 
915 in Richtung Süden, bis auf gleiche Höhe der Baugrenzen der westlich angrenzenden 
Baugrundstücke, geändert.  
 
 
B Schriftlicher Teil: 
 
Es werden folgende planungsrechtliche Festsetzung des Bestandsbebauungsplan vom 
09.01.1979 ergänzt: 
 

§ 3.1.5 Stellung der baulichen Anlagen (§ 9 (1) BauGB) 
 
Im Bereich des Grundstücks Flst.-Nr. 915 entfällt die Festsetzung der maximalen An-
zahl an Wohneinheiten.  

 
 
 
Berghaupten, ................................ Lauf, 27.07.2020; Ro 
 
 
 
.............................................  
Philipp Clever 

Bürgermeister 

Planverfasser 
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Teil A Einleitung 

1. Anlass und Aufstellungsverfahren 

1.1 Anlass der Aufstellung 

Im Rahmen der Nachverdichtung und um die bauliche Substanz besser ausnutzen zu kön-
nen, wird die Erweiterung eines Wohngebäudes auf dem Grundstück Flst.-Nr. 915, das Teil 
des Bebauungsplans „Schlossbünd I“ in der Gemeinde Berghaupten ist, beabsichtigt. Um 
dieses Vorhaben umsetzen zu können, ist es notwendig, das Baufenster von seiner momen-
tanen Lage abzurücken und in Richtung Süden zu verlängern. Ebenfalls soll die Festsetzung 
der maximalen Anzahl der zulässigen Wohneinheiten für das Gebäude auf diesem Grund-
stück, aufgrund einer besseren Ausnutzung der dortigen Räumlichkeiten und zur Umsetzung 
des Nachverdichtungsgedanken der Gemeinde, aufgehoben werden. 
 
Dieses Vorhaben ist Gegenstand und Grund der 3. Änderung des Bebauungsplans „Schloss-
bünd I“. 
 
 
1.2  Art des Bebauungsplans 

Für das Plangebiet ist der qualifizierte Bebauungsplan „Schlossbünd I“ seit dem 09.01.1979 
rechtskräftig. Dieser Bebauungsplan wird nunmehr punktuell geändert. 
 
 
1.3  Verfahrensart 

Das Baugesetzbuch ermöglicht die Änderung eines Bebauungsplans im vereinfachten Ver-
fahren nach § 13 BauGB, sofern die Grundzüge der Planung nicht berührt und weitere Vo-
raussetzungen im Sinne des § 13 Abs. 1 BauGB erfüllt sind. 
 

 Prüfung der Voraussetzungskriterien  
Vorgabe 
erfüllt? 

1. Werden die Grundzüge der Planung durch die Änderung be-
rührt? 
Der Bebauungsplan wird punktuell für einen Bereich der über-
baubaren Grundstücksfläche geändert. Angetastet werden in 
diesem Falle die Baugrenze und die Zahl der Wohneinheiten 
pro Gebäude. Die Grundzüge der Planung werden durch diese 
geringfügigen Änderungen nicht berührt. 
 

 Ja 

2. Besteht eine Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträg-
lichkeitsprüfung? 
Durch die Änderung des Bebauungsplanes wird kein Vorhaben 
ermöglicht, das der Pflicht zur Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung unterliegt. 
 

 Ja 

3. Liegen Anhaltspunkte auf Beeinträchtigung von FFH- oder 
Vogelschutzgebieten vor? 
Es liegen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung eines 
FFH- oder Vogelschutzgebietes vor. 
 
 
 

 Ja 
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4. Liegen Anhaltspunkte vor, dass bei der Planung Pflichten 
zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von 
schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 BImSchG zu beachten 
sind? 
Es liegen keine Anhaltspunkte vor, dass das Plangebiet im Ein-
wirkungsbereich von Störfallbetrieben liegt. 
 

 Ja 

 Ergebnis: 
Zur Anwendung des vereinfachten Verfahrens gemäß § 13 
BauGB sind alle Voraussetzungskriterien erfüllt. Der Bebau-
ungsplan wird daher im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 
BauGB geändert. Die Durchführung einer Umweltprüfung und 
Erstellung des Umweltberichts sind nicht notwendig. 

  

 
 
1.4  Aufstellungsverfahren 

Am 21.09.2020 wurde vom Gemeinderat der Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplans 
„Schlossbünd; 3. Änderung“ gefasst.  
 
Der Bebauungsplanentwurf wurde am ………. vom Gemeinderat als Grundlage für die öf-
fentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB und die Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 
BauGB gebilligt. 
 
Der Entwurf des Bebauungsplans mit Stand ……….. wurde vom ………… bis zum ………….. 
öffentlich ausgelegt. Ort und Dauer der Auslegung sowie die Änderung des 
Geltungsbereichs wurden durch Veröffentlichung im Amtsblatt vom ………. bekannt ge-
macht. 
 
Die Beteiligung der Behörden nach § 4 Abs. 2 BauGB erfolgte gemäß § 4a Abs. 2 BauGB 
zeitgleich mit der öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB. Die Behörden und sonsti-
gen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden 
kann, wurden mit Schreiben vom ………. von der Planung unterrichtet und zur Stellung-
nahme zum Entwurf des Bebauungsplans mit Stand ………. aufgefordert. 
 
Die im Rahmen der öffentlichen Auslegungen vorgetragenen Anregungen sowie die Stel-
lungnahmen der beteiligten Behörden und Träger öffentlicher Belange wurden vom Gemein-
derat in öffentlicher Sitzung am ………. behandelt. In der gleichen Sitzung wurde der Bebau-
ungsplan in der Fassung vom ………. als Satzung beschlossen. Die Begründung wurde ge-
billigt. 
 
 
 
2. Erforderlichkeit der Planaufstellung 

2.1  Begründung der Erforderlichkeit 

Durch die Änderung und Anpassung des Bebauungsplans soll der Ausbau und die Erweite-
rung eines Wohngebäudes ermöglicht werden, ohne dass das bestehende Wohngebäude 
abgebrochen werden muss. 
 
Das Grundstück ist bereits bebaut, jedoch kann das dortige Gebäude unter den momentan 
dort herrschenden Bedingungen nicht ausgebaut werden. Wenn entsprechend des momen-
tan gültigen Bebauungsplanes gebaut werden würde, müsste zur Errichtung des neuen Ge-
bäudes das bestehende Gebäude auf dem Grundstück abgebrochen werden. 
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2.2 Artenschutz 

<< ein artenschutzrechtliches Gutachten wird bei Bedarf angefertigt >> 
 
 
 
3. Geltungsbereich und Beschreibung des Plangebiets 

3.1  Räumlicher Geltungsbereich 

Der gemäß § 9 Abs. 7 BauGB festgesetzte Geltungsbereich hat eine Größe von etwa 0,07 
ha (708 m²) und wird begrenzt 

- im Norden durch die Wohnbebauung Haydnweg Nr. 7, 5 und 3.  
- im Osten durch das Wohngebäude Schillerstraße Nr. 7 
- im Süden durch die Verkehrsfläche der Schillerstraße 
- im Westen durch das unbebaute Grundstück Fslt.-Nr. 916 

 
Die Änderung umfasst ausschließlich das Grundstück Flst.-Nr. 915. 
 

 
Abbildung 1: Geltungsbereich des Bebauungsplans; Quelle: LGL BW, eigene Darstellung 

 
 



Bebauungsplan und Örtliche Bauvorschriften „Schlossbünd, 3. Änderung“ Gemeinde Berghaupten 
Fassung: Entwurf zur Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 
BauGB  Stand: 27.07.2020 
 

Begründung  
 

Seite 6 von 10 

3.2  Ausgangssituation 

3.2.1 Stadträumliche Einbindung 

 
Abbildung 2: Luftbild mit Eintragung des Plangebiets; Quelle: LGL BW, eigene Darstellung 

Das Plangebiet befindet sich etwa 170 m nordöstlich des Rathauses der Gemeinde Berg-
haupten auf dem Grundstück Flst.-Nr. 915 innerhalb eines schon nahezu vollständig bebau-
ten Ortsteils entlang der Schillerstraße. 
 
3.2.2 Bodenbeschaffenheit und Bodenbelastung 

Bodenbeschaffenheit 

Das Gebiet besitzt eine antrophogene Überformung, da es sich in einem bereits bebauten 
Umfeld befindet.  
Der Boden Paragneisschutt führenden Fließerden und Hangschutt. 
 
Bodenbelastung: 

Bodenbelastungen sind auf oder in der Nähe des Plangebietes nicht bekannt.  
 
3.2.3 Bebauung und Nutzung 

Das Plangebiet ist zum Großteil schon bebaut. Teilweise besteht es auch aus als Garten ge-
nutzten Grundstücksflächen.  
 
3.2.4 Eigentumsverhältnisse 

Das Grundstück befindet sich in kirchlichem Besitzt und ist über Erbbaurecht dem Bauwilli-
gen zur Verfügung gestellt worden. Eine Erlaubnis der angestrebten baulichen und planeri-
schen Veränderung auf dem Grundstück ist jedoch durch die Kirche bereits erteilt worden.. 
 
3.2.5 Erschließung 

Die Erschließung erfolgt über die Stichstraße „Schillerstraße“. 
 

Richtung Auffahrt B33 
und Gengenbach 

Richtung Gengenbach 

B33  

Rathaus Berghaupten 

Plangebiet 
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3.2.6 Ver- und Entsorgung 

Das Gebiet wird an die bestehenden Ver- und Entsorgungssysteme der Straße  
„Schillerstraße“ angeschlossen. 
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Teil B Planungsbericht 
4. Planungskonzept 

4.1  Ziele und Zwecke der Planung 

Ziel und Zweck der Planung ist die Verlagerung des Baufensters nach Süden, so dass das 
geplante Bauvorhaben des Projektträgers umgesetzt werden kann. Ebenso soll durch die 
Streichung der maximalen Anzahl der Wohneinheiten das Gebäude besser nutzbar gemacht 
werden. 
 
 
 
5. Planinhalte und Festsetzungen 

5.1 Übersicht der Änderungen 

 

 
Abbildung 3: Planzeichnung der Satzungsfassung vom 09.01.1979 
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Abbildung 4: Entwurf der 3. Änderung des Bebauungsplanes "Schlossbünd"; Zink Ingenieure 

 
 
Begründung: 
 
Der Bauträger möchte auf seinem Privatgrundstück einen Anbau oder Umbau an seinem 
schon bestehenden Wohngebäude errichten und tätigen. Damit das Gebäude im Rahmen 
des Bebauungsplanes umgebaut und geändert werden kann, sollten die Baufenster dem-
entsprechend angepasst werden. Hierfür soll das Baufenster bis auf 4 m an die Schiller-
straße herangezogen werden, sodass auch eine einheitliche Bauflucht entstehen kann.  
 
Eine Änderung der bisherigen Ausweisung des Baugrundstücks als „Allgemeines Wohnge-
biet“ wird nicht vorgenommen.  
Im Flächennutzungsplan wird die Fläche der Änderung als allgemeine Wohnbaufläche aus-
gewiesen. Eine Änderung und Anpassung des Flächennutzungsplanes wären hier im Allge-
meinen nicht von Nöten.  
 
Aufgrund der hohen einschränkenden Wirkung der Festsetzung der maximalen Anzahl an 
Wohneinheiten pro Wohngebäude, wird diese Festsetzung im Sinne einer besseren Aus-
nutzbarkeit des dortigen Gebäudes aus den Festsetzungen herausgenommen. Diese Fest-
setzung wird jedoch ausschließlich für den Bereich der 3. Änderung des Bebauungsplanes 
„Schlossbünd“ gelten. Für alle weiteren Grundstücke gelten weiterhin die bestehenden 
Festsetzungen des Bestandsplanes „Schlossbünd“.  
 
Durch diese Änderungen, wie zum einen der Verschiebung der Baugrenze nach Süden, 
kann nun in Richtung der Straßenfläche der „Schillerstraße“ eine einheitliche Bauflucht ent-
stehen, was gestalterisch, vor allem auch städtebaulich, zu begrüßen ist. Gleichzeitig kann 
das Grundstück nun auch im vorderen, südlichen Bereich besser ausgenutzt werden. 
 
Durch die Aufhebung der maximalen Anzahl an Wohneinheiten im Geltungsbereich der Än-
derung, auf dem Grundstück Flst.-Nr. 915, wird die dortige Bausubstanz nun auch besser 
nutzbar gemacht. Es soll hierdurch zusätzlicher Wohnraum in einem bereits bestehenden 
Wohngebäude geschaffen werden.  

 
 
5.2 Umweltbelange 

Durch die Änderung der überbaubaren Grundstücksfläche und der Streichung der Anzahl an 
Wohneinheiten pro Gebäude auf dem Geltungsbereich, werden keine stärkeren Eingriffe in 
Natur und Landschaft hervorgerufen, da lediglich das Baufenster eines bereits bebauten 
Grundstücks angepasst und die maximale Anzahl der Wohneinheiten pro Gebäude gestri-
chen wird. 
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Durch die Arbeiten auf dem Grundstück werden ebenfalls keine Verbotstatbestände nach 
§ 44 BNatSchG hervorgerufen (wird noch abschließend durch Artenschutz geklärt). 
 
 
 
6. Auswirkungen 

6.1 Kosten und Finanzierung 

Der Projektträger übernimmt die Kosten und die Finanzierung des Bebauungsplans. 
 
 
6.2 Ver- und Entsorgung 

Das Plangebiet ist bereits vollständig an das öffentliche Ver- und Entsorgungsnetz ange-
schlossen. Die Kapazität der Ver- und Entsorgungsleitungen ist ausreichend. Durch die Än-
derung des Bebauungsplanes werden keine zusätzlich bebaubaren Flächen hervorgerufen. 
Maßnahmen zur Ver- und Entsorgung sind nicht erforderlich. 
 
 
6.3 Verkehrliche Erschließung 

Erschließungsmaßnahmen an öffentlichen Verkehrsflächen sind nicht erforderlich. 
 
 
6.4 Bodenordnende Maßnahmen 

Ein förmliches Umlegungsverfahren ist nicht erforderlich. 
 
 
7. Rechtsgrundlagen 

1. Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI I S. 
3634), zuletzt geändert durch Gesetzt vom 08.08.2020 (BGBI. I S. 1728) m.W.v. 
14.08.2020 

2. Landesordnung für Baden-Württemberg (LBO) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 05.03.2010 (BGBI I S. 358, ber. S. 416) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 18.07.2019 (GBI. Nr. 16, S. 313) 

3. Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung – 
BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBI I S. 3786) 

4. Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planin-
halts (Planzeichenverordnung – PlanZV) vom 18.12.1990 (BGBI 1991 I S. 58) 

5. Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 24.07.2000 
(BGBI 2000 I S. 581, ber. S. 698) letzte berücksichtigte Änderung durch § 106b geän-
dert durch Artikel 3 des Gesetzes von 17.06.2020 (GBI. S. 403) 

 
 
Berghaupten, ................................ Lauf, 27.07.2020; Ro 
 
 
 
.............................................  
Philipp Clever 
Bürgermeister 

Planverfasser 

 
 



Gemeinde Berghaupten 
Vorlage zur Gemeinderatssitzung 

 
Termin 
 
21. September 2020 

Tagesordnungspunkt 
 
Öffentlich 9 

Aktenzeichen/Bearbeiter 
 
621.41, Bebauungsplan 
Schlossbünd I/  
Frau Lienhard 

 
Antrag auf Änderung des Bebauungsplanes Schlossbünd I 

 
Sachverhalt und Begründung: 
 
Die Antragsteller beabsichtigen den Abriss und den Wiederaufbau eines Einfamilien-
hauses auf dem Grundstück Bellenwaldstraße 12a. Das Bauvorhaben liegt im Gel-
tungsbereich des Bebauungsplanes Schlossbünd I und weicht in folgenden Punkten 
erheblich von Festsetzungen des Bebauungsplanes ab: 

• Dachneigung 20 Grad anstatt 45 Grad 

• Walmdach anstatt eines Satteldaches 

Die Kosten zur Änderung des Bebauungsplanes müssen vom Antragsteller getragen 
werden. Das Antragsschreiben sowie die Planvorstellung sind den Sitzungsunterlagen 
angeschlossen.  
 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Wird nach Beratung formuliert.  
 

 
Geänderter Beschlussvorschlag: 
 
 
 
 

 
Entscheidung:  
 
Stimmberechtigt sind:  
Gem. § 18 GO abgetreten:  
Grund:  
 
 

 
Einstimmig Mehrheitlich ja Nein Enthaltung 
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Gemeinde Berghaupten 
Vorlage zur Gemeinderatssitzung 

 

Termin 
 
21. September 2020 

Tagesordnungspunkt 
 
Öffentlich 10 

Aktenzeichen/Bearbeiter 
 
461.01 / Frau Lienhard 

 

Erweiterung der Kindertagesstätte St. Georg (Neubau)  
hier: Auftragsvergaben bzgl. Ausstattung 

 

Sachverhalt und Begründung: 
 
Für die Gruppenausstattung wurden anhand der notwendigen Bedarfsliste (Stühle, Ti-
sche, Regale usw.) der Kindertagesstätte Angebote bei den Firmen eingeholt.  
 
Es handelt sich hierbei um folgende Angebote: 
Firma Wehrfritz:   4.202,42 Euro Innenausstattung und  
                             3.874,54 Euro Wickeltisch für Sanitärbereich 
 
Firma Aurednik:   5.269,79 Euro Innenausstattung 
 
Die Kostenschätzung lag bei 9.000 Euro. Wobei man damals davon ausgegangen ist, 
dass der Wickeltisch für den Sanitärbereich aus dem Altbau mitgenommen werden 
kann. Da aber hier eine altersgemischte Gruppe eingerichtet wird und auch Kinder U3 
aufgenommen werden, kann man dort nicht darauf verzichten.  
 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinderat stimmt der Auftragserteilung an die Firmen Wehrfritz und Au-
rednik zum jeweiligen Angebotspreis zu.  
 

 

Geänderter Beschlussvorschlag: 
 
 
 
 

 

Entscheidung:  
 
Stimmberechtigt sind:  
Gem. § 18 GO abgetreten:  

Grund:  
 
 

 

Einstimmig Mehrheitlich ja Nein Enthaltung 

     

 





















































Gemeinde Berghaupten 
Vorlage zur Gemeinderatssitzung 

 

Termin 
 
21. September 2020 

Tagesordnungspunkt 
 
Öffentlich 11 

Aktenzeichen/Bearbeiter 
 
043.12 / Herr Vogt 

 

Innenausbau Rathaus 
Hier: Auftragsvergabe für Innentrennwände u. Möblierung 

 

Sachverhalt und Begründung: 
 

Im Rahmen der Schaffung neuer Büroräume im Erdgeschoss des Rathauses sollen 
die Zwischenwände / Raumtrenner mit Glas-Systemtrennwänden mit integrierten 
Ganzglasdrehtüren ausgestaltet werden. Das Angebot der Fa. PAN+Armbruster 
GmbH hat dem Gemeinderat schon einmal vorgelegen. Das Architekturbüro Kälble 
wurde aufgefordert noch weitere Angebote einzuholen. 
 
Der Verwaltung liegen inwischen 2 Angebote vor. Günstigste Bieterin ist die Fa. 
PAN+Armbruster GmbH, Oberkirch, Angebotspreis von brutto 26.066,95 €. Die Ange-
bote beinhalten neben den Systemtrennwänden auch die Lieferung eines Vorwand-
schranks, 3 Schreibtischen, 3 Rollcontainern sowie 2 Regalen. Der Angebotspreis des 
weiteren Angebots beträgt 27.917,40 €. 
 
Die Verwaltung schlägt vor den Auftrag an die Fa. PAN+Armbruster GmbH, Oberkirch, 
zu vergeben. 
 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinderat stimmt der Auftragsvergabe an die Firma PAN+Armbruster 
GmbH, Oberkirch, zu. 

 
 

Geänderter Beschlussvorschlag: 
 
 
 
 

 

Entscheidung:  
 
Stimmberechtigt sind:  
Gem. § 18 GO abgetreten:  

Grund:  
 

 
 

Einstimmig Mehrheitlich ja Nein Enthaltung 

     
 

























Gemeinde Berghaupten 
Vorlage zur Gemeinderatssitzung 

 
Termin 
 
21. September 2020 

Tagesordnungspunkt 
 
Öffentlich 12 

Aktenzeichen/Bearbeiter 
 
764.7 / Herr Clever 

 
Erneuerung der Stromversorgung des Mühlengebäudes auf der Klingelhalde 

 
Sachverhalt und Begründung:  
 
Im Zuge der anstehenden Baumaßnahme zur Herstellung eines Bergwerkmuseums 
im Dachgeschoss des Mühlengebäudes haben sich deutliche Mängel an der Strom-
versorgung herausgestellt. Die Stromleitung ist nicht ausreichend dimensioniert und 
muss erneuert werden. Bereits in der Vergangenheit kam es bei den Veranstaltungen 
des Verkehrsvereins immer wieder zu deutlichen Schwankungen und Engpässen bei 
der Stromversorgung. Nach ersten Schätzungen, die sich auf über 20.000,- Euro be-
liefen, wurde vom Überlandwerk Mittelbaden nun ein konkretes Angebot vorgelegt 
(siehe Anlage), welches sich auf 8.583,23 Euro (brutto) beläuft. 
 
In einem zweiten Schritt muss auch der Verteilerkasten erneuert werden, dieser 
musste aufgrund altersbedingter Mängel bereits notdürftig befestigt werden. Der Ver-
teilerkasten sollte auf Anraten des Architekten und der Firma Schwarz unbedingt er-
neuert und mit Fehlerstrom-Schutzschaltern ausgestattet werden. Das Angebot wird 
zur Sitzung nachgereicht. 
 
Der Gemeinderat hat überdies die Möglichkeit, sich im Rahmen des gemeinsamen 
Ortstermins am 14. September 2020 über die Maßnahme zu informieren. 
 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinderat stimmt der Auftragsvergabe an das Überlandwerk Mittelbaden 
und an die Firma Schwarz auf der Grundlage der beigefügten Angebote zu. 
 

 
Geänderter Beschlussvorschlag: 
 
 
 

 
Entscheidung 
 
Stimmberechtigt sind:  
Gem. § 18 GO abgetreten:  
Grund:  
 
 

 
Einstimmig Mehrheitlich ja Nein Enthaltung 

     
 





















Gemeinde Berghaupten 
Vorlage zur Gemeinderatssitzung 

 

Termin 
 
21. September 2020 

Tagesordnungspunkt 
 
öffentlich 13 

Aktenzeichen/Bearbeiter 
 
797.33 / Herr Hertle 

 

Verbesserung der Breitbandversorgung im Gewerbegebiet „Röschbünd“ 
Hier: Ausschreibung der Tiefbau- und Kabelverlegearbeiten 

 

Sachverhalt und Begründung: 
 
Der Gemeinderat wurde zuletzt in der Sitzung am 02.06.2020 über den Sachstand 
bzgl. der Ausschreibung der geförderten Maßnahme informiert.  
 
Gemeinderat und Verwaltung arbeiten bereits seit einigen Jahren an Möglichkeiten zur 
Verbesserung der Internet-Breitbandversorgung im Gewerbegebiet Röschbünd. An-
fang 2020 wurde u.a. ein Beschluss über die Höhe des Eigenanteils der Grundstück-
seigentümer als Voraussetzung für die Ausschreibung der Tiefbau- und Leerrohrver-
legearbeiten gefasst. In der Folgezeit hat die Verwaltung in Zusammenarbeit mit dem 
Ingenieurbüro Zink (IBZ) und der Breitband Ortenau GmbH & Bo KB (BO) die Grund-
stückseigentümer bzgl. Anzahl, Länge und Lage der Anschlussleitungen auf deren 
Grundstücken angeschrieben und auf der Grundlage der ausgewerteten Rückmeldun-
gen die Ausschreibung vorbereitet. Von 65 Grundstücken sollen auf Wunsch der Ei-
gentümer 54 einen Glasfaseranschluss erhalten. Bedingt durch die Corona-Pandemie 
und wegen des überraschenden Personalwechsels in der Geschäftsführung der BO 
kam es bei der Erarbeitung der Ausschreibungsunterlagen leider zu Verzögerungen. 
Die Verlängerung des Förderzeitraums wurde aber inzwischen beantragt und vom Mi-
nisterium bestätigt.  
 
Leider erst am Nachmittag des 10.09.2020 und nach mehrfacher Aufforderung erhielt 
die Verwaltung die Unterlagen zur Ausschreibung der Tiefbau- und Kabelverlegear-
beiten von IBZ (siehe Anlage) zur Beratung im Gemeinderat. Die Abstimmung mit der 
BO gestaltete sich im Vorfeld als äußerst schwierig, weshalb u.a. vorerst auf die Aus-
schreibung des Glasfasereinzugs verzichtet wurde, um zumindest den Tiefbau voran-
zubringen. Dennoch liegt die Kostenschätzung im bepreisten Leistungsverzeichnis mit 
586.749 Euro um 243.811 Euro über den 2018 geschätzten Gesamtkosten von 
342.938 Euro. Die Förderung beträgt 165.750 Euro. Unter den gegebenen Umständen 
scheint eine Umsetzung der Maßnahme fraglich.  
 
Bis zum Versand der Unterlagen am 11.09.2020 konnten die Unstimmigkeiten und die 
erhebliche Abweichung hinsichtlich der Kosten leider nicht mit IBZ und der BO geklärt 
werden. Die Verwaltung wird daher versuchen, die offenen Fragen bis zur Sitzung zu 
klären.  
 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Wird nach Beratung formuliert 
 

 
  



 

Geänderter Beschlussvorschlag: 
 
 
 
 
 
 
 

 

Entscheidung:  
 
Stimmberechtigt sind:  
Gem. § 18 GO abgetreten:  

Grund:  

 

 

 

Einstimmig Mehrheitlich ja Nein Enthaltung 

     

 



Zink Ingenieure * Marlener Str. 4 * 77656 Offenburg * Tel.: 0781 / 990 779 -0 * Fax: 990 779 -29

Leistungsverzeichnis

Baumaßnahme: Breitbandversorgungsausbau
in Gewerbegebiet "Röschbund" in Berghaupten

Leistung/en: Leerrohrtrasse zur Breitbandversorgung

Projektnummer: 2018-420

Auftraggeber: Breitband Ortenau GmbH & Co. KG
Poststraße 18
77652 Offenburg

Ansprechpartner: Herr Glöck-Frohnholzer
Telefon: 0781/ 805 63 10
E-Mail: breitband@ortenaukreis.de

Ausschreibender: Zink Ingenieure GmbH
Marlener Straße 4
77656 Offenburg
Telefon: 0781/990 779-0
E-Mail: info@zink-ingenieure.de



Zink Ingenieure * Marlener Str. 4 * 77656 Offenburg * Tel.: 0781 / 990 779 -0 * Fax: 990 779 -29

10.09.2020 LV Bepreist Seite 1 von 23
Breitbandausbau in Gewerbegiet Röschbund Gewerbegebiet "Röschbund" - Breitbandversorgung

Alle Währungsangaben  in EUR

Position Beschreibung Menge Einh EP GP

1 Baustelleneinr. Verkehrssicherung

Die Positionen sind für das gesamte Leistungsverzeichnis anzubieten. Evtl. er-
forderliches "Umsetzen" der Leistungen ist bei der Preisbildung zu berücksichti-
gen, eine gesonderte Vergütung erfolgt nicht.
Die Vergütung erfolgt entsprechend dem Baufortschritt.
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Breitbandausbau in Gewerbegiet Röschbund Gewerbegebiet "Röschbund" - Breitbandversorgung

Alle Währungsangaben  in EUR
1 Baustelleneinr. Verkehrssicherung

Position Beschreibung Menge Einh EP GP

1.1 Baustelleneinrichtung

Die Zufahrt für Anlieger, Rettungs- und Einsatzfahrzeuge usw. sind soweit wie
möglich aufrecht zu erhalten. Arbeitsbedingte Sperrungen sind den Anliegern
frühzeitig mitzuteilen und mit diesen abzustimmen. Der Bauablauf ist darauf ein-
zurichten. Zu den einzelnen Grundstücken sind behelfsmäßig Überfahrten, so-
weit erforderlich, herzustellen. Anfallende Kosten für provisorische Übergänge
und Zufahrtsmöglichkeiten werden nicht gesondert vergütet und sind in die Posi-
tionen „Baustelleneinrichtung“ einzurechnen.

1.1.1 101 1010 10711
Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
- soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und We-
ge im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-
richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-
schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-
stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale
für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.
Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

1 psch 7.000,00 7.000,00

1.1.2 101 1010 11201
Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für be-
stimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle geson-
derte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale
für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.

1 psch 2.500,00 2.500,00

1.1 Baustelleneinrichtung 9.500,00



Zink Ingenieure * Marlener Str. 4 * 77656 Offenburg * Tel.: 0781 / 990 779 -0 * Fax: 990 779 -29

10.09.2020 LV Bepreist Seite 3 von 23
Breitbandausbau in Gewerbegiet Röschbund Gewerbegebiet "Röschbund" - Breitbandversorgung

Alle Währungsangaben  in EUR
1 Baustelleneinr. Verkehrssicherung

Position Beschreibung Menge Einh EP GP

1.2 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen

1.2.1 Baustellensicherung und Verkehrsregelung insgesamt für die Baumaßnahme,
Kennzeichnen der Baustelle und deren Zufahrten mit den erforderlichen Ver-
kehrs- und Hinweisschildern, Abschrankungen, Absturzsicherungen,
Bauzäune und Sicherheitseinrichtungen sowie Beleuchtung während der ge-
samten Bauzeit. Der Anliegerverkehr ist aufrecht zu erhalten.
Die Schilder, die Baustellensignalanlagen, Markierungen der Umfahrung, Be-
leuchtung usw. sind entsprechend den Vorschriften der StVO zu gestalten und
unter Berücksichtigung und Forderung der zuständigen Behörde aufzustellen.
Die Vergütung schließt das Aufstellen und Räumen sowie
das Vorhalten und Unterhalten mit täglicher Kontrolle und Überwachung wäh-
rend der gesamten Bauzeit ein. Die Betriebskosten und die Kosten für das Ein-
holen der Genehmigung sind ebenso einzurechnen. Der Auftragnehmer muss
die Genehmigung für die Verkehrsregelung bei der zuständigen Behörde einho-
len und Kopien der genehmigten Unterlagen dem Auftraggeber
2-fach zur Verfügung stellen.

1 psch 5.000,00 5.000,00

1.2 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen 5.000,00

1 Baustelleneinr. Verkehrssicherung 14.500,00
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Breitbandausbau in Gewerbegiet Röschbund Gewerbegebiet "Röschbund" - Breitbandversorgung

Alle Währungsangaben  in EUR

Position Beschreibung Menge Einh EP GP

2 Stundenlohnarbeiten

2.1 Arbeitskräfte

2.1.1 Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskraefte auf Anordnung
des AG ausfuehren. Der Verrechnungssatz fuer die jewei-
lige Arbeitskraft umfasst saemtliche Aufwendungen, ins-
besondere den tatsaechlichen Lohn einschliesslich ver-
moegenswirksamer Leistungen mit den Zuschlaegen fuer
Gemeinkosten (Sozialkassenbeitraege, Winterbauumlage
und dgl.), sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten und Zu-
schlaege fuer Ueberstunden. Zuschlaege fuer Nacht-,
Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert vergue-
tet. Bauvorarbeiter (Berufsgruppe II) oder Baufacharbeiter
(Berufsgruppe V 1).

30 h 59,00 1.770,00

2.1.2 Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskraefte auf Anordnung
des AG ausfuehren. Der Verrechnungssatz fuer die jewei-
lige Arbeitskraft umfasst saemtliche Aufwendungen, ins-
besondere den tatsaechlichen Lohn einschliesslich ver-
moegenswirksamer Leistungen mit den Zuschlaegen fuer
Gemeinkosten (Sozialkassenbeitraege, Winterbauumlage
und dgl.), sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten und Zu-
schlaege fuer Ueberstunden. Zuschlaege fuer Nacht-,
Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert vergue-
tet.
Baufachwerker (Berufsgruppe VI).

30 h 58,00 1.740,00

2.1 Arbeitskräfte 3.510,00
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Breitbandausbau in Gewerbegiet Röschbund Gewerbegebiet "Röschbund" - Breitbandversorgung

Alle Währungsangaben  in EUR
2 Stundenlohnarbeiten

Position Beschreibung Menge Einh EP GP

2.2 Baugeräte

2.2.1 Stundenlohnarbeiten durch Baugeraete auf Anordnung des
AG ausfuehren. Der Verrechnungssatz fuer das jeweilige
Geraet umfasst saemtliche Aufwendungen fuer den Ein-
satz, insbesondere Geraetevorhalte- und Betriebsstoff-
kosten sowie saemtliche Zuschlaege einschliesslich der
Kosten fuer das Bedienungspersonal. Der Verrechnungs-
satz gilt fuer das zum Zeitpunkt des Abrufes einsatzbe-
reit auf der Baustelle befindliche Baugeraet. Verguetet
werden die tatsaechlich geleisteten Arbeitsstunden.
Bagger bis 0,4 m3.

30 h 98,00 2.940,00

2.2.2 Stundenlohnarbeiten durch Baugeraete auf Anordnung des
AG ausfuehren. Der Verrechnungssatz fuer das jeweilige
Geraet umfasst saemtliche Aufwendungen fuer den Ein-
satz, insbesondere Geraetevorhalte- und Betriebsstoff-
kosten sowie saemtliche Zuschlaege einschliesslich der
Kosten fuer das Bedienungspersonal. Der Verrechnungs-
satz gilt fuer das zum Zeitpunkt des Abrufes einsatzbe-
reit auf der Baustelle befindliche Baugeraet. Verguetet
werden die tatsaechlich geleisteten Arbeitsstunden.
Bagger über 0,4 bis 1,0 m3.

5 h 103,00 515,00

2.2.3 Stundenlohnarbeiten durch Baugeraete auf Anordnung des
AG ausfuehren. Der Verrechnungssatz fuer das jeweilige
Geraet umfasst saemtliche Aufwendungen fuer den Ein-
satz, insbesondere Geraetevorhalte- und Betriebsstoff-
kosten sowie saemtliche Zuschlaege einschliesslich der
Kosten fuer das Bedienungspersonal. Der Verrechnungs-
satz gilt fuer das zum Zeitpunkt des Abrufes einsatzbe-
reit auf der Baustelle befindliche Baugeraet. Verguetet
werden die tatsaechlich geleisteten Arbeitsstunden.
Frontlader, luftbereift ueber 45 bis 75 kW.

30 h 93,00 2.790,00

2.2.4 Stundenlohnarbeiten durch Baugeraete auf Anordnung des
AG ausfuehren. Der Verrechnungssatz fuer das jeweilige
Geraet umfasst saemtliche Aufwendungen fuer den Ein-
satz, insbesondere Geraetevorhalte- und Betriebsstoff-
kosten sowie saemtliche Zuschlaege einschliesslich der
Kosten fuer das Bedienungspersonal. Der Verrechnungs-
satz gilt fuer das zum Zeitpunkt des Abrufes einsatzbe-
reit auf der Baustelle befindliche Baugeraet. Verguetet
werden die tatsaechlich geleisteten Arbeitsstunden.
Kompressor bis 5 m3/min.

10 h 87,00 870,00
Hier: Kompressor einschl. Bohr- oder Abbauhammer

2.2.5 Stundenlohnarbeiten durch Baugeraete auf Anordnung des
AG ausfuehren. Der Verrechnungssatz fuer das jeweilige
Geraet umfasst saemtliche Aufwendungen fuer den Ein-

Übertrag: 7.115,00
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Alle Währungsangaben  in EUR
2.2 Baugeräte

Position Beschreibung Menge Einh EP GP

Übertrag: 7.115,00
satz, insbesondere Geraetevorhalte- und Betriebsstoff-
kosten sowie saemtliche Zuschlaege einschliesslich der
Kosten fuer das Bedienungspersonal. Der Verrechnungs-
satz gilt fuer das zum Zeitpunkt des Abrufes einsatzbe-
reit auf der Baustelle befindliche Baugeraet. Verguetet
werden die tatsaechlich geleisteten Arbeitsstunden.
Motorflex mit Trennscheiben

10 h 70,00 700,00

2.2 Baugeräte 7.815,00
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2 Stundenlohnarbeiten

Position Beschreibung Menge Einh EP GP

2.3 Lastkraftwagen

2.3.1 Stundenlohnarbeiten durch Lastkraftwagen auf Anordnung
des AG ausfuehren. Der Verrechnungssatz fuer den jewei-
ligen LKW umfasst saemtliche Aufwendungen fuer den Ein-
satz des LKW, insbesondere Geraetevorhalte- und Be-
triebsstoffkosten sowie saemtliche Zuschlaege ein-
schliesslich der Kosten fuer den Fahrer. Der Verrech-
nungssatz gilt fuer das zum Zeitpunkt des Abrufes ein-
satzbereit auf der Baustelle befindliche Fahrzeug. Ver-
guetet werden die tatsaechlich geleisteten Arbeitsstun-
den nach der tatsaechlichen Nutzlast des jeweiligen LKW
(ohne Erhoehung der Nutzlaststufe fuer Sonderfahrzeu-
ge).
LKW-Kipper, ca. 8 t Nutzlast.

15 h 83,00 1.245,00

2.3.2 Stundenlohnarbeiten durch Lastkraftwagen auf Anordnung
des AG ausfuehren. Der Verrechnungssatz fuer den jewei-
ligen LKW umfasst saemtliche Aufwendungen fuer den Ein-
satz des LKW, insbesondere Geraetevorhalte- und Be-
triebsstoffkosten sowie saemtliche Zuschlaege ein-
schliesslich der Kosten fuer den Fahrer. Der Verrech-
nungssatz gilt fuer das zum Zeitpunkt des Abrufes ein-
satzbereit auf der Baustelle befindliche Fahrzeug. Ver-
guetet werden die tatsaechlich geleisteten Arbeitsstun-
den nach der tatsaechlichen Nutzlast des jeweiligen LKW
(ohne Erhoehung der Nutzlaststufe fuer Sonderfahrzeu-
ge).
LKW-Kipper mit Allradantrieb, ca. 12 t Nutzlast.

8 h 90,00 720,00

2.3 Lastkraftwagen 1.965,00

2 Stundenlohnarbeiten 13.290,00
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Alle Währungsangaben  in EUR

Position Beschreibung Menge Einh EP GP

3 Straßenbauarbeiten
Straßenbauarbeiten zur Straßenabbruch und Wiederherstellung

Erschwernisse für den Aufbruch bzw. Einbau der
Asphaltschichten, usw. die durch vorhandene
Schiebergestänge, Ver- u. Entsorgungsleitungen,
Schachtbauwerke, Kabel, bestehende Gebäude,
Einfriedigungen, Bordanlagen, usw. entstehen, sind in
die jeweiligen Positionen einzurechnen und werden nicht
gesondert vergütet.

Hinweis:
Das Herstellen und wiederherstellen der planmäßigen
Höhenlage, Neigung, Ebenheit sowie das Verdichten des
Planum/Feinplanums ist, sofern nicht anders
beschrieben, in die jeweiligen Positionen einzurechnen.
Eine gesonderte Vergütung erfolgt nicht.

Hinweis:
Kontrollprüfungen der Verdichtung sind in
Eigenüberwachung gemäß ZTV SOB - STB und ZTV T - STB zu
erbringen und die Prüfergebnisse (Protokolle etc.) dem
Auftraggeber vorzulegen.
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Alle Währungsangaben  in EUR
3 Straßenbauarbeiten

Position Beschreibung Menge Einh EP GP

3.1 Erd- und Lansscgfatbau

3.1.1 106 1012 11609101201
Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtragen
und lagern. Ansaat und Mähen einer Decksaat werden ge-
sondert vergütet.
Dicke 'des Abtrages über 10 bis 30 cm '
Oberboden nach Unterlagen des AG innerhalb der Baustel-
le lagern.
Lagerflächen während der Bauzeit bereitstellen.
Oberboden in Haufen locker aufsetzen.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

15 m³ 5,00 75,00

3.1.2 106 1012 170109112
Gelagerten Oberboden des AG profilgerecht andecken.
Andeckung auf Böschungen, Seitenstreifen, Trennstrei-
fen, Mulden u.ä.
Dicke der Andeckung 'über 10 cm bis 30  cm.'
Gelagerten Oberboden innerhalb der Baustelle aufnehmen.
Länge des Förderweges bis 0,25 km.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

15 m³ 15,00 225,00

3.1.3 107 1011 21309249900
Rasenansaat herstellen. Saatgut ohne Entmischung aus-
bringen und einarbeiten.
Fläche '= Böschungen'
Feinplanum herstellen.
Saatgutmenge 20 g/m2.
Saatgut '= gebietsheimischen Saatgut'

75 m² 2,00 150,00

3.1 Erd- und Lansscgfatbau 450,00
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Alle Währungsangaben  in EUR
3 Straßenbauarbeiten

Position Beschreibung Menge Einh EP GP

3.2 Asphaltbauweisen
Hinweis:
Erschwernisse für den Aufbruch bzw. Einbau der
Asphaltschichten, usw. die durch vorhandene
Schiebergestänge, Ver- u. Entsorgungsleitungen,
Schachtbauwerke, Kabel, bestehende Gebäude,
Einfriedigungen, Bordanlagen, usw. entstehen, sind in
die jeweiligen Positionen einzurechnen und werden nicht
gesondert vergütet.

Hinweis:
Evtl. Erschwernisse (Handeinbau, etc.) für den Einbau
von Trag-, Binder- u. Deckschichten in
Einmündungsbereichen, entlang von Bordanlagen, Rinnen,
usw. werden nicht vergütet und sind in die Positionen
einzurechnen.

Hinweis:
Das Auftragen von geeignetem Kantenanstrichmittel beim
Einbau der einzelnen Asphaltschichten ist Bestandteil
der Leistung der Position Asphalt trennen und wird
nicht gesondert vergütet.

Hinweis:
Jegliche Asphaltmischgutsorten sind in thermoisolierten
Transportmittel oder Thermoboxen anzuliefern. Der
Mehraufwand ist, sofern nicht separat beschrieben, in
die jeweiligen Positionen einzurechnen und wird nicht
gesondert vergütet.

3.2.1 113 0614 0381004
Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
Trennen durch Schneiden.
Dicke der Asphaltbefestigung über 12 bis 18 cm.

2000 m 6,00 12.000,00

3.2.2 113 0614 0381005
Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
Trennen durch Schneiden.
Dicke der Asphaltbefestigung über 18 bis 24 cm.

50 m 7,00 350,00

3.2.3 Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen.
Abrechnung erfolgt nach Abtragsprofilen.
Fläche = Gehweg
Breite bis ca. 1,50m
Dicke der Asphaltbefestigung bis 12 cm.
Gesamtaufbruchtiefe über 10 bis 20 cm.
Material der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

700 m² 9,00 6.300,00

3.2.4 Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen.
Abrechnung erfolgt nach Abtragsprofilen.
Fläche = Fahrbahn

Übertrag: 18.650,00
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Alle Währungsangaben  in EUR
3.2 Asphaltbauweisen

Position Beschreibung Menge Einh EP GP

Übertrag: 18.650,00
entlang Mauern, Einfassungen, Rinnenplatten, etc.
Dicke der Asphaltbefestigung >12 bis 18 cm.
Gesamtaufbruchtiefe über 10 bis 20 cm.
Material der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

Hinweis:
Beachte anteilige Aufteilung/Kostenübernahme bei der
Abrechnung (FB6.1 / SEWO / bnnetze)

20 m² 13,00 260,00

3.2.5 113 0614 063110133
Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprühen.
Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk3,2 bis
Bk100.
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Bindemittel = C60BP1-S.
Bindemittelmenge = 300 g/m2.
Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

720 m² 0,70 504,00

3.2.6 113 0614 113491009
Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 32 T S herstellen.
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk3,2.
Einbau 'in Grabenbereich (bis 277,5 kg/m², bis 12 cm)'
Bindemittel = 50/70.
Einbau 'Handeinbau, für Einbaubreite bis 3,0 m'

200 t 80,00 16.000,00

3.2.7 113 0614 22449111009
Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 16 B S her-
stellen.
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk3,2.
Einbau 'in Grabenbereich (200 kg/m², 8 cm)'
Bindemittel = 25/55-55 A.
Grobe Gesteinskörnung = Kategorie C 100/0.
Grobe Gesteinskörnung = Kategorie SZ 18.
Einbau 'Handeinbau, für Einbaubreite bis 3,0 m'

145 t 90,00 13.050,00

3.2.8 113 0614 33399100000
Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck-
schichten AC 8 D S herstellen.
In Verkehrsflächen 'in Grabenbereich (100 kg/m², 4 cm)'
Einbau 'im Haneinbau'
Bindemittel = 25/55-55 A.

75 t 120,00 9.000,00

3.2.9 STLB-Bau 04/2015 080

Übertrag: 57.464,00
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3.2 Asphaltbauweisen

Position Beschreibung Menge Einh EP GP

Übertrag: 57.464,00
Fuge ZTV Fug-StB in Asphaltschicht nachträglich mit zwangsgeführtem
Fugenschneider herstellen und ausräumen, Ausführung in der Deckschicht, aus
Asphaltbeton, Fugenbreite 8 mm, Fugentiefe 40 mm.

2500 m 5,00 12.500,00

3.2.10 STLB-Bau 04/2015 080
Fuge ZTV Fug-StB in Asphaltschicht, Fugenspalt säubern und trocknen,
Fugenwandung mit Voranstrichmittel vorbehandeln, Fugenraum bis max. 15
mm unter Oberkante mit komprimierbarem, bis 200 Grad C standfesten Füllstoff
ausfüllen, mit Bitumenvergussmasse TL Fug-StB füllen, Fugenbreite 8 mm,
Fugentiefe 40 mm.

2500 m 5,00 12.500,00

3.2 Asphaltbauweisen 82.464,00



Zink Ingenieure * Marlener Str. 4 * 77656 Offenburg * Tel.: 0781 / 990 779 -0 * Fax: 990 779 -29

10.09.2020 LV Bepreist Seite 13 von 23
Breitbandausbau in Gewerbegiet Röschbund Gewerbegebiet "Röschbund" - Breitbandversorgung

Alle Währungsangaben  in EUR
3 Straßenbauarbeiten

Position Beschreibung Menge Einh EP GP

3.3 Pflaster, Platten, Borde, Rinnen
Hinweis:
Das Vorbereiten der Unterlage, z.B. das Herstellen der
planmäßigen Höhenlage, Höhenausgleich in der Unterlage,
Nachverdichten oder ähnliches, für das Versetzen bzw.
Verlegen von Pflaster, Randeinfassungen, Rinnen, etc.
sind soweit nicht anders beschrieben in die jeweiligen
Positionen einzurechnen und werden nicht gesondert
vergütet.

3.3.1 115 1011 025950200
Bordsteine aufnehmen.
Bordsteine '= Hoch-, Rund- und Tiefbordsteine'
Fundament aus Beton, über 10 bis 20 cm dick, und
Rückenstütze aus Beton aufbrechen.
Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut der Verwertung
nach Wahl des AN zuführen.

200 m 10,00 2.000,00

3.3.2 115 1010 035911901
Rinne aus Betonformsteinen aufnehmen. Aufbruch der
Tragschicht wird gesondert vergütet.
Art '= Rinnenplattne bis 12 cm dick'
Breite bis 20 cm.
Mit Fugenfüllung aus Fugenmasse.
Fundament 'aus Beton, bis 20 cm dick, aufbrechen.'
Formsteine und Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des
AN zuführen.

100 m 6,00 600,00

3.3.3 115 1011 31010900999
Bordsteine aus Beton setzen.
Bordstein RB 150 x 220.
Vorsatzschicht '= mit Granitvorsatz'
Bordstein '= gerader Stein und Kurvenstein mit Halbmes-
ser über 12 m.'
Rückenstütze 'bis 10 cm unter Oberkante Bordstein'
Fundamentbeton 'nach DIN 18318. Fundament und
Rückenstütze aus Beton C16/20. Bordstein auf ein min-
destens 20 cm dickes Fundament versetzen. Rückenstüt-
ze einseitig 15 cm breit herstellen.'

95 m 34,00 3.230,00

3.3.4 115 1011 31010900999
Bordsteine aus Beton setzen.
Bordstein RB 150 x 220.
Vorsatzschicht '= mit Granitvorsatz'
Bordstein '= Kurvenstein, Halbmesser größer 5,00 bis
12,00 m.'
Rückenstütze 'bis 10 cm unter Oberkante Bordstein'
Fundamentbeton 'nach DIN 18318. Fundament und
Rückenstütze aus Beton C16/20. Bordstein auf ein min-
destens 20 cm dickes Fundament versetzen. Rückenstüt

Übertrag: 5.830,00
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3.3 Pflaster, Platten, Borde, Rinnen

Position Beschreibung Menge Einh EP GP

Übertrag: 5.830,00
ze einseitig 15 cm breit herstellen.'

5 m 57,00 285,00

3.3.5 115 1011 31099900919
Bordsteine aus Beton setzen.
Bordstein '= TB 10x25 cm'
Vorsatzschicht '= ohne Granitvorsatz'
Bordstein '= gerade Steine'
Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein.
Fundamentbeton 'nach DIN 18318. Fundament und Rückenstütze
aus Beton C16/20. Bordstein auf ein mindestens 20 cm dickes
Fundament versetzen. Rückenstütze einseitig 15 cm breit herstel-
len.'

100 m 25,00 2.500,00

3.3.6 115 1011 3251199
Bordsteine auf Passmaß trennen.
Bordstein aus Beton, ca. 18/30 bis 15/22 cm.
Bordstein trennen durch Schneiden.
Bordstein 'quer und auf Gehrung trennen'

20 St 13,00 260,00

3.3.7 115 1011 3252102
Bordsteine auf Passmaß trennen.
Bordstein aus Beton, ca. 10/30 bis 8/20 cm.
Bordstein trennen durch Schneiden.
Bordstein auf Gehrung trennen.

20 St 12,00 240,00

3.3.8 115 1011 4406120
Rinne aus Formsteinen herstellen.
Rinnenplatten, Breite = 15 cm, Dicke = 8 cm.
Fundament und Rückenstütze aus Beton C 12/15. Rücken-
stützen beidseitig, vor Borden oder dgl. einseitig, 15
cm breit herstellen. Die Rückenstütze bis zur halben
Höhe hochziehen.
Fugen unterfüllen mit feiner Gesteinskörnung und mit
Pflasterfugenmasse vergießen.

100 m 20,00 2.000,00

3.3.9 Rinnenplatte auf Passmaß trennen.
Platte trennen durch Schneiden.
Rinnenplatte, Breite = 15 cm.

10 St 11,00 110,00

3.3.10 115 1011 001990111
Pflasterdecke aufnehmen. Aufnehmen der Tragschicht wird
gesondert vergütet.
Art ' = Pflastersteine aus Beton, bis ca. 10 cm dick'
Mit Fugenfüllung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.
Bettung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.
Steine innerhalb der Baustelle fördern und lagern. Üb-
riges Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zu-

Übertrag: 11.225,00
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3.3 Pflaster, Platten, Borde, Rinnen

Position Beschreibung Menge Einh EP GP

Übertrag: 11.225,00
führen.

2800 m² 13,00 36.400,00
** Im Gehweg und Privatgrundstücke

3.3.11 115 1011 01090111104
Pflastersteine säubern, sortieren und lagern. Abgerech-
net wird nach der aufgenommenen Pflasterfläche.
Art ' = Pflastersteine aus Beton, bis ca. 10 cm dick'
Mit Fugenfüllung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.
Bettung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.
Wieder verwendbare Steine seitlich lagern.
Übriges Aufbruchgut und nicht wieder verwendbare Steine
der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Anteil wieder verwendbarer Pflastersteine über 75 bis
100 v. H.

2800 m² 13,00 36.400,00

3.3.12 115 1011 11090191029
Pflasterdecke aus Betonsteinen des AG herstellen.
In Flächen '= Im Gehweg und private Grundstücke'
Pflastersteine gelagert innerhalb der Baustelle aufneh-
men und fördern.
Betonpflastersteine 'bis 10 cm Dicke'
Bettung aus Baustoffgemisch 0/4.
Fuge mit Baustoffgemisch 0/4.
Verband '= Wie Bestand'

2800 m² 42,00 117.600,00

3.3.13 Zulage zum Liefern von Betonpflastersteine
Als Ersatz für die nicht wieder verwendbare Steine
Betonpflastersteine 100/200/80 mm.

280 m² 17,00 4.760,00

3.3.14 115 1011 1800199
Pflastersteine auf Passmaß trennen und Pflastersteine
an Kanten und Einfassungen oder an Aussparungen und
Einbauten über 1 m2 Einzelgröße zuarbeiten, behauen o-
der schneiden. Das Zuarbeiten, Behauen oder Schneiden
der Pflastersteine an Aussparungen und Einbauten bis zu
1 m2 Einzelgröße wird gesondert vergütet.
Art = Pflastersteine aus Beton.
Dicke '= 8 cm'

2690 m 13,00 34.970,00

3.3 Pflaster, Platten, Borde, Rinnen 241.355,00

3 Straßenbauarbeiten 324.269,00
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP

4 Ausbau der Leerohrtrasse

4.1 Grabenarbeiten

4.1.1 Suchgraben nach Unterlagen des AG herstellen. Aushub
zur Wiederverwendung seitlich lagern. Abgerechnet wird
nach Abtragsprofilen.
Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.
Grabentiefe 'bis 1,25 m'
Straßenaufbruch wird gesondert vergütet.
Gelagerten Boden einbauen und verdichten.

90 m³ 60,00 5.400,00

4.1.2 Graben für Leerrohre herstellen.
Straßenaufbruch wird gesondert vergütet.
Boden-/Felsklassen 3 bis 5.
Grabentiefe bis 0,60 m.
Grabenbreite bis 0,30 m.
Breite der Grabensohle lt. Anlage in Baubeschreibung.
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet. Verfüllen
des Grabens nach Verlegen der Leitung wird gesondert vergütet.
Zum Verfüllen nicht verwendeter Aushub der Verwertung
nach Wahl des AN zuführen.
Abgerechnet wir mit senkrechten Wänden ab UK FSS.

560 m³ 50,00 28.000,00

4.1.3 Boden in Leitungszone und untere Bettungs-
schicht nach DIN EN 1610 einbauen und verdichten.
Für Auflager und Ummantelung der Leerrohre.
Material = Rheinsand 0/2 mm,
Boden liefern.

330 m³ 65,00 21.450,00

4.1.4 Handaushub als Zulage
zum freilegen von bestehenden Leitung
sowie im Wurzelbereich.

400 m³ 55,00 22.000,00

4.1.5 Erschwerniszulage zu den Bauarbeiten für die Kreuzung
von Fremdleitungen wie z.B. Kabeln, Kanälen
u. Wasserleitungen,
bei einem Kreuzungswinkel von 30° bis 90°.
Bei mehreren, zusammenliegenden Fremdleitungen,
wie z. B. Kabelpaketen, wird nach einem lichten Abstand
von 30 cm eine weitere Kreuzung vergütet.

75 St 120,00 9.000,00

4.1.6 Erschwerniszulage wie zuvor beschrieben,
jedoch bei einem Kreuzungswinkel von 0° (längslaufend)
bis 30 °.
Bei mehreren, zusammenliegenden Fremdleitungen,
wie z. B. Kabelpaketen, wird nach einem lichten Abstand
von 30 cm eine weitere Kreuzung vergütet.

2000 m 35,00 70.000,00

Übertrag: 155.850,00
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Alle Währungsangaben  in EUR
4.1 Grabenarbeiten

Position Beschreibung Menge Einh EP GP

Übertrag: 155.850,00

4.1 Grabenarbeiten 155.850,00
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Alle Währungsangaben  in EUR
4 Ausbau der Leerohrtrasse

Position Beschreibung Menge Einh EP GP

4.2 Rohrbau

4.2.1 134 0507 2102960
Kabelschutzrohr, einschl. fester Rohrverbindung, ein-
bauen. Rohroeffnungen dicht verschliessen. Erschwernis-
se durch vorhandene Leitungen werden nicht gesondert
berechnet. Abgerechnet wird nach Laenge in der Achse
der Rohrleitung.
Material = PVC hart-Rohr 14O x 1O,4 DIN 8O62.
Verlegeart = Mehrrohrig mit Abstandhaltern und Kies-
sandummantelung, aussen min. 1O cm dick. Entfernung der
Abstandhalter maximal 1,5 m.

20 m 30,00 600,00
** Zusatz zur Vorposition:
zur Straßenkreuzung entlang der Hauptstraße.

4.2.2 134 0507 2102920
Kabelschutzrohr, einschl. fester Rohrverbindung, ein-
bauen. Rohroeffnungen dicht verschliessen. Erschwernis-
se durch vorhandene Leitungen werden nicht gesondert
berechnet. Abgerechnet wird nach Laenge in der Achse
der Rohrleitung.
Material = PVC hart-Rohr 14O x 1O,4 DIN 8O62.
Verlegeart = Einrohrig mit Kiessandummantelung, 1O cm
dick.

40 m 30,00 1.200,00
** Zusatz zur Vorposition:
zur Straßenkreuzung entlang der Schmelzhöfestraße.

4.2.3 134 0507 2102120
Kabelschutzrohr, einschl. fester Rohrverbindung, ein-
bauen. Rohroeffnungen dicht verschliessen. Erschwernis-
se durch vorhandene Leitungen werden nicht gesondert
berechnet. Abgerechnet wird nach Laenge in der Achse
der Rohrleitung.
Material = PVC hart-Rohr 5O x 1,8 DIN 8O62.
Verlegeart = Einrohrig mit Kiessandummantelung, 1O cm
dick.

300 m 6,00 1.800,00
** Zusatz zur Vorposition:
zur Straßenkreuzung von Mikrokabelrohr.

4.2.4 Liefern und Verlegen von Mikrokabelrohr aus PE-HD nach DIN 8075, geeignet
für die direkte Erdverlegung; mit längs verlaufender RTR-Innenriefung, erdver-
legbar.
Verlegung des Rohres entsprechend ZTV-TKNetz 14  sowie EN 1610 und Tech-
nischer Information des Herstellers. Offene Rohrenden müssen gegen Ver-
schmutzung und Feuchtigkeit geschützt werden. Die ordnungsgemäße Verle-
gung ist dem AG durch entsprechende Protokolle nachzuweisen.
Abmessung 14 x 1,3.
Die Herstellung aller notwendigen Rohrleitungsverbindungen (auch mit den be-
stehenden
Leerrohren) und Endkappen sind einzurechnen und erfolgt nach

Übertrag: 3.600,00
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Alle Währungsangaben  in EUR
4.2 Rohrbau

Position Beschreibung Menge Einh EP GP

Übertrag: 3.600,00
den Anforderungen der gültigen technischen Richtlinien. Die
Rohrleitungen sind auf der Baustelle entsprechend den Richtlini-
en des KRV zu lagern und zu transportieren.

Fabrikat:'........................................'
(vom Bieter einzutragen)

350 m 5,00 1.750,00

4.2.5 Liefern und Verlegen von erdverlegbarem Multirohrverbund mit 12 Mikrorohre
aus HDPE, Dimension 10 x 2 in offenem Graben. Mikrorohre mit Gleitriefen in-
nen und mit besonders glatter Außenoberfläche des Rohres, zum Einblasen von
hochwertigen Glasfaserkabel mit Außendurchmesser von ca. 1,8 mm bis 4,2
mm.
Diese Position umfasst alle Materialien und Nebenarbeiten wie Anschluss an
Kabelschächte, Kabelboxen und Glasfaserverteiler sowie das Beschriften der
Verbände auf der Strecke und Abdichten der Mikrorohre, Abdichten der nichtbe-
nutzten Röhrchen mit Endstopfen und Verschließen des Rohrverbandes.
Verlegung nach Technischer Information und Verlegevorschrift des Herstellers.

Typ: Gabocom, Rehau, GM Plast oder glw.

Fabrikat:'........................................'
(vom Bieter einzutragen)

1200 m 10,00 12.000,00

4.2.6 Liefern und Verlegen von erdverlegbarem Multirohrverbund mit 14 Mikrorohre
aus HDPE, Dimension 7 x 1,5 in offenem Graben. Mikrorohre mit Gleitriefen in-
nen und mit besonders glatter Außenoberfläche des Rohres, zum Einblasen von
hochwertigen Glasfaserkabel mit Außendurchmesser von ca. 1,8 mm bis 4,2
mm.
Diese Position umfasst alle Materialien und Nebenarbeiten wie Anschluss an
Kabelschächte, Kabelboxen und Glasfaserverteiler sowie das Beschriften der
Verbände auf der Strecke und Abdichten der Mikrorohre, Abdichten der nichtbe-
nutzten Röhrchen mit Endstopfen und Verschließen des Rohrverbandes.
Verlegung nach Technischer Information und Verlegevorschrift des Herstellers.

Typ: Gabocom, Rehau, GM Plast oder glw.

Fabrikat:'........................................'
(vom Bieter einzutragen)

400 m 10,00 4.000,00

4.2.7 Liefern und Verlegen von erdverlegbarem Multirohrverbund mit 4 Mikrorohre
aus HDPE, Dimension 20 x 2,5 mit gemeinsamer Umhüllung, in offenem Gra-
ben. Mikrorohre mit Gleitriefen innen und mit besonders glatter Außenoberflä-
che des Rohres, zum Einblasen von hochwertigen Glasfaserkabel mit Außen-
durchmesser bis max. 12,5 mm, über große Längen.
Diese Position umfasst alle Materialien und Nebenarbeiten wie Anschluss an
Kabelschächte, Kabelboxen und Glasfaserverteiler sowie das Beschriften der
Verbände auf der Strecke und Abdichten der Mikrorohre, Abdichten der nichtbe-
nutzten Röhrchen mit Endstopfen und Verschließen des Rohrverbandes.
Verlegung nach Technischer Information und Verlegevorschrift des Herstellers.

Typ: Gabocom, Rehau, GM Plast oder glw.

Übertrag: 21.350,00
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Alle Währungsangaben  in EUR
4.2 Rohrbau

Position Beschreibung Menge Einh EP GP

Übertrag: 21.350,00

Fabrikat:'........................................'
(vom Bieter einzutragen)

560 m 9,00 5.040,00

4.2.8 Liefern und Verlegen von erdverlegbarem Multirohrverbund mit 4 Mikrorohre
aus HDPE, Dimension 20 x 2,5 mit gemeinsamer Umhüllung, in offenem Gra-
ben. Mikrorohre mit Gleitriefen innen und mit besonders glatter Außenoberflä-
che des Rohres, zum Einblasen von hochwertigen Glasfaserkabel mit Außen-
durchmesser bis max. 12,5 mm, über große Längen.
Diese Position umfasst alle Materialien und Nebenarbeiten wie Anschluss an
Kabelschächte, Kabelboxen und Glasfaserverteiler sowie das Beschriften der
Verbände auf der Strecke und Abdichten der Mikrorohre, Abdichten der nichtbe-
nutzten Röhrchen mit Endstopfen und Verschließen des Rohrverbandes.
Verlegung nach Technischer Information und Verlegevorschrift des Herstellers.

Typ: Gabocom, Rehau, GM Plast oder glw.

Fabrikat:'........................................'
(vom Bieter einzutragen)

1100 m 9,00 9.900,00

4.2.9 Herstellen eines Abzweigs mit einem Mikrorohr aus erdverlegbarem Multirohr-
verbund mit 8, 14, 18, 22 oder 24 Mikrorohre aus HDPE, Dimension 7 x 1,5
(Anschnitt eines Rohres, Verbinden mit abzweigendem Mikrorohr) oder 12 Mi-
krorohre aus HDPE, Dimension 10 x 2 (Entfernung des Außen- und Innenman-
tels auf ca. 80 cm Länge, spanfreies Schneiden eines Rohres, Verbinden mit
abzweigendem Mikrorohr mittels Doppelsteckmuffe DSM) bis hinter die Grund-
stücksgrenze. Gas- und wasserdichtes Verschließen der Röhrchen an den offe-
nen Enden mit Endstopfen (ES). Biegeradius > 35 cm (Verwendung einer Ab-
zweighilfe empfohlen). Als mittlere Abzweiglänge wird 2 m angenommen. Falls
Abzweig auf unbebautem Grundstück endet wird ein Ring mit 20 m Mikrorohr
nahe der Grundstücksgrenze im Boden abgelegt, eingemessen und dokumen-
tiert.
Diese Position umfasst alle Materialien und Nebenarbeiten wie Muffen und Ab-
dichtungen. Eventuell zusätzlich erforderliche Tiefbauarbeiten (z. B. falls kein of-
fener Graben) werden getrennt vergütet.
Ausführung und Verlegung nach Technischer Information und Verlegevorschrift
des Herstellers.

Fabrikat:'........................................'
(vom Bieter einzutragen)

75 St 150,00 11.250,00

4.2.10 Zulage für Abzweige aus Multirohrverbund bis Grundstücksgrenze bei mehr als
einem abzweigenden Mikrorohr. Abrechnung pro zusätzlich abzweigendem Mi-
krorohr.
Diese Position umfasst alle Materialien und Nebenarbeiten wie Muffen und Ab-
dichtungen. Eventuell zusätzlich erforderliche Tiefbauarbeiten (z. B. falls kein of-
fener Graben) werden getrennt vergütet.
Ausführung und Verlegung nach Technischer Information und Verlegevorschrift

Übertrag: 47.540,00
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Alle Währungsangaben  in EUR
4.2 Rohrbau

Position Beschreibung Menge Einh EP GP

Übertrag: 47.540,00
des Herstellers.

2 St 30,00 60,00

4.2.11 Verlängerung eines Abzweigs mit einem Mikrorohr aus erdverlegbarem Multi-
rohrverbund, Dimension 7 x 1,5 mm oder 10 x 2 mm; vom Rohrende an der
Grundstücksgrenze bis ins Gebäude. Als mittlere Länge wird 10 m angenom-
men.
Diese Position umfasst alle Materialien und Nebenarbeiten wie Doppelsteckmuf-
fen (DSM). Das Herstellen der Hauseinführung mit Material und eventuell zu-
sätzlich erforderliche Tiefbauarbeiten (z. B. falls kein offener Graben) werden
getrennt vergütet.
Ausführung und Verlegung nach Technischer Information und Verlegevorschrift
des Herstellers.

48 St 220,00 10.560,00

4.2.12 Zulage für das Einziehen in vorhanden Kabelschutrohr
14 St 20,00 280,00

4.2.13 Herstellen einer Universalhauseinführung für Bohrungen in den gängigen
Wandarten. Für den gas- und wasserdichten Verschluss von FTTH-Hausan-
schlüssen in offener Bauweise nach der DIN 18195 T4.
Die Gebäudeeinführung mit eingebauter Injektionsmembran für eine kontrollier-
te Harzinjektion und kürzere Montagezeit.
Abdichtung für GF-Kabel und -rohre in Kernbohrungen mit Ø 40-50 mm. Die Ab-
dichtung für bis zu 2 Medien mit Ø 9-12 mm oder Ø 5-7 mm erfolgt ohne zusätz-
liches Schrumpfen.
Ausführung und Verlegung nach Technischer Information des Herstellers.

34 St 80,00 2.720,00

4.2.14 Herstellen einer Kernbohrung, Durchmesser 47 mm für die Aufnahme einer
Hauseinführung
Diese Position umfasst alle Materialien und Nebenarbeiten.

34 St 120,00 4.080,00

4.2.15 Gelbes Trassenwarnband aus PEw gemäß FTZ-Spezifikation 548 464TV 1, b =
40 mm, 20 cm über Rohrscheitel in der Achse des Kabelschutzrohrpakets verle-
gen. Erschwernisse beim Verfüllen des Leitungsgrabens sind
einzurechnen.

4300 m 0,00 0,00

4.2.16 Einmessen und Dokumentation der verlegten Infrastruktur
Dies beinhaltet alle verlegten Leerrohre, Rohrverbünde, Rohrverbindungen, Ab-
zweige aus Rohrverbänden, Rohrabschlüsse und Einzelrohre auf Privatgrund-
stücke, sowie Verteilerstandorte und Schächte im Format dxf, pdf und auf Pa-
pier.
Alle Angaben müssen eindeutig und nachvollziehbar sein.
Abgerechnet nach Trassenlänge.

4300 m 2,00 8.600,00

4.2 Rohrbau 73.840,00
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Alle Währungsangaben  in EUR
4 Ausbau der Leerohrtrasse

Position Beschreibung Menge Einh EP GP

4.3 Dokumentation

4.3.1
1 psch 5.000,00 5.000,00

4.3 Dokumentation 5.000,00

4 Ausbau der Leerohrtrasse 234.690,00
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Alle Währungsangaben  in EUR

Zusammenstellung

1.1 Baustelleneinrichtung 9.500,00

1.2 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen 5.000,00

1 Baustelleneinr. Verkehrssicherung 14.500,00

2.1 Arbeitskräfte 3.510,00

2.2 Baugeräte 7.815,00

2.3 Lastkraftwagen 1.965,00

2 Stundenlohnarbeiten 13.290,00

3.1 Erd- und Lansscgfatbau 450,00

3.2 Asphaltbauweisen 82.464,00

3.3 Pflaster, Platten, Borde, Rinnen 241.355,00

3 Straßenbauarbeiten 324.269,00

4.1 Grabenarbeiten 155.850,00

4.2 Rohrbau 73.840,00

4.3 Dokumentation 5.000,00

4 Ausbau der Leerohrtrasse 234.690,00

Summe 586.749,00

zzgl. MwSt  19 % 111.482,31

Gesamtsumme 698.231,31
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Breitband Ortenau GmbH & Co. KG

Gewerbegebiet „Röschbünd“
Breitbandausbau
in Berghaupten

Beschreibung der Baumaßnahme

1. Allgemeine Beschreibung der Leistung

1.1 Auszuführende Leistungen

Die Breitband Ortenau GmbH & Co. KG beabsichtigt zusammen mit der Gemeinde
Berghaupten das Gewerbegebiet „Röschbünd“ mit Breitband zu versorgen.

Im ersten Abschnitt wird ein Leerrohrtrassen-Netz aus Mikrokabelrohrverbund 4x20/15,
12x10/6 bzw. 18x7/4 mm gebildet. Die Verlegung erfolgt grundsätzlich im bestehenden
Gehweg.

Jedes Grundstück des Gewerbegebiets erhält mindestens einen Hausanschluss aus
Mikrokabelrohr 10/6 mm oder 7/4 mm. Entsprechend der Grundstückseigentümer wird
das Mikrokabelrohr bis zum Haus geführt. Insgesamt 68 Flurstücke werden ange-
schlossen, davon werden 48 bis ins Gebäude geführt.

Im Leistungsumfang sind die Einmessung und Dokumentation der Rohrverbundsyste-
me enthalten.

Die Ausführung sämtlicher Leistungen erfolgt unter Beachtung der örtlichen Verhält-
nisse (laufender Fußgänger-, Anlieger und Lieferverkehr, Müllentsorgung etc.) in Ab-
stimmung mit der Bauüberwachung bzw. mit den Auftraggebern und den Eigentümern.

1.2 Ausgeführte Vorarbeiten

Die Hauptachspunkte der Trasse werden bauseits abgesteckt.

Eine entsprechende dauerhafte Sicherung der abgesteckten Punkte erfolgt durch den
Auftragnehmer. Der Aufwand hierfür sowie die übrigen erforderlichen Vermessungs-
arbeiten während der Bauzeit sind in die Einheitspreise einzurechnen. Gleichzeitig er-
hält der Auftragnehmer eine Koordinatenliste der abgesteckten Punkte.

Der Auftragnehmer trägt für die richtige und planmäßige Lage und deren Höhe die al-
leinige Verantwortung. Diese Leistungen sind Nebenleistungen und werden nicht ge-
sondert vergütet.
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1.3 Ausgeführte Leistungen

Entfällt

1.4 Gleichzeitig laufende Bauarbeiten

Entfällt
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2. Angabe zur Baustelle

2.1 Lage der Baustelle

Die Baustelle liegt östlich des Ortsrandes von Berghauten zwischen der Lindenstraße
und der B 33.

Die Örtlichkeit ist im Zuge der Angebotsbearbeitung anzuschauen. Mehrkosten
infolge mangelnder Ortskenntnisse werden nicht anerkannt.

2.2 Vorhandene öffentliche Verkehrswege

Im Süden dient die Lindenstraße, die die B 33 verbindet, als Hauptzufahrt zum Gewer-
begebiet.

2.3 Zugänge, Zufahrten

Die Straßenzüge sind jeweils über das örtliche Straßennetz zu erreichen.

Für die Dauer der Bauzeit ist ein ungehinderter Zugang von Passanten, Fußgängern
und Grundstückseigentümern zu garantieren. Die hierzu erforderlichen Maßnahmen
sind im Einvernehmen mit der Bauüberwachung bzw. mit der Stadt/Gemeinde zu tref-
fen. Eine Zufahrt der Baustelle ist zu jeder Zeit, in jedem Fall sicherzustellen (z.B. für
Rettungsfahrzeuge, Betriebsfahrzeuge der Abfallentsorgung, Anlieger, etc.). Der Bau-
ablauf ist darauf abzustimmen.

2.4 Anschlussmöglichkeiten der Ver- und Entsorgungsleitungen

Strom- und Wasseranschluss sind vorhanden. Die Versorgung der Baustelle mit Ener-
gie und Wasser sowie die Entsorgung sind Sache des Auftragnehmers und werden
nicht gesondert vergütet.

2.5 Lager- und Arbeitsplätze

Seitens des Auftraggebers kann innerhalb der Baustelle keine geeignete Fläche für die
Baustelleneinrichtung sowie für ein Materialzwischenlager zur Verfügung gestellt wer-
den. Es liegt deshalb in der Eigenverantwortung des Auftragnehmers, sich die Erlaub-
nis zur Nutzung, z. B. von geeigneten privaten Flächen beim jeweiligen Eigentümer,
einzuholen. Nach Abschluss der Baumaßnahme hat der Auftragnehmer auf sämtlichen
Flächen, die als BE- Flächen, Baustraßen, Lagerflächen usw. genutzt wurden, den ur-
sprünglichen Zustand der Flächen ohne gesonderte Vergütung wiederherzustellen.
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2.6 Oberflächenwasser

Die Entwässerung erfolgt über die Straßenabläufe. Der Abfluss ist während der gesam-
ten Bauzeit zu gewährleisten.

Der Schutz der Baugrube bei Anfall von Oberflächenwasser ist Sache des Auftragneh-
mers. Die sorgfältige Entwässerung der Baustelle und das Abführen des Nieder-
schlagswassers in jeder Bauphase ist Sache des Auftragnehmers.

2.7 Boden- und Untergrundverhältnisse

Sollten sich beim Aushub für die Leitungsgräben etc. unerwartete Aufschlüsse erge-
ben, ist die Bauleitung sofort zu verständigen.

Die Standsicherheit von Untergrund und Unterbau ist entsprechend der ZTVE-StB
94/97 vor Einbau der Frostschutzschicht im Zuge der Eigenüberwachung zu prüfen und
die Ergebnisse vorzulegen.

2.8 Seitenentnahmen und Ablagerungsstellen

Sind nicht vorgesehen. Der anfallende Aushub soll, soweit er zum Verfüllen der Bau-
grube oder zum Einbau in Auftragsflächen nicht verwendet wird, in das Eigentum des
Auftragnehmers übergehen und von der Baustelle entfernt werden.

2.9 Zu schützende Bauwerke und Objekte

Unmittelbar entlang des Baugebiet-Randes sind befestigte öffentliche Verkehrswege
und Einfriedungen sowie Zäune der privaten Grundstücke vorhanden.

2.10 Anlagen im Baugelände

Im Baufeld befinden sich Leitungen verschiedener Versorgungsträger:

· Deutsche Telekom AG, Telekomunikation
· Unitymedia, Telekommunikation
· Stadtwerke Gengenbach, Abwassersammler
· Überlandwerk Mittelbaden, Stromversorgung
· Überlandwerk Mittelbaden, Straßenbeleuchtung
· bnNetze, Gasversorgung
· Wasserwerk Berghaupten, Wasserversorgung

Der Auftragnehmer hat sich vor Beginn der Bauarbeiten über die Lage und Art weiterer
Kabel und Versorgungsleitungen im Baustellenbereich genauestens zu informieren.
Die genaue Lage muss der Auftragnehmer gegebenenfalls durch Suchschlitze erkun-
den. Alle etwaigen Beschädigungen an diesen Einrichtungen gehen zu Lasten des Auf-
tragnehmers.
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Die Kabel und Gasleitungen liegen üblicherweise in einer Tiefe von 40 bis 100 cm. Im
Bereich dieser Kabel/Leitungen wird auf besondere Anordnung Handaushub als Zu-
lage vergütet, wenn ein Maschineneinsatz aus Sicherheits- oder sonstigen Gründen
nicht möglich ist.

Bezüglich der Vergütung für Handaushub verweisen wir auf die Festlegungen im bei-
liegenden Standardleistungskatalog.

Weitere Erschwernisse durch Kabel/Leitungen beim Aushub, Einbau der Schüttung/
Frostschutzschicht, Verdichten des Planums usw. sind in die jeweiligen Hauptpositio-
nen einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.

Ebenso sind sämtliche Erschwernisse im Bereich der Einbauten (Schächte, Straßen-
abläufe, Schiebergestänge o.ä.) beim Aushub, Einbau der Schüttung / Frostschutz-
schicht und sichern der Einbauten in die entsprechenden Positionen einzurechnen.
Eine besondere Vergütung erfolgt nicht.

Wenn im Zuge der Baumaßnahme Leitungen um- bzw. neu ausgelegt werden müssen,
hat der Auftragnehmer dem Versorgungsträger / Dritten die Ausführung der Arbeiten
zu ermöglichen.

2.11 Öffentlicher Verkehr im Bereich der Baustelle

Für die Dauer der Bauzeit ist ein ungehinderter Zugang von Passanten, Fußgängern und
Grundstückseigentümern zu garantieren. Die hierzu erforderlichen Maßnahmen sind im
Einvernehmen mit der Bauüberwachung bzw. mit der Gemeinde zu treffen. Eine Zufahrt
der Baustelle ist zu jeder Zeit, in jedem Fall sicherzustellen (z.B. für Rettungsfahrzeuge,
Betriebsfahrzeuge der Abfallentsorgung, Anlieger, etc.). Der Bauablauf ist darauf abzu-
stimmen. Das Transportieren der Abfallbehälter zum Abholort ist gegebenenfalls auszu-
führen.
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3. Angaben zur Ausführung

3.1 Verkehrsführung, Verkehrssicherung

Die Verkehrssicherung erfolgt entsprechend den Vorschriften und Auflagen der StVO,
der VwV-StVO, den RSA-95 und den ZTV-SA 97.

Für die Verkehrssicherheit im Bereich der Baustelle/Baumaßnahme ist der AN zustän-
dig. Die erforderlichen Verkehrszeichen, Absperrungen und Beleuchtungen gem. der
oben genannten Vorschriften sind aufzustellen, vorzuhalten und ggf. umzusetzen. Dem
AN obliegt die Verkehrssicherung auch während der witterungsbedingten Pausen im
Bauablauf. Der AN hat notwendige Absperrungen und Beschilderungen regelmäßig zu
kontrollieren. Evtl. Kosten dafür sind in die jeweiligen Positionen einzurechnen. Die
Richtlinie für die Sicherung der Arbeitsstellen an Straßen wird Vertragsbestandteil.

Der AN hat alle zur Sicherung der Baustelle nach den gesetzlichen, polizeilichen und
Unfallverhütungsvorschriften erforderlichen Maßnahmen unter voller eigener Verant-
wortung auszuführen oder diese zu veranlassen. Er haftet für sämtliche aus der Unter-
lassung solcher Maßnahmen dem AG erwachsende Schäden.

Für die Absperrung, Beschilderung und Beleuchtung der Baustelle ist im Einvernehmen
mit der zuständigen Straßenverkehrsbehörde bzw. mit dem Auftraggeber ein Verkehrs-
zeichenplan für den Zugang / die Zufahrt zur Baustelle zu erstellen, der für die Dauer
der Baumaßnahme verbindlich ist. Der Auftragnehmer hat den Beginn der Bauarbeiten
der zuständigen Straßenverkehrsbehörde mitzuteilen und mindestens 2 Wochen vor
Baubeginn eine entsprechende verkehrstechnische Anordnung zu beantragen. Alle
hierfür erforderlichen Leistungen werden nicht gesondert vergütet, sie sind in die Ein-
heitspreise einzurechnen.

3.2 Bauablauf

Es ist vorgesehen, die Arbeiten in Abstimmung mit den Auftraggebern auszuführen.
Die Gesamtmaßnahme ist ohne zeitliche Unterbrechung auszuführen.

Die Baustelle kann in der KW 48 2020 beginnen.

Die Gesamtmaßnahme ist spätestens bis zu der KW 30 2021 fertigzustellen.

3.3 Wasserhaltung

Entfällt

3.4 Baubehelfe

Baubehelfe sind gemäß den einschlägigen Vorschriften Sache des Auftragsnehmers.
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3.5 Stoffe, Bauteile

Kleinere Arbeiten, die nicht nach Mengen zu erfassen sind und/oder nicht im LV be-
schrieben sind, werden im Stundenlohn ausgeführt.

Zum Nachweis der Stoffkosten sind Rechnungsoriginale vorzulegen, die der Auftrag-
nehmer nach Prüfung zurückerhält.

Die Verwendung von Transportbeton ist zugelassen. Hierfür müssen die Bedingungen
für Lieferung und Verwendung von Transportbeton eingehalten werden.
(Lieferung nur von güteüberwachten Werken)

3.6 Winterbau

Die Notwendigkeit von Winterbaumaßnahme ist auf Grund der gestellten Termine
durch den AN einzuschätzen. Die Mehrkosten dafür sind in Einheitspreise einzurech-
nen. Maßnahmen für den Winterbau werden nicht gesondert vergütet, so dass sämtli-
che Mehraufwendungen für das Bauen unter Winterbedingungen (wie z.B. längere Ar-
beitsunterbrechung, der temporäre Frostschutz vorhandener und geplanter Anlagen,
Gewährleistung von Mindesteinbautemperaturen der Baustoff) sowie für das ab-
schnittsweise Bauen zu Aufrechterhaltung des Verkehr einzukalkulieren sind. (inso-
fern zutreffend)!

3.7 Beweissicherung

Vor Ausführung der Baumaßnahme erfolgt eine gemeinsame Begehung mit Erstellung
einer Foto-Dokumentation der besichtigten Bauteile / Bauwerke.

3.8 Sicherungsmaßnahmen

Alle Vorschriften entsprechend.

Vorhandene Wege und Zufahrten sind freizuhalten. Bei Abfuhr von Aushubmaterial
sind die Orts- und klassifizierten Straßen sauber zu halten. Der Aufwand hierfür ist vom
Auftragnehmer in die Einheitspreise mit einzurechnen.

3.9 Belastungsannahmen

Entfällt

3.10 Aufmaßverfahren

Die Abrechnung erfolgt nach Abrechnungsplänen, örtlichen Aufmaßen, Skizzen und
Lieferscheinen. Die Aufmaße sind stets gemeinsam nach Fertigstellung der Teilleistung
jeweils 2-fach zu fertigen.
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Sowohl Schichten ohne Bindemittel als auch Asphaltschichten sind mit Lieferscheinen
zu belegen.

Die Abrechnung ist im Ordner, nach Positionen sortiert, mit allen Abrechnungsplänen
und Aufmaßen in 2-facher Fertigung zu übergeben.

Aufmaße, Abrechnungsunterlagen einschließlich Pläne sowie Rechnungen sind ge-
trennt nachfolgenden Abschnitten bzw. nach Angabe des Auftragsgebers anzufertigen
bzw. zustellen. Eine gesonderte Vergütung erfolgt hierfür nicht.

· Backbone Trasse
· Haupterschließungstrasse
· Hausanschlüsse

3.11 Umrechnungsfaktoren für die gebräuchlichsten Baustoffe

Siehe Anhang. „Kalkulations- und Abrechnungsgrundlage Standardleistungskatalog
(STLK) für Tiefbauarbeiten“

Diese Werte sind bei der Kalkulation und Abrechnung zugrunde zu legen.

3.12 Kalkulationshinweise

Nachforderungen, die auf Unkenntnis der örtlichen Gegebenheiten zurückzuführen
sind, werden nicht anerkannt. Der Auftragnehmer hat sich vor Ort ein eigenes Bild über
die Situation hinsichtlich des Baustellenverkehrs mit den dadurch verbundenen Er-
schwernissen und Behinderungen zu machen und in die Kalkulation mit einzubeziehen.

Wege und Zufahrten sind freizuhalten. Bei Abfuhr von Aushubmaterial sind die Orts-
und klassifizierten Straßen sauber zu halten. Insbesondere bei den Erdarbeiten sind
sämtliche Verkehrswege in erforderlichem Umfang zu reinigen. Dies kann bei beson-
deren Witterungsbedingungen dazu führen, dass die Verkehrswege auch mehrmals
täglich zu reinigen sind. Der Aufwand hierfür ist in die Einheitspreise mit einzurechnen.

Maschinen und Geräte müssen die Anforderung der Geräte- und Maschinenverord-
nung erfüllen.

Innerhalb der Straße verlaufen die Kabel- und Leitungstrassen der oben genannten
Versorgungsträger. Erschwernisse infolge dieser Versorgungsleitungen, z.B. wegen ei-
ner nur begrenzt möglichen Belastung beim Überfahren und/oder Überschütten, ist in
die Einheitspreise mit einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet.

3.13 Prüfungen

Eignungsprüfungen und Eigenüberwachungsprüfungen sind nach den gültigen techni-
schen Vorschriften laufend durchzuführen und dem Auftraggeber vorzulegen.

Von sämtlichen Prüfungen, insbesondere den Plattendruckversuchen, ist die Bau-über-
wachung frühzeitig in Kenntnis zu setzen.
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Überschüssige Aushubmassen, die im Rahmen der Maßnahme nicht wieder eingebaut
werden können und Aufbruchsmaterial, Bauschutt, Baustellenabfälle usw. sind ent-
sprechend den Vorgaben des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes (KrW-/AbfG) in
der jeweils gültigen Fassung zu verwerten und zu beseitigen. Auf Verlangen des Auf-
traggebers hat der Auftragnehmer Nachweise für die vorgenommene Entsorgung vor-
zulegen.

3.14 Abrechnung

Die Schlussrechnung ist spätestens 12 Werktage nach Fertigstellung einzureichen.

Die Rechnungen sind an der Breitband Ortenau GmbH & Co. KG zu richten.
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4. Anlagen/Ausführungsunterlagen

4.1 Vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt

Die Planunterlagen für die geplante Baumaßnahme können nach telefonischer Verein-
barung bei Zink Ingenieure GmbH, 77656 Offenburg, Marlener Straße 4,
Tel. (0781) 99 07 79-0, eingesehen werden.

Als Anlage beigefügt ist eine CD mit den maßstäblichen Plänen für Ausschreibung und
der Baugrunduntersuchungsbericht im PDF-Format, sowie die GAEB-Datei für die An-
gebotsaufforderung.

Nach Zuschlagserteilung werden dem Auftragnehmer folgende Planunterlagen in 2-
facher Fertigung zur Verfügung gestellt:

Ausführungspläne:

· Übersichtslagen M 1:2000
· Lagepläne M 1:250

Weitere Planfertigungen können gegen Bezahlung der Vervielfältigungskosten ange-
fordert werden.

4.2 Vom Auftragnehmer zu beschaffen

Bauzeitenplan, sofort nach Auftragserteilung.
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Gemeinde Berghaupten 
Vorlage zur Gemeinderatssitzung 

 
Termin 
 
21. September 2020 

Tagesordnungspunkt 
 
Öffentlich 14 

Aktenzeichen/Bearbeiter 
 
797.33 / Herr Hertle 

 
Erhöhung der Kostendeckungseinlage und Änderung des Konsortialvertrages 
bei der Breitband Ortenau GmbH & Co. KG 

 
Sachverhalt und Begründung: 
 
Die Gemeinde ist an der Breitband Ortenau GmbH & Co. KG (BOKG) als Kommandi-
tistin beteiligt. Ziel der BOKG ist es, im Ortenaukreis die Internetversorgung zu verbes-
sern, indem ein kreisweites Backbone-Netz aufgebaut und die Kommunen über jeweils 
zwei Übergabepunkte angebunden werden. Darüber hinaus soll die BOKG den Kom-
munen u.a. dabei helfen, eigene Ortsnetze aufzubauen, die über die Übergabepunkte 
an das Backbone-Netz angeschlossen und gemeinsam an Netzbetreiber verpachtet 
werden können. Aktuell unterstützt die BOKG die Gemeinde bei der Verbesserung der 
Internetversorgung im Gewerbegebiet.  
 
Der neue Geschäftsführer der BOKG, Herr Glöckl-Frohnholzer, hat die beteiligten Ge-
meinden am 24.08.2020 u.a. über die Absicht informiert, angesichts deutlich gestiege-
ner Aktivitäten und Kosten die Kostendeckungseinlage zu erhöhen, was eine Ände-
rung des Konsortialvertrages notwendig macht. Der Beschluss dazu soll im Umlauf-
verfahren gefasst werden. Dazu ist eine 100%ige Zustimmung der Gesellschafter not-
wendig. Die Info mit ausführlicher Begründung ist den Sitzungsunterlagen beigefügt.  
 
Bisher war die Höhe der Einlageverpflichtung pro Jahr auf die maximal die Hälfte des 
Festkapitalanteils. Bei einem Anteil von 2.415 Euro ergab sich eine Kostendeckungs-
einlage in Höhe von 1.207,50 Euro. Siehe die Anforderung der BOKG für 2020 als 
Anlage. Nach der Änderung kann die BOKG von der Gemeinde bis zu 2.415 Euro pro 
Jahr anfordern.  
 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinderat stimmt der Erhöhung der Kostendeckungseinlage der BOKG, 
wonach zukünftig die Höhe der Einlageverpflichtung pro Jahr maximal die Höhe 
des vollen Festkapitalanteils beträgt.  
 

 
Geänderter Beschlussvorschlag: 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 
Entscheidung:  
 
Stimmberechtigt sind:  
Gem. § 18 GO abgetreten:  
Grund:  
 
 

 
Einstimmig Mehrheitlich ja Nein Enthaltung 
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Breitband Ortenau Verwaltungs-GmbH 
Poststraße 18 – 77652 Offenburg 
 

 
 
 

Ihr Zeichen:       
Ihre Nachricht vom:       
Unser Zeichen: 2020-08-20_Umlaufbeschluss.docx 
Unsere Nachricht vom: 
 

Bearbeiter: Josef Glöckl-Frohnholzer 
Telefon: 0781-805-6310 
Telefax: 0781-805-6319 
E-Mail: josef.gloeckl-frohnholzer@ortenaukreis.de 
 

Datum: 15.08.2020 

 
 
An die Vertreter der Gesellschafter 
und 
an die Kommanditisten 
der Breitband Ortenau GmbH & Co. KG 
 

 

 

 Terminankündigung Gesellschafterversammlung / Kommanditisten Versammlung 
 Status zu TOP 4 der letzten Gesellschafterversammlung: Änderungen des 

Gesellschaftsvertrags der Breitband Ortenau GmbH & Co. KG 
 Umlaufbeschluss basierend auf der AR-Sitzung vom 28.07.2020 
 

 

Sehr geehrte Vertreterin/Vertreter der Gesellschafter der Breitband Ortenau GmbH & Co. KG / 

sehr geehrter Kommanditist und Kommanditistin, 

 

 

hiermit möchte ich Sie bereits zur besseren Terminplanung darüber informieren, dass für den 

21.10.2020 um 14:00 Uhr eine Gesellschafterversammlung / Kommanditisten Versammlung 

angesetzt wurde. Die Einladung und die Agenda erhalten Sie fristgemäß. 

 

Des Weiteren möchte ich Sie informieren, dass der Beschluss Änderungen des 

Gesellschaftsvertrags der Breitband Ortenau GmbH & Co. KG zu 100% angenommen wurde. 

 

Hiermit bitte ich Sie auf Basis des Beschlusses der AR-Sitzung vom 28.07.2020 den hier 

übergebenen Beschlussvorschlag per Umlaufbeschluss zu bewerten. Die Begründung 

entnehmen Sie bitte dem Dokument „Beschlussvorlage Kostendeckungseinlage“. Bitte 

berücksichtigen Sie auch, dass bei der Annahme des Votums die Erhöhung der Einlage bereits 

im Haushalt 2021 zu berücksichtigen wäre. 

 

Das Beschlussverfahren gestaltet sich folgendermaßen: 

 

 

http://www.ortenaukreis.de/


- 2 - 
 

Zu dem Beschlussvorschlag tragen Sie Ihr Votum (ja/nein) ein und unterschreiben am Ende 

dieses Dokumentes mit Nennung der Kommune sowie Ihres Namens und Ihrer Funktion. Da 

Enthaltungen gemäß Gesellschaftsvertrag als ‚nein‘ gewertet werden, tragen Sie im Fall der 

Enthaltung ebenfalls ‚nein‘ ein. 

 

Das gescannte Gesamtdokument senden Sie bitte bis zum 20. September, 12 Uhr per Email 

zurück an mich (josef.gloeckl-frohnholzer@ortenaukreis.de). 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 

 

Josef Glöckl-Frohnholzer 
Geschäftsführer 

 
 
 
Anlagen: - Beschlussvorlage Kostendeckungseinlage 

- Änderungsvorschlag Konsortialvertrag im Änderungsmodus 
 

Die Anlagen können per Downloadlink abgerufen werden. Hierzu erhalten Sie eine separate 

formalisierte Email. 

Bitte beachten Sie, dass der Downloadlink nur ein einziges Mal funktioniert. Speichern Sie daher 

die abzurufende zip-Datei, bevor Sie diese öffnen! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussvorlage  

Kostendeckungseinlage 

 

 

Josef Glöckl-Frohnholzer  

14.07.2020 
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Analyse Geschäftsführer 
 

 

Für den Aufbau der passiven Infrastruktur wird sowohl die Netzplanung, Baubetreuung und Netzbau 

vergeben. Dennoch verbleiben bestimmte zentrale Aufgaben in der BOKG, die abgewickelt werden 

müssen. 

 

Bereits jetzt ist die BOKG mit der Abwicklung der Landesförderprojekte extrem belastet und hat einen 

Rückstand von fast einem ¾ Jahr im Bereich der Projektabrechnung. 

 

Das Fördervolumen und Investionsvolumen ca. 1 Mio. € (2019) steigt um das 50 zig fache (55 Mio. €) 

in 2021. 

 

Um diese Herausforderung erfolgreich meistern zu können müssen auch neue Kompetenzen, 

Systeme für die Abwicklung als auch Personalkapazitäten implementiert werden:  

• Kabelverwaltungssystem und die Personalkapazität zur Verwaltung der LWL muss 

bereitgestellt werden. Dies war in der Vergangenheit nicht notwendig, da man nur 

Leerrohrinfrastruktur aufgebaut hat.   

• Abrechnungssystem für die Pacht-Abrechnung (CRM-System) an den Netzbetreiber und 

die Abrechnung der Hausanschlusskosten muss implementiert werden und die 

Rechnungstellung muss personell monatlich betreut werden 

• Das Durchführen der Einholung und Verwaltung der Gebäudeeigentümererklärungen 

(GEE) muss erfolgen 

• Professionelles Controlling aller Baumaßnahmen und Abwicklung der Fördergelder (Hier 

gibt es z.Z. keine Redundanz) 

• Man kann davon ausgehen, dass ein MA ein Förderprojektvolumen von 7 Mio. € bis 14 

Mio. € professionell abwickeln kann. 

 
Die Planung für Investitionen war für 2021 mit 10 Mio. € geplant und für 2022 mit 18 Mio. €.  

Wir planen im Moment mit Investitionen von 70 Mio. € in 2021 und mit 70 Mio. € in 2022 

 

Es erscheint im Moment nicht möglich,  die extrem hohen Fördervorhaben mit den 2 

Projektmanagern qualitativ zu managen, da auch noch ca. 50 bis 60 Landesförderprojekte weiter 

betreut werden müssen.  

 
 

Auswirkung 2020 
Es sind bereits vorbereitende Maßnahmen für 2021 in 2020 zu starten. Dies führt dazu, das die  

Kostendeckungseinlage  in 2020 gerade noch so ausreicht.   

 
Auswirkung 2021 / 2022 
Bei der Umsetzung der angedachten und notwendigen Maßnahmen, um das Projekt Breitband im 

Ortenaukreis in den geplanten Phasen voran zu bringen, würde ein Defizit von 109 T€ in 2021 und 

von 190 T€ in 2022 entstehen.  
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Personalkonzept  2021 / 2022 
Um die Projekt-Phase 1 und die weiteren Phasen umsetzen zu können, wird mit einem minimalen 

Personalbedarf von 8 Personen gerechnet: 

• Projektmanager Breitband       4 MA 

• Projektmanager Breitband Technik  2 MA 

• Controlling, Abrechnung, FiBu   2 MA 
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Historische Entwicklung  
 

Der Personalstamm der BOKG war mit 2 Personen in 2018 und mit 3 Personen in 2019 ausgestattet. 

Die Aufgaben des Personals der BOKG hat sich wesentlich mit Landesförderprojekte (Mitverlegung 

von Leerrohrinfrastruktur) mit einem Investitionsvolumen von ca. 1 Mio.€ beschäftigt.  

 

Personalkostenentwicklung:   57 T€ (2018)    91 T€ (2019)    128 T€ (2020)  

Für Beratungskosten:   123 T€ (2018)   59 T€ (2019)      80 T€ (2020) 

 

Ab 2021 wird die BOKG erhöhe Aufwendungen im Personal für die Abwicklung der 

Bundesförderprojekte ausweisen. Weiterhin müssen technische Kompetenzen im Kontext mit der 

LWL-Verwaltung aufgebaut werden. Auch die neue Thematik Abrechnung der Pacht muss in die 

Personalplanung eingeplant werden.  

 

Personalkostenplanung:    276 T€ (2021)   348 T€ (2022) 

Beratungskosten:                                 20 T€ (2021)     20 T€ (2022)  

 

 

Es werden deutlich die Kosten für Beratungsdienstleistungen reduziert. Das zu erwartende Defizit 

(109 T€ / 2021) und 198 T€ (2022) sollte durch eine erhöhte Kostendeckungseinlage finanziert.   
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Änderung im Konsortialvertrag 
 

Durch die Erhöhung der Kostendeckung besteht die Möglichkeit auf die erhöhten Arbeitsaufkommen 

flexibel mit Personalkapazitäten zu reagieren und so alle Ausbauvorhaben professionell umzusetzen. 

 

Folgender Vorschlag wird den Kommanditisten vorgeschlagen. Eine max. Deckelung der Einlage  

erfolgt weiterhin.  

 

Konsortialvertrag 

§3 Kostentragung und Finanzierung durch die Kommanditisten 

 

(9) Die Höhe der Einlagenverpflichtung nach Abs. 8 beträgt pro Jahr maximal die Hälfte des die 

Höhe des vollen Festkapitalanteils des jeweiligen Kommanditisten.  

 

Dies Formulierung erfüllt somit die Festlegung einer festen Obergrenze war dem in § 103 Abs. 1 S. 1 

Nr. 4 GemO zum Ausdruck kommenden Grundsatz geschuldet, dass sich keine Gemeinde zu einer 

unbegrenzten Haftung / Nachschusspflicht verpflichten darf. 

 

Der Absatz (8) regelt weiterhin die individuelle Einlagenverpflichtung pro Geschäftsjahr. Somit ist 

eine Flexibilität bei der Ausstattung der Gesellschaft für die anstehenden Aufgaben gegeben.  

 

Ist § 3 Abs. 9 des Konsortialvertrags dann entsprechend geändert, kann die ordentliche 

Willensbildung innerhalb der Gesellschaft in Gang gesetzt werden. Das heißt: Der Aufsichtsrat kann 

dann der Gesellschafterversammlung den Vorschlag machen, eine entsprechende Einlage zu 

beschließen. Die Gesellschafterversammlung kann dann diesen Beschluss fassen (§ 3 Abs. 

8 Konsortialvertrag, § 4 Abs. 2 KG-Vertrag i.V.m. § 3 Abs. 3 KG-Vertrag). 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag zur Änderung des Konsortialvertrages 
 

 

Zur Sicherstellung einer nachhaltigen und soliden Ausstattung der Gesellschaft mit den notwendigen 

finanziellen Mitteln empfiehlt der Aufsichtsrat allen Vertragspartnern des Konsortialvertrags, den 

bisherigen § 3 Abs. 9 des Konsortialvertrags zu ändern und wie folgt neu zu fassen: 

 

 „Die Höhe der Einlagenverpflichtung nach Abs. 8 beträgt pro Jahr maximal die Höhe des vollen 

Festkapitalanteils des jeweiligen Kommanditisten.“ 
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Rechnungsnummer: BOKG-2020-0015 
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Bearbeiter: Swetlana Zerr 
Telefon: 0781-805-6311 
Telefax: 0781-805-6319 
E-Mail: swetlana.zerr@ortenaukreis.de 
 

 

 
An die  
Gemeinde Berghaupten 
 
Rathausplatz 2 
77791 Berghaupten 

 

Zahlung für Kostendeckungseinlage 2020 – Gemeinde Berghaupten 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

nach § 4 des KG - Gesellschaftsvertrages leisten die Kommanditisten eine jährliche Kosten-

deckungseinlage in die Breitband Ortenau GmbH & Co. KG. Auf diese Einlage wird nach 

geltender Sichtweise der zuständigen Finanzbehörde keine Umsatzsteuer erhoben (verbindliche 

Auskunft des Finanzamtes Offenburg vom 22.06.2017). Die Gesellschafter haben im 

Umlaufbeschlussverfahren vom 23.04.2020 die Kostendeckungseinlage für das Jahr 2020 auf 

407.536,00 € festgesetzt. Ihr Anteil hieran errechnet sich gemäß Ihres Anteils (2.415) am 

Kommanditkapital der Gesellschaft (815.072 €) zu 2.415 / 815.072 * 407.536 € = 1.207,50. 

 

Hiermit bittet die Breitband Ortenau GmbH & Co. KG den Empfänger, die Zahlung für seine 

Kostendeckungseinlage des Jahres 2020 zu leisten. 

 

Zahlung zum 30.06.2020: EUR 1.207,50 

 

Bitte überweisen Sie den oben angegebenen Betrag bis zum dort genannten Datum auf das 

Konto der Breitband Ortenau GmbH & Co. KG. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

i. A. Swetlana Zerr

http://www.ortenaukreis.de/




Gemeinde Berghaupten 
Vorlage zur Gemeinderatssitzung 

 

Termin 
 
21. September 2020 

Tagesordnungspunkt 
 
Öffentlich 15 

Aktenzeichen/Bearbeiter 
 
580.2 / Herr Clever 

 

Zukünftige Nutzung des Flurstücks 363/10 (Klingelhalde) 

 

Sachverhalt und Begründung:  
 
Auf Hinweis von Wilhelm Silberer fand am 12. August 2020 ein gemeinsamer Termin 
mit Frank Walter von der WSO, zuständig für die Pflege und Begutachtung der ge-
meindeeigenen Bäume und des Baumkatasters, vor Ort statt.  
 
Bereits im vorvergangenen Jahr musste aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht 
eine Birke am Standort gefällt werden. Aufgrund der Tatsache, dass der Baumbestand 
auf diesem Gelände insgesamt nur teilweise und durch (kosten-)aufwendige Pflege-
maßnahmen erhalten werden könnte, soll nach einem Ortstermin mit dem Gemeinde-
rat am 14. September 2020 nun darüber beraten werden, wie mit dem Gelände weiter 
verfahren werden soll. 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Wird nach Beratung formuliert 
 

 

Geänderter Beschlussvorschlag:  
 
 
 
 
 
 
 

 

Entscheidung: 
 
Stimmberechtigt sind:  
Gem. § 18 GO abgetreten:  

Grund:  
 
 

 

Einstimmig Mehrheitlich ja Nein Enthaltung 

     

 





Maßstab: 1:2.500

Bearbeiter: Clever, Philipp

Datum: 09.09.2020

Gemeinde Berghaupten

Auszug aus der 
Liegenschaftskarte

Nur für den internen Gebrauch



Maßstab: 1:500

Bearbeiter: Clever, Philipp

Datum: 09.09.2020

Gemeinde Berghaupten

Auszug aus der 
Liegenschaftskarte

Nur für den internen Gebrauch



Gemeinde Berghaupten 
Vorlage zur Gemeinderatssitzung 

 

Termin 
 
21. September 2020 

Tagesordnungspunkt 
 
öffentlich 16 

Aktenzeichen/Bearbeiter 
 
815.18 / Herr Hertle 

 

Anschluss der öffentlichen Wasserversorgung  
an den Zweckverband „Kleine Kinzig“ 
Hier: Info zum Sachstand bzgl. Förderung und Umsetzung 

 

Sachverhalt und Begründung: 
 
Der Gemeinderat wurde zuletzt in der Sitzung am 29.04.2019 über die Angelegenheit 
ausführlich informiert. Damals wurde dem Abschluss eines entsprechenden Wasser-
lieferungsvertrages mit der Offenburger Wasserversorgung GmbH (OWV) zugestimmt 
und vom Trassenverlauf der Verbindungsleitung von der Transportleitung an den 
Übergabepunkt beim Tiefbrunnen sowie der Kostenschätzung Kenntnis genommen. 
Im Anschluss daran wurde in Abstimmung mit dem Landratsamt Ortenaukreis, dem 
Ingenieurbüro Zink (IBZ), der Offenburger Wasserversorgung (OWV) am 23.09.2019 
der Förderantrag (Antrag auf Gewährung einer Zuwendung nach Förderrichtlinien 
Wasserwirtschaft 2015) beim Landratsamt Ortenaukreis gestellt.  
 
Das Regierungspräsidium Freiburg hat mit Bescheid vom 11.08.2020 überraschend 
den Förderantrag abgelehnt mit der Begründung, dass die für die Umsetzung der Ge-
samtmaßnahem notwendigen Rechtsverfahren und sonstigen Verfahren noch nicht 
abgeschlossen seien. Eine Nachfrage bei der OWV hat ergeben, dass auch der För-
derantrag für die Gesamtmaßnahme abgelehnt wurde, weil das Planfeststellungsver-
fahren (PFV) für die Trinkwassertransportleitung „AKK“ Offenburg bis Biberach (jetzt 
bis Steinach) ins „Stocken“ geraten ist. Noch im September 2020 sollen die zusätzli-
chen Unterlagen „AKK“ von der OWV nachgereicht werden und das PFV dann weiter-
laufen. Es ist davonauszugehen, dass mit dem Bau der Trinkwasserleitung AKK in 
2021 begonnen werden kann.  
 
Die Verwaltung wird daher bis 30.09.2020 einen erneuten Antrag auf Förderung stel-
len. Die Antragsunterlagen sind als Anlage beigefügt. Bei Gesamtkosten in Höhe von 
389.000 Euro beläuft sich die neue zu beantragende Landesförderung auf 98.000 Euro 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis.  
 

 

Geänderter Beschlussvorschlag: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Entscheidung:  
 
Stimmberechtigt sind:  
Gem. § 18 GO abgetreten:  

Grund:  
 
 

 

Einstimmig Mehrheitlich ja Nein Enthaltung 
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(Nr. 16.2 FrWw) 
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An die/das Ort, Datum       

Stadt/Landratsamt *) Aktenzeichen       

      Bearbeiter       

      Telefon       

      Fax       

(in zweifacher Ausfertigung mit Anlagen nach Nr. 5.1) E-Mail       

 

nachrichtlich (elektronisch mit Muster 1): 

An das 

Regierungspräsidium **) 

      

      

      

Antrag auf Gewährung einer Zuwendung nach FrWw 

1 Antragsteller 

Gemeinde/Verband für Gemeinde/Verband/Landkreis 
      

Regionalkennziffer/Verbandskennziffer 
      

Einwohnerzahl zum Zeitpunkt der Antragstellung (Nur bei Vorhaben nach Abschnitt III) 
      
Hausanschrift (Straße, PLZ, Ort) 
      

Korrespondenzanschrift (Postfach, PLZ, Ort) 
      

Ansprechpartner für technische Belange  
(Name, Telefon, Fax, E-Mail) 

      

Ansprechpartner für verwaltungsrelevante Belange 
(Name, Telefon, Fax, E-Mail) 

      

 

2  Vorhaben 

2.1 Bezeichnung  

      

* ) Zuständige untere Wasserbehörde  

**) zuständige Bewilligungsstelle 

Landratsamt Ortenaukreis - Amt f. Wasserwirtschaft 
und Bodenschutz, 
Badstraße 20
77652 Offenburg

79083 Freiburg i. B.

Berghaupten, 08.09.2020

2019203

Herr Hertle

07803/9677-40

ralf.hertle@berghaupten.de

Gemeinde Berghaupten 08 3 17 009

Rathausplatz 2
77791 Berghaupten

Rathausplatz 2,
77791 Berghaupten

Ralf Hertle, 07803/9677-40,  
ralf.hertle@berghaupten.de

Ralf Hertle, 07803/9677-40 
ralf.hertle@berghaupten.de

Anschluss Berghaupten an die Wassertransportleitung der Offenburger Wasserversorgung GmbH 
von Biberach nach Offenburg
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2.2 Zuwendungsbereich 

Zuwendungsbereich 
 

 Wasserversorgung 

 Abwasserbeseitigung 

 Wasserbau und Gewässerökologie 

Weitere im Antragsjahr gestellte Anträge in den 
Zuwendungsbereichen 

 Wasserversorgung 

 Abwasserbeseitigung 

 Wasserbau und Gewässerökologie 

 

3  Angaben zur Umsatzsteuer 

Der Antragsteller ist bezüglich der Vorha-
ben im Zuwendungsbereich 

nicht zum Vorsteu-
erabzug berechtigt 

zum Vorsteuer-
abzug berechtigt 

*) 

a. Wasserversorgung   

b. Abwasserbeseitigung   

c. Wasserbau und Gewässerökologie   

        
 *) wurde berücksichtigt (Ausgaben ohne Umsatzsteuer) 

 

4  Angaben zum Vorhaben  

4.1 Planer  

Name, Anschrift, Ansprechpartner, Telefon, Fax, E-Mail 
      

 

4.2 Ausführung 

Jahr des Baubeginns       Jahr der Inbetriebnahme       

Das Vorhaben muss in der Regel im Jahr der Bewilligung begonnen werden. 

Zink Ingenieure GmbH, Poststr. 1, 77886 Lauf,
Herr Jochen Schneider, Tel. 07841/703-54, Fax 07841/703-80, 
Jochen.Schneider@Zink-Ingenieure.de 
Herr Michael Hölzle, Tel. 07841/703-49, Fax 07841/703-80,
Michael.Hoelzle@Zink-Ingenieure.de

2021 2022
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4.3 Begründung des Vorhabens 

Wasserwirtschaftliche Notwendigkeit/Infrastrukturelle Bedeutung/Wasserrechtliche Dringlichkeit/ Pro-
grammbezeichnung/Darstellung der Gesamtkonzeption 

      

 

 

 

 

ggf. Fortsetzung auf einem Beiblatt 

 

4.4 Kosten- und Finanzierungsplan 

Ausgaben Betrag 
in 1.000 € 

1. Gesamtausgaben (nach Kostenberechnung)       

1.1 davon zuwendungsfähige Ausgaben       

1.2 davon nicht zuwendungsfähige Ausgaben       

2. Finanzierung der zuwendungsfähigen Ausgaben  

2.1 Eigenmittel/Eigenleistungen       

2.2 Einnahmen       

2.3 Drittmittel        

2.4 Zuwendungen (Land)       

2.5. Zuwendungen (Bund ohne GA)       

2.6 Zuwendungen (EU, Sonstige)       

Zu 2.5 und 2.6. beantragte/bewilligte sonstige öffentliche Zuwendungen durch (Bewilligungsstelle) 
       

 

3. Finanzierung der nicht zuwendungsfähigen Ausgaben 

3.1 Eigenmittel/Eigenleistungen       

3.2 Einnahmen       

3.3 Drittmittel        

3.4 Zuwendungen        

Zu 3.4 beantragte/bewilligte sonstige öffentliche Zuwendungen durch (Bewilligungsstelle) 
      

 

Im Zuge der Herstellung der Wassertransportleitung von Biberach nach Offenburg (Offenburger 
Wasserversorgung GmbH) will die Gemeinde Berghaupten, wie im Interkommunalen 
Strukturgutachten "Zusatzwasserversorgung OWV und Anschluss Kleine Kinzig" (bnNetze, 2019) 
beschrieben, eine Anschlussleitung bauen. Damit soll die Trinwasserversorgung nachhaltig gesichert 
und die Versorgungssicherheit für die Zukunft weiterhin gewährleistet werden. Der Anschluss soll 
grundsätzlich als Noteinspeisemöglichkeit dienen und die Trinkwasserversorgung als zweites 
Standbein sichern.

389

389

291

98
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4.5 Wirtschaftlichkeit des Vorhabens 

Im Wirtschaftlichkeitsnachweis (FrWw Nr. 6) sind Vorhabensalternativen darzustellen und zu bewerten. 
Hierbei sind die wesentlichen Auswahlgründe unter besonderer Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit 
des Vorhabens auch unter betrieblichen Aspekten zu dokumentieren. 

Für Vorhaben nach Abschnitt II der FrWw 2015 ab Gesamtausgaben von 200.000 € ist zusätzlich zu ei-
nem Kostenplan nach Nr. 4.4 des Musters 2 eine dynamische Kostenvergleichsrechnung entsprechend 
den Leitlinien zur Durchführung dynamischer Kostenvergleichsrechnungen (DWA 2012) vorzulegen. 

Für Vorhaben des Hochwasserschutzes sind ergänzend zu dieser dynamischen Kostenvergleichsrech-
nung ab Gesamtausgaben von 200.000 € die Planungs-, Bau- und Betriebskosten den durch den Bau 
der Maßnahme verhinderbaren Hochwasserschäden anhand der Arbeitshilfe Hochwasserschadensinfor-
mationen (DWA 2008) und den Produktivitäts- bzw. Bodenwertänderungen gegenüberzustellen. 

Diese Unterlagen sind den Anlagen für die untere Wasserbehörde beizufügen (siehe Nr. 5.1 dieses An-
trags). 

5  Anlagen 

5.1 Anlagen für die untere Wasserbehörde 

 Mehrfertigung des Antrags (2-fach) 

 Ermittlung des für die Förderung maßgeblichen Wasser- und Abwasserentgelts (3-fach, nur bei 
Vorhaben nach Abschnitt II der FrWw) 

 Übersichtsplan (2-fach) 

 Bauplan (2-fach) 

 Bauzeitenplan (2-fach) 

 Erläuterungsbericht (2-fach) 

 Kostenberechnung (2-fach) 

 Wasserrechtsbescheid (2-fach) 

 Wirtschaftlichkeitsnachweis nach Nr. 6 FrWw (2-fach) (siehe hierzu Nr. 4.5 dieses Antrags) 

 

6 Bestätigung des Antragstellers 

6.1 Abwasserbeseitigung 

Bei Anträgen aus dem Zuwendungsbereich Abwasserbeseitigung: 

 Der auf der zugehörigen Kläranlage anfallende Klärschlamm wird thermisch entsorgt. 

 

6.2 Hochwasserschutz 

Bei Anträgen aus dem Zuwendungsbereich Hochwasserschutz 

 Das Merkblatt für einen Alarm- und Einsatzplan wurde zur Kenntnis genommen. 

 Ein entsprechender Alarm- und Einsatzplan liegt vor. 
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6.3 Vorhabensbeginn 

 Mit dem Vorhaben wurde noch nicht begonnen und wird auch nicht vor Zustellung des Zuwen-
dungsbescheids begonnen. 

 

Hinweis: 

Die Definition des Vorhabensbeginns ergibt sich aus Nr. 1.2 der VV zu § 44a der LHO. Danach ist ein 
vorzeitiger Baubeginn förderschädlich. Ein Vorhaben ist begonnen, sobald dafür entsprechende Liefe-
rungs- oder Leistungsverträge abgeschlossen sind. Der Erwerb eines Grundstücks und die Erteilung 
eines Auftrags zur Planung oder zur Bodenuntersuchung gelten nicht als Beginn des Vorhabens, es 
sei denn, gerade sie sind Zweck der Zuwendung. 

 

6.4 

 Die Zuwendungsvoraussetzungen nach Nr. 6, 3. Spiegelstrich der FrWw sind erfüllt. 

 

6.5 

 Die in diesem Antrag (einschließlich Antragsunterlagen) genannten Angaben sind vollständig und 
richtig. 

Sachlich und rechnerisch richtig (im Sinne § 70 LHO und den VV hierzu) 

 

Siegel

 ...................................................... 
 Ort, Datum, Unterschrift 
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Prüfvermerk der Rechtsaufsichtsbehörde Nr. 16.3 FrWw 

Angaben zur gemeindewirtschaftsrechtlichen Beurteilung 

 Aus gemeindewirtschaftsrechtlicher Sicht ist die Finanzierung des Vorhabens gesichert. 

 Bei Vorhaben nach Abschnitt II der FrWw ist eine geprüfte Fördersatzermittlung „Für die Förderung 
maßgebliches Wasser- und Abwasserentgelt“ beigefügt 

 Bei Vorhaben nach Abschnitt III der FrWw wird die Einwohnerzahl nach Nr. 1 des Antrags bestätigt  

 

Bemerkungen:      

ggf. Fortsetzung auf einem Beiblatt 

Sachlich und rechnerisch richtig (im Sinne § 70 LHO und den VV hierzu) 

 

 

Siegel

 ...................................................... 
 Ort, Datum, Unterschrift 
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1. Allgemeines und Sachverhalt 
Als neues Mitglied beim Zweckverband Wasserversorgung „Kleine Kinzig“ (ZV WKK) plant die 
Offenburger Wasserversorgung GmbH (OWV) den Bau einer Wassertransportleitung vom ver-
einbarten Anschlusspunkt in Biberach bis zum Wasserwerk Sägeteich in Offenburg. Mit Bezug 
zum interkommunalen Strukturgutachten „Zusatzwasserversorgung OWV und Anschluss 
Kleine Kinzig“ der bnNetze GmbH, plant die Gemeinde Berghaupten eine Anschlussleitung 
zur Sicherstellung ihrer Wasserversorgung an die Wassertransportleitung der OWV. 
 
Der vorliegende Bericht ist in Kombination mit dem Antrag auf Gewährung einer Zuwendung 
nach FrWw zu sehen. 
 
 

2. Interkommunales Strukturgutachten „Zusatzwasserver-
sorgung OWV und Anschluss Kleine Kinzig“ 
 
Die zentrale Wasserversorgung der Stadt Offenburg, um das Wasserwerk am Sägeteich, ver-
sorgt sich hauptsächlich aus dem Wassergewinnungsgebiet zwischen der Kinzig und dem 
Mühlbach, wobei überwiegend das Wasser der Kinzig zuströmt. Durch die ständigen Verbes-
serungen der Kläranlagen sind die androgenen Einflüsse auf das Rohwasser bisher als gering 
einzuschätzen. Dennoch könnten bei niedrigen Wasserständen in der Kinzig über längere Zeit 
Arzneimittel, Röntgenkontrastmittel sowie Pflanzenschutzmittel im Trinkwasser nachgewiesen 
werden. Darüber hinaus liegen sämtliche Brunnen, mit Ausnahme des Zusatzbrunnens, auf 
Grundlage der vorliegenden Hochwassergefahrenkarten der Landesanstalt für Umwelt Baden-
Württemberg in einem bei extremen Hochwasserereignissen überfluteten Bereich. Da bisher 
keine Redundanz zur bestehenden Trinkwasserversorgung besteht, kommt diese bei einem 
extremen Hochwasserereignis voraussichtlich vollständig zum Erliegen.  
Bereits im Jahr 1986, im Vorfeld des Neubaus des Wasserwerks Sägeteich, wurde mit diesem 
Hintergrund eine Alternativversorgung durch den Zweckverband „Kleine Kinzig“ angestrebt, 
was jedoch von der damaligen Landesregierung nicht genehmigt wurde. 
 
Durch die Planung zum Bau eines dritten und vierten Gleises der Bundesbahn wurde auch 
das Wassergewinnungsgebiet der Stadt Offenburg tangiert, wodurch es zu einer erneuten Dis-
kussion über die Versorgungssicherheit kam. Aus diesem Grund wurde das interkommunale 
Strukturgutachten aufgelegt, in dem auch die möglichen Anschlussleitungen u.a. der Ge-
meinde Berghaupten näher betrachtet wurden.  
 
Aktuell basiert die Trinkwasserversorgung der gesamten Gemeinde Berghaupten auf einem 
einzelnen Tiefbrunnen, so dass bei dessen Ausfall keine Möglichkeit existiert, die Trinkwas-
serversorgung der Gemeinde weiterhin aufrecht zu erhalten. Darüber hinaus besteht ein ge-
wisses Risikopotenzial durch Altlasten in der ehemaligen Deponie „Am Ziegelwald“, welche 
die Trinkwasserqualität negativ beeinflussen könnte. Der neue Anschluss an die Wassertrans-
portleitung der OWV soll grundsätzlich als Noteinspeisemöglichkeit dienen und die Trinkwas-
serversorgung als zweites Standbein sichern.  
 
 

3. Planungsgrundlagen 
 
3.1 Wasserversorgung Gemeinde Berghaupten 
 
Die Gemeinde Berghaupten liegt am Eingang des Kinzigtals im Ortenaukreis und hat ca. 2.394 
Einwohner (Stand 2018, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg).  
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Das für die Trinkwasserversorgung verwendete Wasser wird mittels eines Tiefbrunnen gewon-
nen und über eine Pumpstation ins gemeindeeigene Wasserwerk „Dreifelsenweg“ gefördert. 
Die Gemeinde Berghaupten ist hinsichtlich der Verteilung des Trinkwassers in drei unter-
schiedliche Druckzonen eingeteilt; Nieder-, Mittel- und Hochzone. Die Versorgung der Nieder-
zone erfolgt dabei direkt über das Wasserwerk, welches ein Speichervolumen von 240 m³ 
aufweist. Die Mittelzone wird über den Hochbehälter „Am Burgstall“ (400 m³) und die Hoch-
zone über den Hochbehälter „Barackweg“ (16 m³) versorgt. Das Trinkwasser weist eine Ge-
samthärte von 3,6° dH auf und ist demnach dem Härtebereich „weich“ zuzuordnen. Im Jahr 
2018 lag der Gesamtjahresverbrauch bei 122.048 m³ (+ 7,5 % ggü. Mittel). Der Durchschnitts-
tagesbedarf liegt im Mittel bei 311 m³. Beide Werte sind mit einer steigenden Tendenz belegt. 
Die Wasserverluste liegen im Mittel bei ca. 9,5 % des Wasserverbrauchs und bewegen sich 
damit in einem normalen Rahmen.  
Gemäß der wasserrechtlichen Erlaubnis vom 23.07.1998 zur Entnahme von Grundwasser für 
die öffentliche Trinkwasserversorgung, steht der Gemeinde Berghaupten aus dem gemeinde-
eigenen Triefbrunnen eine Entnahmemenge von 12 l/s, 900 m³/d und 160.000 m³/Jahr zur 
Verfügung. Die mittlere Ausnutzung des Wasserdargebots betrug im Jahr 2018 76 % (Quelle: 
Interkommunales Strukturgutachten „Zusatzwasserversorgung OWV und Anschluss Kleine 
Kinzig“).  
 
3.2 Vermessung 
 
Eine terrestrische Vermessung der Gesamtstrecke wurde noch nicht durchgeführt und ist 
nachzuholen. Zur Abschätzung der Trassenführung wurde auf die Laser-Scan-Daten des Lan-
des Baden-Württemberg zurückgegriffen. 
 
3.3 Geotechnische Untersuchungen 
 
Im Zuge der Planung der Wassertransportleitung der OWV wurde an neuralgischen Punkten, 
so auch an den Bereichen der Anschlussbauwerke für die Anschlussleitungen, Geotechnische 
Untersuchungen (Bohrungen) durchgeführt. In Ergänzung hierzu wurde für die Gemeinde 
Berghaupten folgender Untersuchungsumfang angedacht: 
 
Im Bereich einer längeren Spülbohrung mit drei Start-/ Zielschächten wurde jeweils eine 6 m 
tiefe Bohrung vorgesehen. Im weiteren Verlauf wurde im Gewand „Räpplesbünd“ im Wirt-
schaftsweg eine Rammkernsondierung vorgesehen. Die geotechnischen Erkundungen wer-
den voraussichtlich ab Mitte Oktober durchgeführt. 
 
3.4 Leitungsbestände 
 
Im Bereich des Anschlussbauwerks führt eine Hochspannungsleitung der EnBW als Freilei-
tung über den Anschlussschacht und die geplante Anschlusstrasse (Gemarkung Gengen-
bach). Auf Gemarkung Berghaupten kreuzt eine Hochdruckgasleitung der terranets GmbH, 
einschließlich begleitender Telekommunikationskabel, (Schwarzwaldleitung DN 300 50 Bar) 
den Maßnahmenbereich. Im weiteren Verlauf, in der Lindenstraße (K 5335) sowie in der 
Schwarzwaldstraße, sind sämtliche Leitungen der örtlichen Versorgung mehr oder weniger 
betroffen. Hierzu zählen Wasserversorgungsleitungen, Telekommunikationsleitungen der Te-
lekom sowie Strom- und Gasleitungen des EW Mittelbaden.  
 
3.5 Schutzgebiete 
 
Insbesondere im Bereich östlich der Kreisstraße 5335 (Lindenstraße) sind zahlreiche FFH-
Mähwiesen zu verzeichnen. 
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Der gesamte Bereich südlich und östlich der bebauten Ortslage ist als regionaler Grünzug 
ausgewiesen. 
Rund um den Tiefbrunnen und damit auch im Bereich der Leitungsverlegung ist die Zone I und 
II bzw. IIa des Wasserschutzgebietes abgegrenzt.  
 
Darüber hinaus sind keine Schutzgebiete zu verzeichnen.  
 
3.6 Baugebiet „Sternglenz“ 
 
Unmittelbar südöstlich der bebauten Ortslage auf einen Teilbereich des Flurstücks 894 ist die 
Entwicklung eines Baugebietes für soziales Wohnen (Baugebiet „Sternglenz“) geplant. Das 
Baugebiet befindet sich noch in der Entwicklung.  
 
 

4. Geplante Maßnahmen 
 
4.1 Geplante Abnahme / Betrieb 
 
Gemäß der Prognose zur Bevölkerungsentwicklung des Statistischen Landesamtes Baden-
Württemberg wird für die Gemeinde Berghaupten bis zum Jahr 2035 von keinem signifikanten 
Bevölkerungswachstum ausgegangen. Das interkommunale Strukturgutachten der OWV (Be-
arbeiter bnNetze GmbH) geht davon aus, dass das vorhandene Wasserdargebot zur Deckung 
des Trinkwasserverbrauchs im Jahr 2035 auch bei der maximal prognostizierten Bevölke-
rungsentwicklung ausreichend ist. Ein möglicher Einfluss von Industrie- und Gewerbeansied-
lungen konnte nicht abgeschätzt werden und wurde aus diesem Grunde dabei nicht berück-
sichtigt.  
Mit der OWV hat sich die Gemeinde Berghaupten auf eine Mindestabnahmemenge im Rah-
men einer Notspeisemöglichkeit geeinigt. Diese Mindestabnahmemenge soll im Rahmen der 
aus Gründen des Erhalts der Trinkwassergüte regelmäßig notwendigen Spülintervalle erfol-
gen. Die Intervalle haben höchstens mit einem Abstand von 72 Stunden nach VDI / DVGW 
6023 zu erfolgen.  
Darüber hinaus muss die Anschlussleitung in Berghaupten jedoch auch für eine Notversor-
gung bei Ausfall der gemeindeeigenen Wasserversorgung gerüstet sein.  
 
4.2 Anschlussbauwerk Wassertransportleitung OWV 
 
Das geplante Anschlussbauwerk der Wassertransportleitung für den Anschluss Gengenbach 
befindet sich unmittelbar östlich der B 33, Einmündung Ziegelwaldeckstraße, neben dem Weg 
der dort vorhandenen Kleingartenanlage auf Gemarkung Gengenbach. Zur technischen Aus-
stattung des Bauwerks gehören Druckregelanlagen, die für die Gemeinde Berghaupten den 
notwendigen Druck zur Verfügung stellen sowie Messeinrichtungen. Über Sicherungsventile 
wird gewährleistet, dass es zu keinen Druckstößen in der Leitung kommt.  
 
Die Elektro-, Mess-, Steuer- und Regeltechnik verbindet sowohl die Bauwerke der Wasser-
transportleitung untereinander mit der Fernwarte als auch die Kommunikation mit den Steue-
rungen in den Anschlussgemeinden. In diesem Fall der EMSR-Technik der Gemeinde Berg-
haupten. 
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4.3 Anschlussleitung 
 
Variantenuntersuchung 
 
In einem ersten Planungsschritt wurden verschiedene Trassen hinsichtlich einer Kostenopti-
mierung untersucht. Die ursprünglich von der Machbarkeitsstudie der OWV-Leitung vorgese-
hene Trasse wurde dabei verworfen, da sie durch zahlreiche FFH-Mähwiesen führt und viele 
Richtungsänderungen aufweist. Ebenfalls verworfen wurde eine Leitungsführung durch die 
Schwarzwaldstraße. Aufgrund der zahlreichen Versorgungsleitungen dort würde eine Verle-
gung deutlich teurer kommen. Auf Wunsch der Gemeinde Berghaupten wurde aus diesem 
Grund eine Trassenvariante gewählt, welche sich größtenteils außerhalb der bebauten Orts-
lage bewegt. 
 
Trassenführung 
 
Die Anschlussleitung der Gemeinde Berghaupten führt vom Anschlussbauwerk der Wasser-
transportleitung der Offenburger Wasserversorgung in Richtung Nordwesten und unterquert 
die Bundesstraße 33 in ein Stahlschutzrohr DN 400. Nach einem kurzen, offenen Abschnitt 
wird die vorhandene FFH-Mähwiese sowie die Kreisstraße 5335 (Lindenstraße) mittels Spühl-
bohrung unterquert. Im weiteren Verlauf folgt die Wasserversorgungsleitung dem Weg östlich 
der Bebauung, im Bereich des Neubaugebietes „Sternglenz“, in Richtung Süden, verschwenkt 
um 90 ° und führt weiter hinter den bebauten Flurstücken bis zum Tiefbrunnen. Dort bindet die 
Wasserversorgungsleitung im südlichen Bereich des Bauwerks an.  
 
Die Wasserversorgungsleitung wird in einer Nennweite DA 180 aus PE (D180 x 16,4 – 
PE100/RC) erstellt. Für die Spülbohrung ist ein PE-Rohr DA 180 mit einem Schutzmantel vor-
gesehen. 
 
4.4 Mitverlegung / Leerrohre 
 
In der gleichen Trasse wie die Wasserversorgungsanschlussleitung, erfolgt die Verlegung ei-
nes Lichtwellenkabels zur Übertragung der notwendigen Daten der EMSR-Technik im Schutz-
rohr DN 50. Ein weiteres Leerrohr DN 100 dient als Reserve. 
 
4.5 Ergänzung hydraulische Anlagen (Tiefbrunnen) 
 
Da das Bauwerk des Tiefbrunnens mit einer tiefen Fundamentierung ausgestattet ist und Gra-
bungsarbeiten unterhalb der Bodenplatte zu Setzungen führen könnten, wird die Einbindung 
oberirdisch gewählt. Außerhalb des Gebäudes muss deshalb eine Anschüttung mit einer Däm-
mung erfolgen.  
Im Inneren muss die vorhandene, hydraulische Ausstattung umgebaut und ergänzt werden. 
Die neue Wasserversorgungsleitung DN 150 bindet unmittelbar hinter den Pumpen des Tief-
brunnens in die vorhandene Leitung zum Hochbehälter Niederzone an. Neben einem Ringkol-
benventil kommt eine zusätzliche MID-Messung zum Einsatz. Der vorhandene Druckkessel 
muss einem neuen durchströmten Behälter weichen. Durch die neue hydraulische Ausstattung 
wird gewährleistet, dass ein Wechselbetrieb zwischen Tiefbrunnen und Wasserversorgungs-
leitung (Versorgung durch die OWV) gewährleistet wird. Der Druck in der neuen Wassertrans-
portleitung DA 180 ist dabei so hoch, dass eine Direkteinspeisung in den Hochbehälter Nie-
derzone ermöglicht wird. 
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4.6 Elektro-, Mess-, Steuer- und Regeltechnik 
 
Die Zentrale des Berghauptener EMSR-Systems ist im Hochbehälter Niederzone installiert. 
Daran angebunden ist auch das Gebäude des Tiefbrunnen. Unterhalten wird die Anlage von 
der Firma Eliquio-Stulz.  
Die EMSR-Technik im Tiefbrunnen ist noch mit einer Siemens S5 Steuerung ausgerüstet und 
damit veraltet. Bei der Gemeinde Berghaupten werden jedoch Ersatzteile vorgehalten, welche 
bei einer Modernisierung des Hochbehälters Niederzone ausgebaut wurden. Die Regelungs-
technik soll aus diesem Grund, wenn möglich, erhalten bleiben. 
 
Bei einem Betrieb mit Wasser aus der Wassertransportleitung der OWV muss eine Kommuni-
kation zwischen dem dortigen EMSR-System und dem EMSR-System Berghaupten stattfin-
den. Zu steuern sind die zeitlichen Spülintervalle und damit die Abgabe in den Hochbehälter 
Niederzone, zudem die Abstellung der Belüftung der dortigen Entsäuerungsanlage während 
der Befüllung von der Wassertransportleitung der OWV. 
 
 

5. Grundstücksverhältnisse 

 
Die Flurstücke östlich der Bundesstraße 33 (Flurstück 485/1) gehören der Pfarrpfündestiftung 
Freiburg. Das Flurstück 891, westlich der Bundesstraße 33 (Lindenstraße) befindet sich im 
Besitz der Bundesrepublik Deutschland. Westlich der Kreisstraße 5335 (Lindenstraße) bis zum 
südöstlichen Eck des Baugebietes, befinden sich die Flurstücke im Besitz der Gemeinde Berg-
haupten. Das landwirtschaftlich bewirtschaftete Flurstück 435/24, südlich der Ortslage, ist in 
privater Hand. Hier wurden bereits Gespräche mit dem Eigentümer geführt und eine grund-
sätzliche Einvernehmlichkeit für die Baumaßnahme getroffen. Das Flurstück 435, östlich des 
Tiefbrunnens, gehört dem Land Baden-Württemberg. Das Gelände des Tiefbrunnens selbst 
(Flurstück 434) gehört wiederum der Gemeinde Berghaupten.  
 
Die Grundstücksverhandlungen sind mit Ausnahme des Flurstückes 4365/24 noch nicht erfolgt 
und werden in Kürze aufgenommen.  
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6. Vorläufige Kostenschätzung 
 

 
 

7. Vorläufiger Bauzeitenplan 
 
Die bauliche Umsetzung der Anschlussleitung soll noch vor dem Bau der Wassertransportlei-
tung von Biberach nach Offenburg erfolgen. Für diese soll nach heutigem Kenntnisstand Mitte 
2021 der Spatenstich erfolgen.  
 
Folgt eine Förderung im Jahr 2021, so wird eine Umsetzung der Maßnahme „Anschlusslei-
tung“ im Sommer bis Herbst des gleichen Jahres angestrebt, so dass mit einer Fertigstellung 
spätestens Ende 2021 zu rechnen wäre. Eine Kollision beider Baumaßnahmen wäre grund-
sätzlich aber unproblematisch.  
  

Baustelleneinrichtung 10.000,00 €
Erdarbeiten 27.500,00 €
Leitungsbau WV 31.300,00 €
Spühlbohrung/Querung B33 110.000,00 €
Straßenbauarbeiten 5.300,00 €
Hydraulische Ausrüstung 35.000,00 €
EMSR-Technik 25.000,00 €
Kabelarbeiten 6.200,00 €
Sonstiges 1.300,00 €
Kleinteile + Kleinleistungen für Umschlussarbeiten etc. 15.000,00 €
Unvorhersehbares und Verschiedenes 10.000,00 €
Gesamtsumme netto, vorläufig 276.600,00 €

Gesamtsumme netto, vorläufig 276.600,00 €
+ Ingenieurleistungen (Planung, Bauleitung, Verrmessung 
etc.)

50.000,00 €
Zwischensumme 326.600,00 €
+ 19% Mehrwertsteuer 62.054,00 €
Summe brutto, vorläufig 388.654,00 €
Summe brutto, vorläufig, gerundet 389.000,00 €
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8. Zusammenfassung 
 
Die Gemeinde Berghaupten würde gerne die Chance einer redundanten Wasserversorgung 
für das Ortsgebiet ergreifen, welche sich im Zuge des Baus der Wassertransportleitung der 
Offenburger Wasserversorgung von Biberach nach Offenburg ergibt. Im Interkommunalen 
Strukturgutachten „Zusatzwasserversorgung OWV und Anschluss Kleine Kinzig“ wurde dieser 
Sachverhalt bereits näher beschrieben und wird hiermit aufgegriffen.  
 
Der Anschluss soll grundsätzlich als Noteinspeisemöglichkeit dienen und die Trinkwasserver-
sorgung als zweites Standbein sichern. Hierzu ist der Bau einer Anschlussleitung DN 150 aus-
gehend vom Anschlussbauwerk der Wassertransportleitung der OWV bis zum Tiefbrunnen im 
Gewand Räpplesbünd notwendig. In einem ersten Schritt wurden dabei verschiedene Lei-
tungstrassen untersucht, um eine möglichst kostengünstige Alternative, unter Berücksichti-
gung der Grundstücksverhältnisse, der Schutzgebiete und kreuzenden Leitungen zu ermögli-
chen.  
 
Die ursprünglich angedachte Leitungsführung, welche im Rahmen der Machbarkeitsstudie der 
Wassertransportleitung von Biberach nach Offenburg erarbeitet wurde, konnte dabei optimiert 
und konkretisiert werden. Die Bruttokosten der Gesamtmaßnahme belaufen sich auf 
389.000,00 €. Die im Rahmen dieses Berichtes vorgestellten Maßnahmen sind nach Förder-
richtlinien Wasserwirtschaft 2015 förderfähig und aus diesem Grund in diesem Förderantrag 
zusammengefasst worden.  
 
 
Zink Ingenieure, Lauf, 08.09.2020 SchJ-kös 
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Gemeinde Berghaupten 
Vorlage zur Gemeinderatssitzung 

 
Termin 
 
21. September 2020 

Tagesordnungspunkt 
 
öffentlich 17 

Aktenzeichen/Bearbeiter 
 
022.33 / Herr Hertle 

 
Antrag von GR M. Stradinger auf Änderung des Protokolls der öffentlichen Sit-
zung vom 29.06.2020, TOP 2 „Fragen aus der Mitte des Gemeinderats“  

 
Sachverhalt und Begründung: 
 
GR M. Stradinger hat mit E-Mail vom 27.07.2020 beantragt, dass das Protokoll der 
öffentlichen Sitzung vom 29.06.2020 bei TOP 2 „Fragen aus der Mitte der Mitte des 
Gemeinderats“, geändert werden soll.  
 
Nach § 38 Abs. 2, Satz 3 der Gemeindeordnung für Ba-Wü (GemO) entscheidet über 
die gegen die Niederschrift vorgebrachten Einwendungen der Gemeinderat als Gre-
mium. Einen Anspruch eines einzelnen Mitglieds des Gemeinderats auf Änderung / 
Ergänzung des Protokolls im Nachhinein gibt es nicht. Während der Sitzung kann ein 
Gemeinderat oder der Vorsitzende nach § 38 Abs. 1, letzter Satz GemO verlangen, 
dass ihre Erklärung oder Abstimmung in der Niederschrift festgehalten wird.  
 
Der Gemeinderat hat nun über den Antrag zu beraten und zu entscheiden.  
 
Als Anlage sind der Antrag sowie der Protokollauszug zu dem betreffenden TOP an-
gefügt.  
 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Wird nach Beratung formuliert.  
 

 
Geänderter Beschlussvorschlag: 
 
 
 
 
 

 
Entscheidung:  
 
Stimmberechtigt sind:  
Gem. § 18 GO abgetreten:  
Grund:  
 
 

 
Einstimmig Mehrheitlich ja Nein Enthaltung 
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Ralf Hertle

Von: Philipp Clever
Gesendet: Montag, 27. Juli 2020 16:23
An: Angela Sandhas (info@angelas-blumenwerkstatt.de); Bernd Zehnle 

(bernd.zehnle@gmx.net); Gregor Peters (gp@hilberer-schrauben.de); Günther 
Benz (eBenz@t-online.de); Jürgen Bergmann 
(fussbodenbau_bergmann@kabelbw.de); Marcus Stradinger 
(m.stradinger@web.de); Markus Feißt (markus@feisst.name); Mathias Eble (eble-
m@web.de); Robert Harter (info@robert-harter.de); Ulrike Armbruster - FWG 
(ulrikearmbruster63@gmail.com)

Cc: Christiane Kranz; Andrea Lienhard; Ralf Hertle; Robert Vogt
Betreff: WG: Änderung Protokoll Gemeinderatsitzung vom 29.06.2020 öffentlich TOP 2

Liebe Gemeinderatskolleginnen und -kollegen, 

 

in der Anlage übersende ich Ihnen einen weiteren Antrag auf Protokolländerung zu Ihrer Kenntnis. 
 

Über den Antrag wird der Gemeinderat in der kommenden Sitzung am 21. September 2020 zu beraten haben. 

 

Bis nachher, ich freue mich auf unsere heutige (Nach-)Sitzung! 

 

Herzliche Grüße, 

 

Philipp Clever 

 

 
Gemeinde Berghaupten 

Der Bürgermeister 

Rathausplatz 2  

77791 Berghaupten  

Tel. 07803/9677-20  

Fax: 07803/9677-10  

philipp.clever@berghaupten.de  

www.berghaupten.de  

 
Informationen in dieser Nachricht sind vertraulich und ausschließlich für den Adressaten bestimmt. Kenntnisnahme 

durch Dritte ist unzulässig. Die Erstellung von Kopien oder das Weiterleiten an weitere, nicht originäre und benannte 

Adressaten ist nicht vorgesehen und kann ungesetzlich sein. Die Meinungen in dieser Nachricht stellen lediglich die 

Meinungen des Senders dar. Falls Sie vermuten, dass diese Nachricht verändert wurde, setzen Sie sich mit dem 

Absender in Verbindung. Die Gemeinde Berghaupten übernimmt ohne weitere Überprüfung keine Verantwortung 

für die Richtigkeit und Vollständigkeit des Inhalts. Unbefugte Empfänger werden gebeten, die Vertraulichkeit der 

Nachricht zu wahren und den Absender sofort über einen Übertragungsfehler zu informieren.  

 

Von: Marcus Stradinger <m.stradinger@web.de>  

Gesendet: Montag, 27. Juli 2020 15:37 

An: Philipp Clever <philipp.clever@berghaupten.de> 

Betreff: Fw: Änderung Protokoll Gemeinderatsitzung vom 29.06.2020 öffentlich TOP 2 

 
Hallo Herr Clever, 
  
anbei die Mail zur Kenntnis, die ich gerade an Frau Kranz geschickt habe. 
  
Beste Grüße, 
  
Marcus Stradinger 
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Gesendet: Montag, 27. Juli 2020 um 15:01 Uhr 
Von: "Marcus Stradinger" <m.stradinger@web.de> 
An: "Christiane Kranz (Rathaus)" <christiane.kranz@berghaupten.de> 
Betreff: Änderung Protokoll Gemeinderatsitzung vom 29.06.2020 öffentlich TOP 2 

Hallo Christiane, 
  
ich habe gerade mit Überraschung festgestellt, dass das Protokoll vom 29.6. bereits online steht. 
  
Wurde das Protokoll bereits freigegeben? 
  
Denn in TOP 2, „Fragen aus der Mitte des Gemeinderates“, hat sich ein Fehler eingeschlichen, den ich nicht so 
stehen lassen kann, da ich völlig falsch wiedergegeben werde. 
  
„GR M. Stradinger bemängelt außerdem den Pressebericht im Amtsblatt in der Woche nach der letzten Sitzung, speziell zum 
Thema SVB-Zuschuss. Dort sei geschrieben worden, dass die Herren Peters, Seiler und Stradinger den Zuschuss für den SVB 
abgelehnt hätten. Diese Aussage sei so nicht richtig, da jeder besagte ein anderes Problem mit dem Antrag des SVB gehabt 
habe. Seiner Meinung nach habe die Na-mensnennung nichts in der Berichterstattung der Gemeinde zu suchen. Er wünsche 
sich, dass dies künftig wertfrei und nicht kommentierend erfolge.“ 
  
Das habe ich nicht so gesagt und ist inhaltlich völlig falsch wiedergegeben! 
Ich habe genau das Gegenteil gesagt – nämlich dass ich die Namensnennung im Amtsblatt sehr gut finde, da 
dadurch die Transparenz für die Bürger erhöht werde! 
Allerdings sollte man wenigstens mit einem Satz begründen, warum ein GR so oder so entscheiden hat, damit 
die Bürger die Gründe nachvollziehen können. 
Und ich habe gesagt, dass es aus meiner Sicht zu einer ausgewogenen, objektiven Berichterstattung gehört, 
dass im Amtsblatt keine kommentierenden Adjektive („… notwendiger Umbau des Hartplatzes …“ etc.) 
verwendet werden. 
  
Ich bitte daher um Richtigstellung dieser Passage! 
  
Gerne können wir auch kurz telefonieren.  
  
Vielen Dank und Grüße, Marcus 
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Gemeinde Berghaupten 
Protokoll der Gemeinderatssitzung 

 

Termin 
 
29. Juni 2020 

Tagesordnungspunkt 
 
Öffentlich 2 

Aktenzeichen/Bearbeiter 
 
 

 

Anfragen aus der Mitte des Gemeinderates 

 

Diskussionsverlauf: 
 
GR M. Feißt fragt nach, was mit dem abgebrannten Haus in der Tulpenstraße pas-
siere. Bereits mehrere Bürger hätten darauf hingewiesen, dass es dort aufgeräumt 
gehöre, auch Ungeziefer sei bereits entdeckt worden. Er frage sich, ob es eine Mög-
lichkeit gebe, dass die Eigentümer dies in Ordnung bringen und handeln müssten. 
 

BM Ph. Clever erklärt, dass der Gemeinde keine Rechtsgrundlage für ein Einschreiten 
geboten sei. Die Brandruine könne langfristig möglicherweise vom Landratsamt als 
illegale Deponie klassifiziert werden. BM Ph. Clever sei dankbar, dass dieses Thema 
angesprochen werde, denn er wisse um die Beschwerden der Anwohner. Er erhoffe 
sich, dass der öffentliche Druck dazu beitrage, dass diese Immobilie baldmöglichst in 
einen ansehbaren Zustand gebracht werde. 
 

GR M. Stradinger fragt nach, warum die Protokolle der vorangegangenen Sitzung erst 
an der darauffolgenden Sitzung vorlägen und diese nur von den Fraktionsvorsitzenden 
der CDU, FWG und SPD eingesehen und unterschrieben würden. Er meine, dass die 
Gemeinderatsprotokolle von allen Gemeinderäten eingesehen und freigegeben wer-
den müssten. Er könne nicht verstehen, wie dies in einer bereits laufenden Sitzung 
erfolge. Er beobachte schon seit einiger Zeit, dass dieses wichtige Papier nebenbei 
und nach äußerst oberflächlicher Durchsicht unterschrieben werde. Dadurch könne 
man Fehler im Protokoll und Unsauberkeiten übersehen oder falsch verstandene Äu-
ßerungen könnten untergehen. Eine gewissenhafte Prüfung sehe seiner Meinung 
nach anders aus. Er stelle somit den Antrag, dass künftig die Protokolle frühzeitiger 
zur Verfügung stehen. Er verstehe nicht, wie dies so lange dauern könne, er selbst sei 
es gewohnt, solche am nächsten, spätestens übernächsten Tag vorzulegen. Zudem 
wolle er künftig auch die Protokolle einsehen und unterzeichnen.  
 

BM Ph. Clever erklärt, dass es sich bei dem Protokoll der Gemeinderatssitzungen um 
eine öffentliche Urkunde handele und diese nicht mit einem Arbeitsprotokoll zu verglei-
chen sei. Nach der Protokollerstellung würden er selbst sowie Hauptamtsleiter R. 
Hertle das Dokument gewissenhaft prüfen und evtl. Ergänzungen vornehmen. Nach 
Abschluss der Überprüfung könne es dann den Gemeinderäten vorgelegt und von die-
sen unterzeichnet werden. Laut GemO gebe es eine klare Regelung, wie viele Ge-
meinderäte die Protokolle unterschreiben müssten. Er bot an, dass die Durchsicht und 
Unterschrift im rollierenden System erfolgen könne. Wenn es aber wie bisher hierzu 
keine Einwände gebe, sehe er keinen Handlungsbedarf, etwas an der bewährten Pra-
xis zu ändern.   
 

Zur Ergänzung verliest Hauptamtsleiter R. Hertle den §38 Niederschrift der GemO 
vor. Darin steht, dass das Protokoll vom Vorsitzenden, 2 Gemeinderäten, welche an 
der Sitzung teilgenommen haben, sowie dem Schriftführer zu unterzeichnen sei und 
dies dann innerhalb eines Monats dem GR zur Kenntnis gegeben werden müsse.  
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BM Ph. Clever sagt, man müsse im Gremium abstimmen, ob die Durchsicht und Un-
terzeichnung künftig von bestimmten Gemeinderäten oder im rollierenden System er-
folgen solle, so dass jeder GR in einer entsprechenden Reihenfolge unterschreiben 
könne. Da die GemO nicht vorsehe, dass das Protokoll von allen GR gemeinsam un-
terschrieben werde und dies auch eine enorme zeitliche Verzögerung bedeuten würde, 
ungeachtet des damit verbundenen Verwaltungsaufwandes, bittet BM Ph. Clever um 
Vorschläge einer Neuregelung oder man würde es beim bisherigen Ablauf belassen. 
Ergänzend gibt BM Ph. Clever bedauernd an, dass GR M. Stradinger seinen Kolle-
gen mit seiner Aussage unterstelle, dass diese das Protokoll nicht richtig prüfen wür-
den und dies nebenbei geschehe. In den letzten Jahrzenten habe es über den Ablauf 
keine Einwände gegeben. Es habe sich so bewährt und sei letztendlich auch eine Ver-
trauenssache. Es handele sich um ein Ergebnisprotokoll, in dem die wichtigsten Aus-
sagen festgehalten werden sollten. Wolle man künftig ein Verlaufsprotokoll erstellen, 
müsse man ein Diktiergerät während der Sitzung laufen lassen, so könne man im 
Zweifel auch einige Zeit später noch nachvollziehen, was in der jeweiligen Sitzung 
gesprochen wurde.  
  

GR M. Stradinger bemängelt außerdem den Pressebericht im Amtsblatt in der Woche 
nach der letzten Sitzung, speziell zum Thema SVB-Zuschuss. Dort sei geschrieben 
worden, dass die Herren Peters, Seiler und Stradinger den Zuschuss für den SVB 
abgelehnt hätten. Diese Aussage sei so nicht richtig, da jeder besagte ein anderes 
Problem mit dem Antrag des SVB gehabt habe. Seiner Meinung nach habe die Na-
mensnennung nichts in der Berichterstattung der Gemeinde zu suchen. Er wünsche 
sich, dass dies künftig wertfrei und nicht kommentierend erfolge. 
 

BM Ph. Clever widerspricht dieser Äußerung. Wenn GR M. Stradinger die Pressebe-
richterstattung der Gemeinde kritisiere und vorschreiben wolle, was ins Amtsblatt ge-
höre und was nicht, dann glaube er, gehe das doch etwas zu weit. Das Amtsblatt sei 
das einzig mediale Mittel der Gemeinde und er finde es aufgrund des Umfangs nicht 
zielführend, das Protokoll eins zu eins zu übernehmen. Es stehe im Bericht genau 
vermerkt, was abgestimmt wurde. Nach Verlesen der Beschlussfassung haben drei 
Räte dagegen und die klare Mehrheit der Räte für diesen Antrag gestimmt. Weitere 
Interpretationen dieser Berichte oblägen dem jeweiligen Leser, der immer auch die 
Möglichkeit habe, das Protokoll einzusehen. 
 

GR R. Harter ergänzt zur Protokollführung, dass dies bisher sehr gut funktioniert habe 
und von den Fraktionsvorsitzenden unterschrieben wurde. Sei man mit einer Stelle im 
Protokoll nicht einverstanden gewesen, habe man dies dort vermerkt und es wäre 
überarbeitet und abgeändert, in der darauffolgenden Sitzung wieder vorgelegt und neu 
unterschrieben worden. Dass dies nur überflogen würde, könne er nicht bestätigen.  
 

GR M. Feißt fragt nach, wie der zeitliche Ablauf zur Erschließung des neuen Bauge-
bietes „Am Bettacker III“ sei. Er wolle wissen, wann die Grundstücke zum Verkauf 
stünden und wann gebaut werden könne. Das Interesse der Bevölkerung sei bereits 
da. 
 

BM Ph. Clever sagt, man könne noch nichts Konkretes hierzu berichten. Ziel sei es, 
in der nächsten Sitzung die Beschlussfassung über Offenlage des Satzungsentwurfs 
herbeizuführen. Sobald die Offenlage beschlossen sei, werde der Entwurf nach 2 Wo-
chen für 4 Wochen ausgelegt, d.h. Träger öffentlicher Belange könnten dann Stellung-
nahmen abgeben. Sobald diese Frist beendet sei, könne man voraussichtlich im Sep-
tember/Oktober eventuelle Anregungen oder Einwände abwägen und die Satzung 
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könne Rechtskraft erlangen. Ansonsten müsse nochmals eine Offenlage und es könn-
ten nochmals Stellungnahmen erfolgen. Träger öffentlicher Belange seien sämtliche 
Behörden wie das Landratsamt oder der Regionalverband. Der GR müsse sich noch 
Gedanken machen, nach welchen sozialen Kriterien die Bauplätze vergeben werden 
und wie hoch die Preise sein sollen. Die Kosten würden sich aus der Fortschreibung 
der Kalkulation ergeben, der marktübliche Preis vergleichbar mit Ohlsbach, liege der-
zeit bei mindestens 300 Euro/m². Bereits Mitte nächsten Jahres solle dann ein Kriteri-
enkatalog vorliegen, woraufhin Interessenten sich darauf bewerben könnten. Baube-
ginn sei nach derzeitiger Planung voraussichtlich Ende 2021/Anfang 2022. 
 

GR G. Benz fragt nach, wie es sich mit den Regeln am Waldsee in Berghaupten ver-
halte. In letzter Zeit könne man vermehrt Roller, Motorräder und Autos feststellen, wel-
che teilweise bis zum See oder quer über das Wiesengelände fahren würden. Man 
solle sich Gedanken machen, wie man hier gegen vorgehen könne und ob ein Ge-
meindevollzugsdienst doch sinnvoll sei. Des Weiteren erkundigt sich GR G. Benz, wer 
für den Wirtschaftsweg Richtung Zunsweier im Bereich Kreuzung Langenbach bis Ge-
markungsgrenze Richtung Zunsweier zuständig bzw. in der Unterhaltungspflicht sei. 
Hier sei das Bankett seitlich so tief ausgefahren, dass es für Radfahrer gefährlich sei 
und dringend überprüft oder repariert werden müsse. 
 

BM Ph. Clever sagt, dass die Zuständigkeit für den Wirtschaftsweg geklärt werden 
müsse. Im Rahmen der nächsten Sitzung oder per E-Mail werde man darüber infor-
mieren. Zum Thema Baggersee erklärt er, dass man das Thema Gemeindevollzugs-
dienst intern bewege, es seien jedoch etliche, rechtliche Fragen zu klären (Ausstellung 
von Bescheiden, Widerspruchsbearbeitung). Er glaube überdies nicht, dass sich die 
Situation am Baggersee dadurch verbessere, da der Vollzugsdienst nicht spät abends 
unterwegs sein werde oder nachts vor Ort sein könne. Im Falle von Ordnungswidrig-
keiten solle man umgehend die Polizei gerne auch mit Verweis auf ihn als Bürgermeis-
ter informieren. Im Rahmen einer Projektarbeit wolle er versuchen, einen Studenten 
der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl anzuwerben, der die zu klärenden 
Fragen im Rahmen einer Projektarbeit behandeln könne. Man werde sich auch hierzu 
äußern, sobald man Näheres wisse. 
 

 
  





Gemeinde Berghaupten 
Vorlage zur Gemeinderatssitzung 

 
Termin 
 
21. September 2020 

Tagesordnungspunkt 
 
Öffentlich 18 

Aktenzeichen/Bearbeiter 
 
902.4 / Herr Vogt 

 
Haushalt 2020 
Hier: Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses der Haushaltssatzung durch das 
Landratsamt 

 
Sachverhalt und Begründung: 
 
Das Landratsamt Ortenaukreis hat mit Schreiben vom 25.08.2020 zur Haushaltssat-
zung 2020 unserer Gemeinde Stellung bezogen. Es enthält Aussagen formaler Art, 
welche die rechtliche Seite (§ 81 Gemeindeordnung – GemO) der Haushaltssatzung 
würdigen (Gesetzestext ist fett gedruckt, Anmerkungen des LRA sind kursiv gedruckt): 

§ 81 Erlass der Haushaltssatzung 

1) Die Haushaltssatzung ist vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung zu beraten 
und zu beschließen. 
 

„� der Gemeinderat der Gemeinde Berghaupten hat in seiner öffentlichen Sitzung 
am 27. Juli 2020 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen. 
Der Gemeinderatsbeschluss wird nicht beanstandet.“ 
 

2) Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung ist der Rechtsauf-
sichtsbehörde vorzulegen; sie soll ihr spätestens einen Monat vor Beginn des 
Haushaltsjahres vorliegen. 
 

„Die Haushaltssatzung wurde uns am 21. August 2020 vorgelegt. Die ausdrückliche 
Bestätigung der Gesetzmäßigkeit des Gemeinderatsbeschlusses kann nicht mehr 
erfolgen, da die gesetzliche Frist für die Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde 
nach § 81 Abs. 2 GemO weit überschritten ist.“ 
 

3) Mit der öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung ist der Haus-
haltsplan an sieben Tagen öffentlich auszulegen; in der Bekanntmachung ist 
auf die Auslegung hinzuweisen. Enthält die Haushaltssatzung genehmi-
gungspflichtige Teile, kann sie erst nach der Genehmigung öffentlich bekannt 
gemacht werden. 
 

„Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Teile. (�)  
Wir bitten, die Haushaltssatzung öffentlich bekannt zu machen und den Haushalts-
plan öffentlich auszulegen.“ 
 
 

Hinweis der Verwaltung: Die Haushaltssatzung wird inzwischen durch Aushang an 
der Anschlagtafel in der Zeit vom Montag, 07.09.2020, bis einschließlich Dienstag, 
15.09.2020, öffentlich bekannt gemacht und gleichzeitig der Haushaltsplan öffent-
lich ausgelegt. 

 
Gleichzeitig werden aber auch unter Bezug auf § 80 Abs. 2 GemO Aussagen über die 
im Haushaltsplan dargestellten finanziellen Entwicklungen in den kommenden Finanz-
planungsjahren getätigt. Daraus resultierend wird die Erstellung eines Haushaltskon-
solidierungskonzepts vorgeschlagen. 
 



§ 80 Haushaltsplan 

2) Der Haushaltsplan ist in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt 
zu gliedern. Das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Auf-
wendungen (ordentliches Ergebnis) soll unter Berücksichtigung von Fehlbe-
trägen aus Vorjahren ausgeglichen werden; Absatz 3 bleibt unberührt. 

 
 

„Nach § 80 Abs. 2 GemO soll das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentli-
chen Aufwendungen, unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren, aus-
geglichen werden. Laut der Mittelfristigen Finanzplanung ist es in keinem der 5 
Jahre möglich, das ordentliche Ergebnis auszugleichen. Insgesamt summiert sich 
das Defizit in diesem Zeitraum auf 2,28 Mio. Euro. Dies zeigt deutlich, dass ein Un-
gleichgewicht im Haushalt besteht. Die Gemeinde ist aktuell nicht in der Lage, die 
von ihr verbrauchten Ressourcen zu erwirtschaften.“ 

 

Auszug aus dem Haushaltsplan 2020: 

lfd. 
Nr. 

 Mittelfristiger Finanzplan 
Ergebnishaushalt 

 
Ertrags- und Aufwandsarten 

Ansatz 
2019 

 
EUR 

Ansatz 
2020 

 
EUR 

Planung 
2021 

 
EUR 

Planung 
2022 

 
EUR 

Planung 
2023 

 
EUR 

   1 2 3 4 5 

1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2.387.300 2.221.000 2.338.400 2.398.300 2.384.000 

2 + Zuweisungen u. Zuwendungen, 
Umlagen 

1.712.600 1.564.000 1.462.700 1.556.600 1.640.300 

3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen 
und -beiträge 

94.600 95.800 101.700 102.100 103.000 

4 + Sonstige Transfererträge 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 

5 + Entgelte für öffentliche Leistungen 
oder Einrichtungen 

563.800 561.600 555.400 564.000 569.700 

6 + Sonstige privatrechtliche 
Leistungsentgelte 

222.550 191.600 225.000 235.200 266.200 

7 + Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 

14.100 10.300 8.600 8.300 7.800 

8 + Zinsen und ähnliche Erträge 7.050 9.050 9.050 9.050 9.150 

10 + Sonstige ordentliche Erträge 84.550 82.150 81.600 81.600 82.050 

11 = Ordentliche Erträge 5.087.950 4.736.900 4.783.850 4.956.550 5.063.600 

12 - Personalaufwendungen 959.900- 1.065.700- 1.081.600- 1.089.400- 1.108.500- 

13 - Versorgungsaufwendungen 46.550- 8.700- 8.700- 9.000- 9.000- 

14 - Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen 

1.107.150- 971.150- 1.039.600- 967.200- 774.450- 

15 - Abschreibungen 449.500- 450.900- 482.250- 483.200- 484.900- 

16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 6.900- 8.300- 7.400- 6.600- 5.700- 

17 - Transferaufwendungen 2.379.000- 2.541.150- 2.573.500- 2.572.900- 2.440.400- 

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 336.000- 387.500- 349.300- 348.250- 349.800- 

19 = Ordentliche Aufwendungen 5.285.000- 5.433.400- 5.542.350- 5.476.550- 5.172.750- 

20 = Veranschlagtes ordentliches 
Ergebnis 

197.050- 696.500- 758.500- 520.000- 109.150- 

23 = Veranschlagtes Sonderergebnis 0 0 0 0 0 

24 = Veranschlagtes Gesamtergebnis 197.050- 696.500- 758.500- 520.000- 109.150- 

33  Fehlbetragsvortrag auf das 
ordentliche Ergebnis folgender 
Haushaltsjahre 

197.050 696.500 758.500 520.000 109.150 

34  Verrechnung eines Fehlbetrags beim 
ordentlichen Ergebnis mit dem 
Basiskapital 

0 0 0 197.050 696.500 



Der Ausschnitt aus dem Haushaltsplan zeigt, dass die planmäßigen Ergebnisse der 
Jahre 2019 bis 2023 (Tabelle lfd. Nr. 24) jeweils negativ sind. Sie summieren sich 
auf die von der Rechtsaufsicht genannte Summe von rund 2,28 Mio. Euro. Die Gra-
fik zeigt aber auch, dass die planmäßigen Abschreibungen (Tabelle lfd. Nr. 15) 
nicht, bzw. nur in Teilen (= Ressourcenverbrauch) erwirtschaftet werden. In der Ver-
gangenheit wurde im Rahmen der Jahresrechnungen immer auf diese Problematik 
hingewiesen, indem die Zuführungsraten jeweils der Idealzuführung (Kreditbeschaf-
fungskosten + Tilgungsraten sowie sämtliche Abschreibungen) in einer Tabelle ge-
genübergestellt und saldiert wurden. Dies war bisher bzw. vor der Umstellung auf 
das neue kommunale Haushalts- und Kassenrecht (NKHR) nicht von der Rechts-
aufsicht aufgegriffen und bemängelt worden.  
 

Auszug aus der Jahresrechnung 2018:  

Um das bestehende Vermögen zu erhalten, sollten die kompletten Abschreibungen über die 
Zuführungsrate erwirtschaftet werden. Die GemHVO geht in § 22 von einer „Soll-Zuführung“ 
aus. Diese beschränkt sich jedoch nur auf die Bereiche, die durch Entgelte finanziert werden, 
insbesondere die Wasserversorgung und die Abwasserbeseitigung. Für einen vollständigen 
Vermögenserhalt i. S. des § 91 der Gemeindeordnung wären jedoch die kompletten Abschrei-
bungen zu berücksichtigen. 
 

2018 2017 2016 2015 2014 2013
1 Zuführungsrate 1.179 673 683 392 702 921
2 Gesamtabschreibungen 603 649 641 566 607 592
3 ordentliche Tilgung 78 95 118 61 45 43
4 (=2+3) Ideal-Zuführung 681 744 759 627 652 635
5 § 22 GemHVO - Mußzuführung 78 95 118 61 45 45
6 § 22 GemHVO - Sollzuführung 294 296 298 304 289 282
7 (=1-4) Finanzierungsdefizit/-überschuss 498 -71 -76 -235 50 286

in Tsd. €

 

 
Das Schreiben der Rechtsaufsicht enthält leider keine Aussagen darüber, dass in 
den Ansätzen 2020 ff bereits Auswirkungen der Corona-Pandemie enthalten sind 
und dies in die Gesamtbeurteilung eingeflossen ist. Auch wenn keine Einnahme-
ausfälle wegen Corona in die Planzahlen eingeflossen wären, hätte sich unsere Ge-
meinde wie auch in den vergangenen Jahren mit dem kameralen Buchhaltungssys-
tem schwergetan, sämtliche Abschreibungen zu erwirtschaften. Durch die Corona-
Krise ist diese Entwicklung massiv verstärkt worden. Diese Problematik wurde auch 
bereits während der Haushaltsberatungen angesprochen 
 
„Vor diesem Hintergrund möchten wir Ihnen nahelegen, ein Haushaltskonsolidie-
rungskonzept zu erstellen, um die dauerhafte Aufgabenerfüllung sicherzustellen.“ 
 
Um die Ertragskraft des Ergebnishaushalts zu steigern, gibt es dem Grunde nach 
zwei Ansätze: Die Einnahmen steigern, bzw. die Ausgaben senken oder eine Kom-
bination aus beiden Möglichkeiten.  
 
 
 
 



 
Als sogenannte Sockelgarantie-Gemeinde, deren Steuerkraftmesszahl unter 60 % 
der Bedarfsmesszahl liegt, verfügen wir seit Jahren nur über geringe eigene Steu-
ereinnahmen. Das Steueraufkommen aus der Grundsteuer A und B bzw. der Ge-
werbesteuer lässt sich durch eine Anhebung des Hebesatzes beeinflussen. 
 
Die Gebührenhaushalte sind auf ihren Kostendeckungsgrad hin zu überprüfen. 
Während die Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung nahezu kostendeckend 
sind, haben wir in anderen Bereichen wie z.B. dem Bestattungswesen lediglich ei-
nen Kostendeckungsgrad von rund 40 Prozent. 
 
Die Ausgaben senken kann alle Bereiche treffen. Im Bereich des Ergebnishaushalts 
betrifft dies die Personalkosten, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen oder 
Transferzahlungen. Die Erstellung eines Haushaltskonsolidierungskonzepts kann 
nur in enger Abstimmung der Verwaltung gemeinsam mit dem Gemeinderat erfol-
gen. Es macht durchaus Sinn, dies mit der Erstellung des Haushalts 2021 zu ver-
binden.  
 

3) Ist ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von 
Fehlbeträgen aus Vorjahren trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und 
Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten sowie Verwendung des Sonderer-
gebnisses und von Überschussrücklagen nicht möglich, kann ein Fehlbetrag 
in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden. Ein danach verblei-
bender Fehlbetrag ist mit dem Basiskapital zu verrechnen. Das Basiskapital 
darf nicht negativ sein. 

Zu Absatz 3 wird von der Rechtsaufsicht keinerlei Aussage getroffen. In der Tabelle 
ist dieser Ausgleich in der Zeile Nr. 34 dargestellt, und findet letztendlich seine Um-
setzung in der Bilanz. 

„Zudem wird sich nach der Planung die Liquidität von aktuell 3,4 Mio. EUR auf 160 
TEUR reduzieren und liegt damit nur minimal über der Mindestliquidität.“  
 
Die Entwicklung der Liquidität ist letztendlich an die Umsetzung der geplanten Maß-
nahmen mit dem entsprechenden Geldfluss sowohl im Ergebnis- als auch im Investiti-
ons- und Finanzhaushalt geknüpft. So sind auch alle investiven Maßnahmen ohne 
Kreditaufnahme geplant. Eine Kreditaufnahme würde die Liquidität verbessern, gleich-
zeitig aber auch die Verbindlichkeiten auf der Passivseite erhöhen.  
 
Generell sind und waren die Haushaltsansätze in den vergangenen Jahren so bemes-
sen, dass sich die Jahresabschlüsse zum Teil deutlich positiv gegenüber den Planun-
gen entwickelt haben. Die Einnahmen waren vorsichtig und die Ausgaben ausreichend 
eingeplant. 
 

 
Beschlussvorschlag: 
 

Der Gemeinderat nimmt Kenntnis 
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